ANLAGE 1 zur Vorlage 2025/148 - Behandlung der Stellungnahmen
1. Bebauungsplan und Ortliche Bauvorschriften " Zentralklinikum Zollernalb/Firstacker", Balingen-Dirrwangen - erneuter Aufstellungs-

beschluss
2. Anderung Flachennutzungsplan im Parallelverfahren — erneute frithzeitige Anhérung

Anlage 01.1 zur erneuten Auslegung

Bali

GroBe Kreisstadt

Erneute friihzeitige Offentlichkeits- und Behordenbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB vom 13.05.2024 bis 21.06.2024

Lfd.

Abwagungsvorschlag/Abwagungsprotokoll

1.Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzli-
cher Regelungen, die im Regelfall nicht tber-
wunden werden kénnen.

Art der Vorgabe
AuBerhalb des ErschlieBungsbereiches von Bun-

des- und LandesstraRen besteht in einem Abstand
bis 20 m vom Fahrbahnrand ein Anbauverbot fir
Hochbauten und bauliche Anlagen, sowie fur Wer-
beanlagen. Bis 40 m bei BundesstrafRen dirfen

Nr. Anregungen Bebauungsplan
01 Regierungsprasidium Tubingen
Schreiben vom 04.07.2024
01/1 Belange der Raumordnung / Bauleitplanung
Raumordnung
Wir verweisen auf die Stellungnahme des Regional- - Kenntnisnahme.
verbands Neckar-Alb vom 11.06.2024 und haben Die Stellungnahme des Regionalverbands Neckar-Alb
darlber hinaus keine Bedenken oder Anregungen.  wird unter Ifd. Nr. 05 gefiihrt.
Bauleitplanung
Eine abschlieBende Stellungnahme kann erst im
Entwurfsstadium, wenn substantielle Festsetzun- Das Regierungsprasidium Tubingen wird im weiteren
gen vorliegen, abgegeben werden. Verfahren beteiligt.
Um weitere Beteiligung am Verfahren wird gebeten.
01/2 Belange des Strallenwesens

Der geplante Larmschutzwall liegt innerhalb des 20 m
Anbauverbots. Weitere bauliche Anlagen sind min. 40
m vom bestehenden Fahrbahnrand der B 463 ent-
fernt. Der geplante Straf3enverlauf sowie das Anbau-
verbot von 20 m und 40 m werden im Bebauungspla-
nentwurf dargestellt. Durch die vorliegende Planung
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bauliche Anlagen und Werbeanlagen nur mit Zu- steht ausreichend Flache fir einen kreuzungsfreien
stimmung der Stralenbauverwaltung errichtet wer- = Ausbau der Bundesstral3e B 463 einschlief3lich hol-
den. Diese im Verkehrsinteresse bestehende Vor- landischer Rampen zur Verfiigung. Der Ausbau der B
gabe ist im Grundsatz auch bei der Aufstellung von = 463 liegt nicht in der Planungshoheit der Stadt Balin-
Bebauungsplanen zu beachten. gen. Ein Planfeststellungsverfahren (Regierungsprasi-

dium) ist noch nicht eingeleitet.
StraBenanschluss

AuRerhalb des ErschlieBungsbereiches von Bun- Der Bebauungsplan ,Kreisverkehr Ebinger Stralle
des- und LandesstralRen ist die Anlegung neuer Zu- Sud (ErschlieBung Zentralklinikum/Heckackerstralie®),
fahrten im Interesse des Uberortlichen Verkehrs Vorlage 2024/086 vom 23.04.2024, regelt die zuklinf-
grundsatzlich ausgeschlossen. Dieselben Gesichts- tige ErschlieBung durch einen neuen Kreisverkehr im
punkte miissen ebenso fur die Herstellung neuer Bereich der Ebinger Stral3e. Strafenplanung und —

Anschlisse kommunaler StraRen gelten. Eine, dies = bau erfolgen durch den Landkreis. Sobald die Ver-
nicht berticksichtigende Planung wiirde der Zweck-  kehrsplanung abgeschlossen ist, wird auch dieses
bestimmung der Uberdrtlichen Stral3e nicht Rech- Bebauungsplanverfahren weitergefuhrt.

nung tragen.

Um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf
den StralRen des uberdrtlichen Verkehrs weiterhin
zu gewahrleisten bzw. zu erhéhen und um Knoten-
punkte rechtzeitig erkennbar und tbersichtlich zu
gestalten, sind an einmiindenden Ortsstraf3en aus-
reichende Sichtfelder vorzuhalten. Auf3erdem sind
im Interesse der Verkehrssicherheit tberall dort wo
es sich ermdglichen lasst, Zugénge und Zufahrten
zu anliegenden Grundstiicken durch SchlieRung,
Zusammenlegung oder durch Schaffung rickwarti-
ger ErschlieBungs-mdglichkeiten zu reduzieren.

Rechtsgrundlage
Bundesfernstralengesetz (FStrG) § 9 Abs. 1 und 2 = Kenntnisnahme.

StraBengesetz Baden-Wirttemberg (StrG) § 22

Ausnahmen und Befreiungen sind in bestimmten
Fallen mdglich, wenn die verkehrlichen Belange
dies zulassen.

Mdéglichkeiten der Uberwindung (z.B. Ausnahmen Die Abstimmung und das Einvernehmen zur vorlie-
oder Befreiungen) genden Planung erfolgt im Rahmen der Behérdenbe-
So wie in § 9 Abs. 8 FStrG und § 22 Abs. 1 StrG teiligung.

BW in bestimmten Fallen Ausnahmen vom Anbau-
verbot moglich sind, kann, wenn die verkehrlichen
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Belange dies zulassen, im Einzelfall im Einverneh-
men mit der StraRenbauverwaltung durch einen Be-
bauungsplan eine ndhere Bebauung zugelassen
werden.

Sofern das Einvernehmen mit der Straenbau-ver-
waltung nicht zustande kommt, gelten die Anbaube-
schrankungen gemaf § 9 Abs. 1 FStrG und § 22
Abs. 1 StrG BW ungeachtet der planerischen Fest-
setzungen im Bebauungsplan gemaR § 9 Abs. 7
FStrG und § 22 Abs. 6 StrG bW, da der Bebau-
ungsplan nicht unter Mitwirkung des Tragers der
StraRenbaulast zustande gekommen ist (vgl. VGH
Hessen vom 22.07.1999 in ZfBR 2000, S. 194-
197).

In Anlehnung an die in § 9 Abs. 8 FStrG und § 22
Abs. 2 StrG BW enthaltenen Méglichkeiten, in be-
stimmten Fallen Ausnahmen beziiglich neuer Zu-
fahrten zuzulassen, ist, falls die Herstellung eines
neuen Anschlusses vertretbar erscheint, der Ab-
schluss einer entsprechenden Vereinbarung zwi-
schen der Stadt und dem Regierungsprasidium
maoglich.

2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maf@-
nahmen, die den o0.g. Plan beruhren kénnen, mit
Angabe des Sachstandes.

Stellungnahme Ref. 44 — Planung

Zur verkehrlichen Anbindung des geplanten Zent-
ralklinikum Zollernalb an die Landesstral3e L 446
finden Abstimmungen zwischen der Stadt Balingen,
dem Landratsamt Zollernalbkreis und dem RP Ti-
bingen (Referate 42 und 44) statt. Zudem wird ein
teilplanfreier Ausbau des Knotenpunktes B 463 / L
446 in Betracht gezogen. Weitere Abstimmungen
sind nach Vorlage der Verkehrsuntersuchung (der-
zeit in Uberarbeitung) zwingend notwendig.

Die StralRenplanungen zum ,Kreisverkehr Ebinger
Strafle Sud“ werden auf Bebauungsplanebene kon-
kretisiert. Die Planungen zum Ausbau der B463 und
zum Knoten B463/L446 sind Teil eines Planfeststel-
lungsverfahrens.
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Auf den Natur- und Artenschutz (angrenzendes Na-
tura 2000-Gebiet und Vogelschutzgebiet) wird vor-
sorglich hingewiesen.

3. Bedenken und Anregungen aus der eigenen
Zustandigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach
Sachkomplexen, jeweils mit Begriindung und
ggf. Rechtsgrundlage und Hinweise zum Voll-
zZug.

3.1 Stellungnahme Referat 42 — Steuerung und
Baufinanzen

Zum Entwurf:

Abstande zu Baugrenzen, Anbauverbotszone
AuRerhalb der zur ErschlieRung der anliegenden
Grundstucke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt
ist im Interesse der Sicherheit und Leichtigkeit des
Verkehrs entlang der Bundes- und Landesstrale
ein mindestens 20 m breiter, nicht Gberbaubarer
Grundstucksstreifen einzuplanen.

Nicht Uiberbaubare Grundstiicksstreifen, Pflanzstrei-

fen

Die zwischen den Baugrenzen und den StraRenfla-
chen bestehenden Grundstiicksflachen gelten als
nicht Uberbaubare Grundsticksstreifen.

Auf diesen nicht Uberbaubaren Grundstucksstreifen
durfen geman § 9 FStrG und § 22 StrG BW keine
Hochbauten und baulichen Anlagen errichtet wer-
den.

Ebenso dirfen Garagen und Stellpléatze i.S.v. § 12
BauNVO sowie Nebenanlagen i.S.v. § 14 BauNVO,
d.h. Hochbauten, Garagen, Stellplatze und sonstige
Nebenanlagen, z.B. Lagerflachen usw. nicht zuge-
lassen werden (8§ 12 Abs. 6 und § 14 Abs. 1 Satz 2
BauNVO 1990).

Nebenanlagen, welche nach § 14 BauNVO in ei-
nem Baugebiet auch aulRerhalb der Baugrenzen

Auf den Umweltbericht, die Natura 2000-Vorprufung
und die spezielle artenschutzrechtliche Prifung wir
verwiesen.

Der geplante Larmschutzwall liegt innerhalb des 20 m
Anbauverbots. Weitere bauliche Anlagen sind min. 40
m vom bestehenden Fahrbahnrand der B 463 ent-
fernt. Der geplante Straf3enverlauf sowie das Anbau-
verbot von 20 m und 40 m werden im Bebauungspla-
nentwurf dargestellt.

Beriicksichtigung im Rahmen der Planung.

Wird im Bebauungsplan berticksichtig.

Wird im Bebauungsplan berticksichtig.
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zuléssig sein kénnen, dirfen innerhalb des vorge-
nannten Anbauverbots nicht ohne die ausdriickliche
Zustimmung der StralBenbauverwaltung zugelassen
werden. Nach der LBO genehmigungsfreie Anlagen
bediirfen in diesem Bereich der Genehmigung der
StralRenbau-verwaltung.

Dieser von der Bebauung freizuhaltende Grund-
stucksstreifen ist in die planungsrechtlichen Fest-
setzungen des Bebauungsplanes aufzunehmen
und im Bebauungsplan mit dem Planzeichen der
Anlage zur Planzeichenverordnung vom
18.12.1990 (BGBI. 1991, | S. 58) zu kennzeichnen.
Eine nachrichtliche Darstellung bzw. die Erlaute-
rung unter Hinweise ist nicht ausreichend.

Werbeanlagen Allgemein

AuBerhalb der zur ErschlieRung der anliegenden
Grundstiicke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt
sind Werbeanlagen nach § 9 Abs. 6 FStrG und § 22
Abs. 5 StrG BW stralRenrechtlich zu beurteilen.
Dies gilt grundsatzlich fir Werbeanlagen bis zu ei-
ner Entfernung 40 m an Bundes- und Landesstra-
Ben, unabhangig von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes.

8§ 9 Abs. 7 FStrG und § 22 Abs. 6 StrG BW, welcher
die Anwendbarkeit der Absatze 1-5 bzw. Absétze 1-
4 ausschliel3t sofern ein Bauvorhaben den Festset-
zungen eines Bebauungsplans entspricht, bezieht
die 0.g. Regelung zu Werbeanlagen ausdricklich
nicht mit ein.

In die textlichen Festsetzungen ist aufzunehmen,
dass Werbeanlagen jeglicher Art in einer Entfer-
nung bis zu 40 m zum néchstgelegenen, befestig-
ten Fahrbahnrand der Bundes- und Landesstralie
ohne die ausdruckliche Zustimmung der Strafl3en-
bauverwaltung nicht zugelassen werden durfen.
Ergo ist das Regierungsprasidium als Strallenbau-
behodrde im Baugenehmigungsverfahren seitens
der unteren Verwaltungsbehoérden zu beteiligen.

Wird im Bebauungsplan beriicksichtig.

Wird im Bebauungsplan beriicksichtig. Das Regie-
rungsprasidium wird als StraRenbaubehdérde im Bau-
genehmigungsverfahren beteiligt.

Wird im Bebauungsplan beriicksichtig.
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Die Stadt wird gebeten, in den Bebauungsplan ei- Wird im Bebauungsplan beriicksichtig.
nen Hinweis aufzunehmen, wonach auf den vorge-
nannten nicht tiberbaubaren Flachen und innerhalb
der Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strau-
chern und sonstigen Bepflanzungen Werbeanlagen
wegen der Beeintrachtigung des Schutzzweckes
des § 16 LBO nicht zugelassen werden kénnen.

AuRerdem wird gebeten, einen Hinweis aufzuneh-  Wird im Bebauungsplan berlcksichtigt.
men, wonach Werbeanlagen im Geltungsbereich
des Bebauungsplanes entfernt werden mussen,
wenn im Rahmen einer Verkehrsschau festgestellt
wird, dass die Verkehrssicherheit hierdurch beein-
tréachtigt wird.

Beleuchtete Werbeanlagen sind so einzurichten, Wird im Bebauungsplan berticksichtigt.
dass die Verkehrsteilnehmer auf den klassifizierten

Strafl3en nicht geblendet werden. Die amtlichen Sig-
nalfarben Rot, Gelb und Griin dirfen nicht verwen-

det werden.

AuRerdem ist aufzunehmen, dass Werbung zwi- Kenntnisnahme.
schen den nicht Uberbaubaren Flachen entlang der
B 463 und L 446 und den kiinftigen Geb&uden nur
an der ,Statte der eigenen Leistung” zulassig ist
und nur am Gebdaude, nicht auf dem Dach, erfolgen
darf. Ebenso sind Lauflicht-Wechsellichtanlagen
unzulassig.

StralRenbegleitgrin
B&aume in unmittelbarerer Nahe zur B 463 bzw. L Wird im Bebauungsplan berticksichtig.
446 stellen Hindernisse mit besonderer Gefahrdung
von Fahrzeuginsassen dar. Das Gefahrenpotenzial
dieser Gefahrenstellen ist gemaR RPS 2009 (Richt-
linie fur passiven Schutz an Stral3en) der Geféhr-
dungsstufe 3 zuzuordnen. Demnach sind bei der
Planung von Baumpflanzungen an klassifizierten
StralRen ohne dass passive Schutzeinrichtungen
notwendig werden Mindestabstande von Fahrbah-
nen einzuhalten (Kritischer Abstand A).
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Zufahrten

Unmittelbare Zufahrten und Zugange zu anliegen-
den Grundstiicken von der B 463 und L 446 werden
nicht gestattet. Dieses Zufahrtsverbot ist im Bebau-
ungsplan entlang der Bundesstraf3e durch das ent-
sprechende Planzeichen Nr. 6.4 der Anlage zur
Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBI.
1991, | S. 58) darzustellen.

Das Zufahrtsverbot gilt auch fur die Bauzeit der Ein-
zelbauvorhaben.

AuRere verkehrliche ErschlieRung

Die auRRere verkehrliche Erschlieung des Bebau-
ungsplangebietes soll tber den im Bebauungsplan
.Kreisverkehr Ebinger Strale Stid“ vorgesehenen

StralRenanschluss an die B 463 und L 446 erfolgen
und ist abhangig von dessen Genehmigung.

Eine abschlieRende Stellungnahme zur verkehrli-
chen ErschlieBung ist derzeit nicht moglich, da
noch zu viele Punkte der inneren ErschlieBung of-
fen sind. Dies betrifft insbesondere die redundante
ErschlieBung, welche derzeit in der Lage und Aus-
gestaltung noch nicht geklart ist.

Weitere unmittelbare Zufahrten und Zugange zu
anliegenden Grundstiicken von der B 463 und der L
446 werden nicht gestattet. Dieses Zufahrtsverbot
ist im Bebauungsplan entlang der Bundes- und
Landesstral3e durch das entsprechende Planzei-
chen Nr. 6.4 der Anlage zur Planzeichenverord-
nung vom 18.12.1990 (BGBI. 1991, | S. 58) darzu-
stellen.

Sichtfelder

An der Einmindung in den geplanten Kreisverkehr
sind Sichtfelder nach RAL 2012 festzulegen. Sie
sind in den Bebauungsplan aufzunehmen, dort mit
dem Planzeichen der Planzeichenverordnung vom
18.12.1990 (BGBI. 1991, | S. 58) zu kennzeichnen,
in den textlichen Festsetzungen zu ergénzen.

Die Planung zum Kreisverkehr erfolgt in enger Ab-
stimmung zwischen Landkreis und Regierungsprasi-
dium.

Kenntnisnahme.

Wird im Bebauungsplan berticksichtig. Weitere Zu-
fahrten von B 463 und L 446 werden nicht zugelas-
sen.

Wird im Bebauungsplan beriicksichtig.
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Die Sichtfelder sind entsprechend der vorgegebe-
nen Abmessung zwischen 0,80 m und 2,50 m Héhe
von standigen Sichthindernissen, parkenden Fahr-
zeugen und sichtbehinderndem Bewuchs auf Dauer
freizuhalten. Baume, Lichtmaste, Lichtsignalgeber
und &hnliches sind innerhalb des Sichtfeldes mdg-
lich, sie dirfen wartepflichtigen Fahrern, die aus
dem Stand einbiegen oder kreuzen wollen, die
Sicht auf bevorrechtigte Fahrzeuge oder nichtmoto-
risierte Verkehrsteilnehmer jedoch nicht verdecken.

Rad- und Gehwege

Im Interesse der Verkehrssicherheit, insbesondere
fur Radfahrer und Ful3ganger, wird die Stadt gebe-
ten zu untersuchen, wie das neue Gewerbegebiet
jenseits der B 463 und L 446 fir diese Verkehrsteil-
nehmer erschlossen werden kann.

Hinweis:

Die Kosten fiir den Bau und die Unterhaltung, ein-
schlieRlich des Raum- und Streudienstes, fir eine
eventuelle Rad- und Gehwegverbindung werden
von der Stadt getragen, da der Weg durch das
neue Baugebiet veranlasst ist.

Hinweise:

Entwésserung

Der Bundes- und Landesstraf3e sowie ihren Ent-
wasserungseinrichtungen darf vom gesamten Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes einschlief3lich
der ErschlieBungsstral3en kein Oberflachenwasser
zugefihrt werden.

Auf die REwS (Richtlinie fir die Entwasserung von
Strafl’en, 2021) wird hingewiesen.

Kosten flir Immissionsschutz

Die im Bebauungsplanentwurf fir Bebauung ausge-
wiesenen Flachen werden teilweise im Immissions-
bereich der Bundes- und Landesstral3e, insbeson-
dere im Schalleinwirkungsbereich, liegen. Das Bau-
gebiet ist damit durch die vorhandene Bundes- und

Wird im Bebauungsplan beriicksichtig.

Es ist kein neues Gewerbegebiet geplant. Gewerbe-
gebiet Heckéacker ist wie bisher tiber die Heckacker-
stralRe erschlossen.

Kenntnisnahme. Verweis auf Erlauterungsbericht zum
Ubergeordneten Regenwasser (Biro Senner v.
23.07.2024).

Kenntnisnahme. Verweis auf Zwischenbericht zur
schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan
LZentralklinikum Zollernalb / Firstacker® (Ingenieur-
biro Heine + Jud v. 13.06.2025).
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Landesstral3e vorbelastet. Es wird vorsorglich da-
rauf hingewiesen, dass sich der Stral3enbaulasttra-
ger deshalb an den Kosten evtl. notwendig werden-
der aktiver oder passiver Schallschutzmafinahmen
oder auch anderer ImmissionsschutzmafRnahmen
nicht beteiligen kann.

ErschlieBung bei kinftiger Erweiterung

Es wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass eine
weitere verkehrliche ErschlieBung von der freien
Strecke der Bundes- und Landesstral3e grundsétz-
lich nicht zugelassen werden kann. Die Planung
muss entsprechend darauf abgestimmt werden.

Uberarbeitung des Bebauungsplanes

Die Stadt wird gebeten, den Bebauungsplanentwurf
auf der Grundlage der vorstehenden Stellung-
nahme zu Uberarbeiten und das Regierungsprasi-
dium — Abteilung Mobilitét, Verkehr, StraBen — am
weiteren Verfahren zu beteiligen.

Weitere Bedenken und Anregungen behalt sich die
StralRenbauverwaltung vor.

Nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes wird um
Zusendung einer Planfertigung gebeten.

MalRgeblich ist der vorliegende Bebauungsplanent-
wurf. Es sind keine weiteren Zufahrten vorgesehen.
Eine Erweiterung ist vorliegend nicht geplant.

Das Regierungsprasidium — Abteilung Mobilitat, Ver-
kehr, StraBen wird am weiteren Verfahren beteiligt.

Kenntnisnahme.

Nach Inkrafttreten wird eine Planfertigung zugesandt.

01/3

Belange der Landwirtschaft

Von den Planungen sind landwirtschaftliche Be-
lange betroffen, da knapp 10 ha landwirtschaftliche
Flachen durch die Uberplanung dauerhatt der pro-
duktiven Landwirtschaft entzogen werden. Die Fl&-
chen sind im Rahmen der Flurbilanz 2022 als Vor-
behaltsflur | kategorisiert, entsprechende Flachen
sind der produktiven Landwirtschaft vorzubehalten
und nur im unbedingt erforderlichen MaRe umzu-
widmen.

Um die Berucksichtigung landwirtschaftlicher Be-
lange zu ermdglichen, wird angeregt, im Rahmen

Im Rahmen der Abwéagung der unterschiedlichen 6f-
fentlichen Belange werden die landwirtschaftlichen
Belange und Interessen zuriickgestellt. Ein zukunfts-
fahiges Zentralklinikum und die Sicherstellung der
medizinischen Versorgung im gesamten Zollernalb-
kreis wird héher gewichtet. Dariiber hinaus wird auf
den Umweltbericht verwiesen.

Im Bebauungsplan werden Flachen fir die Landwirt-
schaft dargestellt. Erforderliche Malinahmen zur
Kompensation von Eingriffen in die Schutzguter It. § 1
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der Planunterlagen landwirtschaftliche Belange hin-
reichend darzustellen. Zur Berlicksichtigung agrar-
struktureller Belange sind fur ggfs. naturschutz-
rechtlich erforderliche Ausgleichs- und Ersatzmal3-
nahmen keine weiteren hochwertigen landwirt-
schaftlichen Flachen heranzuziehen, insbesondere,
da Flachen der Vorrang- und Vorbehaltsflur | grund-
satzlich im Kreisgebiet unterreprasentiert, und de-
ren Erhalt fur die produktive Landwirtschaft von be-
sonderer Bedeutung sind.

BauGB werden im Zuge der Umweltpriifung zum Be-
bauungsplanverfahren nach fachlichen Erfordernissen
ermittelt und in Abwagung der maf3geblichen Belange
zueinander festgesetzt.

01/4

Belange des Gewésserschutzes

Die Betroffenheit des Landesbetriebs Gewéasser
wird auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen
primar durch die Art des Einleitungsbauwerkes und
die daraus resultierende Einleitungsmenge be-
stimmt. Hier gehen wir davon aus, dass diese De-
tails bei der konkreten Ausgestaltung mit dem Lan-
desbetrieb Gewdasser Tubingen, als Trager der
Ausbau- und Unterhaltungslast, in engem Kontakt
abgestimmt werden bzw. fiir die Einleitung ein Ge-
stattungsvertrag mit uns geschlossen wird.

Aus unserer Sicht sind die am Rande beschriebe-
nen BegleitmafRnahmen wichtig. Der Ausbau der
B463 (Vermutung: neue Briicke?) sowie das RUB
Heizengasse und die ErschlieRung der vorhande-
nen Bebauung Sage, mit unmittelbarem Angrenzen
an der

Eyach (jetzt noch Aul3enbereich) werden nicht de-
tailliert behandelt. Wir gehen daher davon aus,
dass wir hier bei konkreten Planungen im Rahmen
der dann anstehenden Beteiligungsphase erneut
angeschrieben werden. Wir werden dann zum ent-
sprechenden Zeitpunkt zu den konkreten Planun-
gen Stellung nehmen.

Kenntnisnahme. Verweis auf Erlauterungsbericht zum
Ubergeordneten Regenwasser (Blro Senner v.
23.07.2024).

Kenntnisnahme.

Der Ausbau der B 463, bzw. der Neubau der Briicke
Uber die Eyach sind zun&chst nicht Bestandteil des
Bebauungsplans. Das geplante RUB in der Heinzen-
gasse liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans
.Heinzengasse®. Dieser befindet sich aktuell in Auf-
stellung (Verweis auf Vorlage 2025/119/1). Das

Das Regierungsprasidium — Abteilung Gewasser-
schutz wird am weiteren Verfahren beteiligt.

01/5

Belange des Naturschutzes
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Eine differenzierte Stellungnahme der héheren Na- =~ Der Umweltbericht, die Natura 2000-Vorprifung und

turschutzbehorde ist mangels Umweltbericht und die spezielle artenschutzrechtliche Priifung wurde
artenschutzrechtlicher Priifung derzeit nicht még- zwischenzeitlich erstellt. Auf den Bebauungsplanent-
lich. wurf und die Anlagen wird verwiesen.

Die hohere Naturschutzbehérde ist allerdings er- Das Regierungsprasidium — Abteilung Naturschutz
neut zu beteiligen, sobald die angekiindigten Pri- wird am weiteren Verfahren beteiligt.

fungen vorliegen. Im Ubrigen verweisen wir auf die
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehérde,
die die Belange des Naturschutzes weit Giberwie-
gend vertritt.

01/6 Belange des Immissionsschutzes

Das geplante Zentralklinikum befindet sich im un- Durch einen Larmschutzwall mit LArmschutzwand er-
mittelbaren Einwirkungsbereich der BundesstraBe  folgt ein aktiver Larmschutz. Dariiber hinaus erfolgen
463. Es ist moglich, dass an den geplanten Klinik- im Bebauungsplanentwurf Festsetzungen zu passi-

gebauden erhéhte Larm- und Luftschadstoffbelas-  vem Larmschutz am Gebaude. Verweis auf Zwi-
tungen auftreten. Wir weisen darauf hin, dass ins- schenbericht zur schalltechnische Untersuchung zum
besondere zur Larmschutzproblematik der Immissi- = Bebauungsplan ,Zentralklinikum Zollernalb / Fir-
onsschutz der Unteren Verwaltungsbehorde zu hé-  stécker” (Heine + Jud v. 13.06.2025).

ren ist.

Die Belange der Industriereferate (Storfallbetriebs-  Kenntnisnahme.
bereiche) sind von den Anderungen nicht betroffen.

01/7 Belange des Grundwasser- und Bodenschutzes

Bodenschutz

Die Hohere Bodenschutzbehorde geht davon aus, Das Schutzgut Boden ist Teil der Umweltprifung
dass das Schutzgut Boden im Umweltbericht in nach § 1 BauGB und ist im Umweltbericht zum Be-
ausreichender Tiefe dargestellt wird, um den Ent- bauungsplan entsprechend dargestellt. Es ist zudem
scheidungstragern eine fundierte Abwagung zu er-  in der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung entsprechend
maoglichen. beriicksichtigt.

Auf der Grundlage der derzeit zur Verfiigung ste- Kenntnisnahme.

henden Unterlagen sind aus tUbergeordneter Sicht
des Bodenschutzes keine Griinde ersichtlich, die
der Ausweisung des Flachennutzungsplans bzw.
des Bebauungsplans ‘Zentralklinikum Zollernalb /
Firstacker' grundsatzlich entgegenstehen.
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Grundwasserschutz
Keine Einwendungen. Kenntnisnahme.

01/8 Stellungnahme der Forderbehdrde

Das Zollernalb Klinikum ist aktuell mit insgesamt Kenntnisnahme.
468 Planbetten verteilt auf die Standorte Balingen
und Albstadt in den Krankenhausplan des Landes
aufgenommen. Fur den Neubau des Zentralklini-
kums wurde im August 2023 durch das Referat 23
eine Planungsrate fur die Leistungsphasen 1-2 in
Hohe von 6 Mio. Euro bewilligt. Es handelt sich da-
bei nicht um eine abschlieRende Foérderung des
Gesamtprojekts. Die abschlieBende Festlegung der
Forderung erfolgt zu gegebener Zeit. Als Forderbe-
hérde haben wir keine Einwande.

02 Regierungsprasidium Stuttgart
— Mobilitat, Verkehr, StralRen
Schreiben vom 22.06.2024

02/1 Grundsatzlich besteht gegen das geplante Bauvor- = Kenntnisnahme. Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
haben keine Bedenken.

Fir die Planung von Baulichkeiten ist es hilfreich, Das zulassige MalR der baulichen Nutzung wird im Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
wenn sich die mégliche Bebauungshéhe an der Bebauungsplan festgesetzt. Der Bebauungsplanent-
Umgebungsbebauung orientiert. wurf korrespondiert mit der Planung und Beschluss-

fassung des Landkreises. Der Entwurf fir das Zentral-
Sollten Bauwerke mit einer Hohe von mehr als 100  klinikum Zollernalbkreis stammt von Nick & Partner Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
m Uber Grund geplant werden, so sind die Bauan-  Architekten.
trage uns zur Zustimmungsprufung vorzulegen.

03 Regierungsprasidium Stuttgart
— Landesamt fur Denkmalpflege
Schreiben vom 11.06.2024

03/1 1. Bau-und Kunstdenkmalpflege:
Bezuglich des genannten Verfahrens aul3ert die Kenntnisnahme. Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
Bau- und Kunstdenkmalpflege keine Anregungen o-
der Bedenken.
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GroBe Kreisstadt

2. Archéologische Denkmalpflege:

Im Plangebiet sind nach aktuellem Wissensstand
keine archaologischen Kulturdenkmale bekannt.
Aus denkmalfachlicher Sicht bestehen zu der Pla-
nung in vorliegender Form keine Bedenken.

Wir bitten jedoch um Beriicksichtigung der Rege-
lungen der §8 20 und 27 DSchG:

Sollten bei der Durchfiihrung vorgesehener Erdar-
beiten arch&ologische Funde oder Befunde ent-
deckt werden, ist dies geméaR § 20 DSchG umge-
hend einer Denkmal-schutzbehérde oder der Ge-
meinde anzuzeigen. Archéologische Funde (Stein-
werkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen,
etc.) oder Befunde (Graber, Mauerreste, Brand-
schichten, auffallige Erdverfarbungen, etc.) sind bis
zum Ablauf des vierten Werktages nach der An-
zeige in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern
nicht die Denkmalschutzbehdrde mit einer Verkur-
zung der Frist einverstanden ist. Zuwider-handlun-
gen werden gem. §27 DSchG als Ordnungswidrig-
keiten geahndet. Bei der Sicherung und Dokumen-
tation archéologischer Substanz ist zumindest mit
kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.
Ausfuhrende Baufirmen sollten hiertber schriftlich
in Kenntnis gesetzt werden.

Kenntnisnahme.

Der Hinweis wird in den Textteil zum Bebauungsplan
aufgenommen.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

04 Regierungsprasidium Freiburg
Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe und Berg-
bau
Schreiben vom 18.06.2024
04/1 Das Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe und Berg- = Kenntnisnahme. Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

bau (LGRB) im Regierungsprasidium Freiburg
nimmt auf Grundlage der ihm vorliegenden Informa-
tionen und seiner regionalen Kenntnisse zu den
Aufgabenbereichen, die durch das Vorhaben be-
rihrt werden, wie folgt Stellung:
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1. Geologische und bodenkundliche Grundla-
gen

1.1. Geologie

Die lokalen geologischen Verhaltnisse kénnen
der digitalen Geologischen Karte von Baden-
Wirttemberg 1: 50 000 (GeoLa) im LGRB-Kar-
tenviewer entnommen werden. Nahere Infor-
mationen zu den lithostratigraphischen Einhei-
ten bieten die geowissenschaftlichen Informati-
onsportale LGRBwissen und LithoLex.

1.2. Geochemie
Die geogenen Grundgehalte in den petrogeo-
chemischen Einheiten von Baden-Wirttem-
berg sind im LGRB-Kartenviewer abrufbar. Na-
here Informationen zu den geogenen Grund-
gehalten sind im geowissenschaftlichen Infor-
mationsportal LGRBwissen beschrieben.

1.3. Bodenkunde
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht
keine Hinweise oder Anregungen vorzubrin-
gen.
Allgemein der Hinweis, dass nach 8§ 2 Abs. 3
Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz
(LBodSchAG) bei geplanten Vorhaben, die auf
nicht versiegelte, nicht baulich veranderte oder
unbebaute Flachen von mehr als 0,5 Hektar
einwirken werden, ein Bodenschutzkonzept
zur Gewahrleistung des sparsamen, schonen-
den und haushélterischen Umgangs mit dem
Boden im Rahmen der weiteren Vorhabenpla-
nung bzw. -durchfihrung zu erstellen ist. Eine
Erstellung des Bodenschutzkonzepts nach
DIN 19639 wird dringend empfohlen.
Sollten bei dem vorliegenden Bauvorhaben
mehr als 500 m?3 Bodentiberschussmassen
entstehen, so ist bei dem nach 8 3 Abs. 4 Lan-
des-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) ge-
forderten Abfallverwertungskonzept auf eine

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Ein Bodenschutzkonzept nach DIN 19639 wird vom
Landkreis erstellt. Der Bebauungsplanentwurf enthalt
Festsetzungen zum Oberboden.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
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héchstmdgliche Verwertung nach § 3 Abs. 2
LKreiWiG zu achten, um so die natiirlichen Bo-
denfunktionen im gréRtmaoglichen Umfang zu
erhalten.

04/2

2. Angewandte Geologie

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhérungs-
verfahren als Trager 6ffentlicher Belange keine
fachtechnische Priifung vorgelegter Gutachten o-
der von Ausziigen daraus erfolgt. Sofern fiir das
Plangebiet ein hydrogeologisches bzw. geotechni-
sches Ubersichtsgutachten, Detailgutachten oder
ein hydrogeologischer bzw. geotechnischer Bericht
vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im
Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingeni-
eurbdiros.

2.1. Ingenieurgeologie
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage
der am LGRB vorhandenen Geodaten im Ver-
breitungsbereich der Opalinuston-Formation.
Diese wird im Plangebiet von quartéaren Ver-
witterungs-/Umlagerungsbildungen unbekann-
ter Machtigkeit bedeckt.

Mit einem oberflachennahen saisonalen
Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen
(bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-
schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rech-
nen.

Die anstehenden Gesteine der Opalinuston-
Formation neigen zu Rutschungen.

Das Plangebiet grenzt gemaf Ingenieur-geolo-
gischer Gefahrenhinweiskarte von Baden-
Wiirttemberg im Nordosten an eine Hinweisfla-
che fir Rutschungen. Die Lage des Rutschge-
bietes kann dem als Anhang beigefuigten Plan
entnommen werden. Uber den genauen Um-
fang und die Aktivitat des Rutschungsgebiets
ist nichts Naheres bekannt. Bereits kleinere

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme. Verweis auf die Baugrunduntersu-
chung und Griindungsgutachten fir ein Klinikum mit
Parkhaus (Geoterton v. 22.07.2024).

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Der Baugrund wurde/wird im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens weitergehend untersucht. Siehe auch
Bodengutachten der Firma GeoTerton vom 22. Juli
2024.
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Eingriffe in das Hanggleichgewicht kdnnen zu
einer Reaktivierung alter Gleitflachen bzw. zur
Bildung neuer Gleitflachen fuhren.

452000 as2250 482500

Legende

Kz:enpr:n:xge: 7 _.“Y“ 'tt o
=" S, Daden Wittembers

o rommeserrabn et A | Candesami ur Geologie, Rohiatie und Bergbau_ =LGRBR

St tince B A

2 Balingen-Dimw: , Mafistab 1 : 4000

1 é{.‘gSBD_UTM” \\\ Anu:ezqu ;:::;‘-4700—2&’25/2 Spf, 11.06.2024
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge  Kenntnisnahme. Verweis auf die Baugrunduntersu- Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten = chung und Griindungsgutachten fir ein Klinikum mit
(z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bo- Parkhaus (Geoterton v. 22.07.2024).

den-kennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit
des Grindungshorizontes, zum Grundwasser,
zur Baugrubensicherung) werden objekthezo-
gene Baugrunduntersuchungen gemaf DIN
EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates
Ingenieurbiiro empfohlen.
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2.2. Hydrogeologie
Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung
hydrogeologischer Themen durch das LGRB
Statt.

2.3. Geothermie
Informationen zu den oberflachennahen ge-
othermischen Untergrundverhaltnissen sind im
Informationssystem ,Oberflachennahe Ge-
othermie fiir Baden-Wiurttemberg® (ISONG)
hinterlegt. ISONG liefert erste Informationen
(Mdglichkeiten und Einschréankungen) zur ge-
othermischen Nutzung des Untergrundes mit
Erdwarmesonden und Erdwéarmekollektoren.
Bitte nehmen Sie vor Verwendung des Infor-
mationssystems die Erlauterungen zur Kennt-
nis.

2.4. Rohstoffgeologie (Mineralische Rohstoffe)
Von rohstoffgeologischer Seite sind zur Pla-
nung keine Bedenken, Hinweise oder Anre-
gungen vorzutragen.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

04/3 3. Landesbergdirektion
3.1. Bergbau
Bergbehordliche Belange werden von der Pla- = Kenntnisnahme. Kenntnisnahme.
nung nicht berthrt.
04/4  Weitere Informationsquellen des LGRB im In-

ternet

Informationen zu den Untergrundverhaltnissen so-
wie weitere raumbezogene Informationen kénnen
fachiibergreifend und maRstabsabhéngig der
LGRBhomepage entnommen werden. Bitte nutzen
Sie hierzu auch den LGRB-Kartenviewer sowie
LGRBwissen.

Insbesondere verweisen wir auf unser Geotop-Ka-
taster.

Beachten Sie bitte auch unser aktuelles Merkblatt
fur Planungstrager.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.
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05 Regionalverband Neckar-Alb
Schreiben vom 11.06.2024
05/1 Bebauungsplan

Mit Schreiben vom 16.10.2018 haben wir im Rah-
men der ersten frihzeitigen Beteiligung Stellung
genommen und Widerspriiche zu den Zielen der
Raumordnung festgestellt.

Mit der 5. Regionalplandnderung, welche am
13.01.2023 verbindlich geworden ist, wurden die
betroffenen Ziele der Raumordnung Vorranggebiet
Regionaler Griinzug und Vorranggebiet fir Land-
wirtschaft in diesem Bereich zuriickgenommen.

Der vorgesehene Geltungsbereich des o. g. Bebau-
ungsplans liegt im Bereich eines Regionalen Grin-
zugs (Vorbehaltsgebiet). Der Bereich sudlich der
Baumschule ist als Gebiet fir Bodenerhaltung (Vor-
behaltsgebiet) festgelegt. Hier soll durch die Trager
der Bauleitplanung vor der Inanspruchnahme eine
sorgféltige Abwéagung zwischen den Belangen des
Freiraums/dem Schutz der Boden und der geplan-
ten baulichen Nutzung stattfinden.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme. Durch die 5. Regionalplandnderung
wurden die vormals als Vorranggebiete ,Regionaler
Griinzug“ und ,Gebiete fir Bodenerhaltung” zu Vorbe-
haltsgebieten geandert. Die Sicherstellung der medi-
zinischen Versorgung und damit die Errichtung des
geplanten Zentralklinikums besitzt ein grof3es offentli-
ches Interesse und wird durch eine entsprechend
hohe Gewichtung tber die Belange des Freiraums
und dem Schutz der Béden gestellt. Das Vorbehalts-
gebiet ,Regionaler Griinzug® ist der Abwéagung zu-
ganglich. Nach dem Satzungsbeschluss der Ver-
bandsversammlung vom 18.05.2021 und der Geneh-
migung durch das Ministerium fir Landesentwicklung
und Wohnen Baden-Wirttemberg vom 21.12.2022
trat die 5. Anderung des Regionalplans Neckar-Alb
2013 am 13.01.2023 in Kraft.

s. auch Ifd. Nr. 05/2

s. auch Ifd. Nr. 05/2

s. auch Ifd. Nr. 05/2
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Zwischen dem Regionalverband und der Stadt
Balingen wurde im Jahr 2021 ein raumordnerischer
Vertrag zum Zollernalbklinikum geschlossen. Dem-
nach darf die geplante Flache ,Firstacker” nur als
Standort fur das Zentralklinikum und dem Zentralkli-
nikum zuzuordnende Einrichtungen und Nutzungen
zur Verflgung stehen. Eine andere Siedlungsent-
wicklung z. B. als Gewerbegebiet oder fir Wohn-
bauflachen soll ausgeschlossen werden.

Wir bitten, einen Hinweis auf den raumordnerischen
Vertrag mit seinem Regelungsgegenstand in die
Begrundung zum Bebauungsplan aufzunehmen.

Wir bitten um Beteiligung im weiteren Verfahren
und Benachrichtigung Giber das Ergebnis.

Der Anregung wird gefolgt. Ein Verweis auf den raum-
ordnerischen Vertrag und dessen Regelungsgegen-
stand wird in die Begriindung zum Bebauungsplan
aufgenommen.

Der Regionalverband Neckar-Alb wird im weiteren
Verfahren beteiligt und tber das Ergebnis informiert.

s. auch Ifd. Nr. 05/2

s. auch Ifd. Nr. 05/2

05/2

Flachennutzungsplan

Mit Schreiben vom 16.10.2018 haben wir im Rah-
men der ersten frilhzeitigen Beteiligung Stellung
genommen und Widerspriiche zu den Zielen der
Raumordnung festgestellt.

Mit der 5. Regionalplan&nderung, welche am
13.01.2023 verbindlich geworden ist, wurden die
betroffenen Ziele der Raumordnung Vorranggebiet,
Regionaler Griinzug und Vorranggebiet fur Land-
wirtschaft in diesem Bereich zurlickgenommen.

Die o. g. Flachennutzungsplananderung sieht eine
Neuausweisung einer geplanten Sonderbauflache
mit der Zweckbestimmung ,Zentralklinikum Zoller-
nalb® vor. Das Gebiet liegt im Bereich eines Regio-
nalen Grunzugs (Vorbehaltsgebiet). Der Bereich
sudlich der Baumschule ist als Gebiet fur Bodener-
haltung (Vorbehaltsgebiet) festgelegt. Hier soll

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Durch die 5. Regionalplanédnderung wurden die vor-
mals als Vorranggebiete ,Regionaler Grinzug®“ und
,Gebiete fur Bodenerhaltung® zu Vorbehaltsgebieten
geéndert. Die Sicherstellung der medizinischen Versor-
gung und damit die Errichtung des geplanten Zentral-
klinikums besitzt ein grof3es offentliches Interesse und
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durch die Trager der Bauleitplanung vor der Inan-
spruchnahme eine sorgfaltige Abwagung zwischen
den Belangen des Freiraums/dem Schutz der Bo-
den und der geplanten baulichen Nutzung stattfin-
den.

Zwischen dem Regionalverband und der Stadt
Balingen wurde im Jahr 2021 ein raumordnerischer
Vertrag zum Zollernalbklinikum geschlossen. Dem-
nach darf die geplante Flache ,Firstacker” nur als
Standort fur das Zentralklinikum und dem Zentralkli-
nikum zuzuordnende Einrichtungen und Nutzungen
zur Verfligung stehen. Eine andere Siedlungsent-
wicklung z. B. als Gewerbegebiet oder fiir Wohn-
bauflachen soll ausgeschlossen werden. Die Dar-
stellung als Sonderbauflache mit der Zweckbestim-
mung ,Zentralklinikum Zollernalb® entspricht dieser
Vereinbarung.

Wir bitten, einen Hinweis auf den raumordnerischen
Vertrag mit seinem Regelungsgegenstand in die
Begrundung zur Flachennutzungsplanénderung
aufzunehmen.

Wir bitten um Beteiligung im weiteren Verfahren
und Benachrichtigung Giber das Ergebnis.

wird durch eine entsprechend hohe Gewichtung tber
die Belange des Freiraums und dem Schutz der Béden
gestellt. Das Vorbehaltsgebiet ,Regionaler Griinzug* ist
der Abwéagung zugénglich.

U Neufestlegung |

'VRG Landwirtscha

Z e
& 72

Z Neafestlegung
RG Landwirtschaft
B e

Der Anregung wird gefolgt. Ein Hinweis auf den raum-
ordnerischen Vertrag und dessen Regelungsgegen-
stand wird in die Begriindung zur Flachennutzungs-
plandnderung aufgenommen.

Der Regionalverband Neckar-Alb wird im weiteren Ver-
fahren beteiligt und Gber das Ergebnis informiert.

06

Landratsamt Zollernalbkreis
Schreiben vom 27.06.2024

06/1

Verkehrsamt
Keine Bedenken — keine Anregungen

Kenntnisnahme.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

06/2

Amt flr Veterinarwesen und Verbraucherschutz
Keine Bedenken — keine Anregungen

Kenntnisnahme.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
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06/3

Gesundheitsamt
Keine Bedenken — keine Anregungen

Kenntnisnahme.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

06/4

Kreisimmobilien
Keine Bedenken — keine Anregungen

Kenntnisnahme.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

06/5

Kammerei
Keine Bedenken — keine Anregungen

Kenntnisnahme.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

06/6

Amt fir Vermessung und Flurneuordnung

Bereich Flurneuordnung

Im Rahmen der Planung ist die ErschlieBung der
nordostlich angrenzenden landwirtschaftlichen
Grundstiicke auch zukinftig sicherzustellen, wie in
der Beschlussvorlage Nr. 2024/087 der Stadt Balin-
gen bereits beschrieben.

Bereich Vermessung
Keine Bedenken — keine Anregungen

Die ErschlieBung der landwirtschaftlichen Flachen im
Nordosten wird Uber ein im Bebauungsplan festge-
setztes Geh- und Fahrrecht zur ErschlieBung der bis-
her Uber das Klinikareal erschlossenen landwirtschaft-
lichen Grundstiicke sichergestellt. Im Grundbuch sind
diese Rechte bereits vermerkt (Servituten). Die neue
Wegefiihrung sichert die ErschlieRung. Die an den
Wegeverlauf angrenzenden MaRRnahmenflachen be-
finden sich im Eigentum des Landkreises und der
Stadt Balingen.

Kenntnisnahme.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

06/7

Forstamt
Keine Bedenken — keine Anregungen

Im stdostlichen Eck (derzeit Flurstiick 3818) reicht
die Planung an den Wildtierkorridor internationaler
Bedeutung heran. Eine Beeintrachtigung des Wild-
tierkorridors durch das Bauvorhaben ist im weiteren
Verfahren zu prifen und ggfs. sind notwendige Min-
derungs- bzw. AusgleichsmaRnahmen vorzusehen.

Kenntnisnahme.

Auf den Umweltbericht, die Natura 2000-Vorprufung
und die spezielle artenschutzrechtliche Prifung wir
verwiesen.

Kenntnisnahme.

Wird im weiteren Verfahren geprift.

06/8

Landwirtschaftsamt

Wir haben folgende Bedenken gegen die Planung:
Das Landwirtschaftsamt hat Bedenken gegen die
Aufstellung des Bebauungsplanes "Sondergebiet

Die zukunftsfahige Neuaufstellung des Zollernalb Kli-
nikums sowie die Sicherung der qualitiativ hochwerti-
gen medizinischen Versorgung im Zollernalbkreis liegt

Die Sicherstellung der medizinischen Versorgung und
damit die Errichtung des geplanten Zentralklinikums
besitzt ein grof3es o6ffentliches Interesse im gesamten
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Zentralklinikum Firstacker" in Balingen-Durrwan-
gen, weil der Landwirtschaft im Zuge des Verfah-
rens ca. 10 ha hochwertige, landwirtschaftlich ge-
nutzte Flachen, davon Gberwiegend Ackerflachen,
verloren gehen.

Die Flurbilanz weist die gesamte Fléche innerhalb
des vorliegenden Bebauungsplanes entsprechend
der aktualisierten Flurbilanz als Vorbehaltsflur | (fri-
her Vorrangflur 1) aus. Die Vorbehaltsflur | umfasst
Uiberwiegend landbauwiirdige Flachen mit einer ge-
ringen Hangneigung und auch Flachen, die wegen
der 6konomischen Standortgunst fiir den Landbau
wichtig und deshalb der landwirtschaftlichen Nut-
zung vorzubehalten sind. Umwidmungen sollten da-
her ausgeschlossen bleiben. Lediglich 25 % der
landwirtschaftlichen Nutzflache im Zollernalbkreis
befinden sich in dieser Kategorie und gerade ein-
mal 5 % der Flachen sind noch besser einzustufen.

Der Standort der Baumschule Sellner soll voraus-
sichtlich als Flache fir die Landwirtschaft ausge-
wiesen werden. Auf3erdem soll der Bestandsschutz
gewahrt und die Weiterfuhrung und

-entwicklung des Betriebes gewahrleistet werden.
Diese Beriicksichtigung des bestehenden Betriebes
begrif3t das Landwirtschaftsamt ausdricklich.

im hohen 6ffentlichen Interesse. Der Neubau soll zu-
kiunftig die medizinische Versorgung fir rund 200.000
Menschen in der Region sichern. Alle medizinischen
Leistungen sollen am Standort Firstacker geblindelt
werden und die Qualitat und Wirtschaftlichkeit ge-
starkt. Am 19 Mai 2025 hat der Kreistag des Zollernal-
bkreises in offentlicher Sitzung den Baubeschluss ge-
fasst. Die Errichtung des geplanten Zentralklinikums
besitzt eine entsprechend hohe Gewichtung und wird
im Rahmen der Abwéagung Uber die Belange der
Landwirtschaft gestellt. Auf die Riicknahme des Vor-
ranggebiets fir Landwirtschaft im Zuge der 5. Regio-
nalplananderung (rechtskréftig seit 13.01.2023) wird
verwiesen (Ifd. Nr. 05/1).

Wurde auch im Rahmen des Parallelverfahrens zur
Flachennutzungsplananderung abgewogen. Die Fla-
chen der Baumschule Sellner bleiben als landwirt-
schaftliche Flachen mit der Zweckbestimmung ,Gart-
nerei“ im Flachennutzungsplan dargestellt. Im vorlie-
genden Bebauungsplanentwurf werden sie nicht tber-
plant.

Die Flachen der Baumschule Sellner liegen nicht im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes und sind wei-
terhin dem planungsrechtlichen Auf3enbereich zuzu-
ordnen, was der bisherigen Genehmigungslage ent-
spricht. Damit kann auch den Anregungen der Eigen-
timer und Betriebsinhaber teilweise entsprochen wer-
den (Ifd. Nr. 25 / Offentlichkeit 2), was vom Landwirt-
schaftsamt begrii3t wird. Die Ausweisung der nérdlich
und sudlich angrenzenden Flachen als Sondergebiet
mit der Zweckbestimmung ,Klinikum* und ,,dem Kilini-
kum dienende und gesundheitliche Nutzungen®

Landkreis und wird durch eine entsprechend hohe
Gewichtung Uber die Belange der Landwirtschaft
gestellt. Auf die Rucknahme des Vorranggebiets fur
Landwirtschaft im Zuge der 5. Regionalplanéanderung
(rechtskraftig seit 13.01.2023) wird verwiesen (Ifd. Nr.
05/2).

Alle drei der in der Vergangenheit betrachteten
Alternativstandorte (Firstacker, Kelleregert und
Bisingen-Nord) werden in der aktualisierten Flurbilanz
als Vorbehaltsflur | ausgewiesen. Die Notwendigkeit
der Errichtung eines Zentralklinikums ist in héchstem
offentlichen Interesse und wird damit tber die
Erhaltung der landwirtschaftlichen Flachen gestellt.

Die Flachen der Baumschule Sellner bleiben
unverandert als landwirtschaftliche Flachen mit der
Zweckbestimmung ,Gartnerei® im Flachennutzungs-
plan dargestellt. Damit kann auch

den Anregungen der Eigentimer und
Betriebsinhabern teilweise entsprochen werden (Ifd.
Nr. 25 / Offentlichkeit 2), was vom Landwirtschaftsamt
begrlf3t wird. Die Ausweisung der ndrdlich und stdlich
angrenzenden Flachen als Sondergebiet mit der
Zweckbestimmung ,Klinikum® und ,dem Klinikum
dienende und gesundheitliche Nutzungen® schrankt
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Eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ist noch
nachzureichen.

Externe AusgleichsmaRnahmen, welche auf land-
wirtschaftlichen Flachen vorgesehen sind, sind im
Vorfeld mit dem Landwirtschaftsamt abzustimmen.
Um noch weiteren Verlust hochwertiger Nutzfla-
chen zu verhindern, spricht sich das Landwirt-
schaftsamt fiir die Inanspruchnahme von Aus-
gleichsflachen in der Kategorie Untergrenzflur und
Grenzflur oder fir die Nutzung bzw. Aufwertung
von Waldflachen aus.

schrankt den Betrieb nicht oder nur in kleinerem Um-
fang ein. Die zukiinftigen Erweiterungsmaoglichkeiten
der Baumschule sind grundsatzlich eingeschrankt.
Der Betriebsinhaber war und ist allerdings nicht Ei-
gentiimer oder Pachter der benachbarten Flachen.
Das Plangebiet befindet sich im Eigentum des Krei-
ses. Die Freiheit der Berufsausubung (Art. 12 Grund-
gesetz) ist nicht oder nur im zumutbaren Umfang
durch ein Naherriicken von Bebauung beeintréchtigt.
Im Rahmen der Abwagung der 6ffentlichen und priva-
ten Interessen und Belange wird das 6ffentliche Inte-
resse an der Ausweisung als Sondergebiet und das
Allgemeinwohl starker gewichtet als das private Inte-
resse an einem Erhalt der Ist-Situation.

Eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ist Teil des Um-
weltberichts nach § 2 Abs. 4 BauGB.

Bei den als MaRnahmenflachen ausgewiesenen, dem
Natur- und Artenschutz dienenden Flachen handelt es
sich auch um sogenannte Vorrangflur | - Flachen. Al-
lerdings handelt nicht um fur die Landwirtschaft wert-
volle Ackerflachen, sondern um extensiv bewirtschaf-
tete Wiesen und Streuobstwiesen, die bereits heute
Teil der Biotopverbundplanung sind. Die landwirt-
schaftliche Nutzung wird durch die Festsetzungen nur
in geringem Umfang eingeschrénkt. Darliber hinaus
wurde das Ausgleichsdefizit ermittelt. Weitere Aus-
gleichsmafRRnahmen erfolgen durch den Landkreis
nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-
hoérde und dem Landwirtschaftsamt.

die Erweiterungsmaglichkeiten der Baumschule grund-
satzlich ein. Im Rahmen der Abwagung der
offentlichen und privaten Interessen und Belange wird
das offentliche Interesse an der Ausweisung als
Sondergebiet starker gewichtet als das private
Interesse zu Erweiterungsmaoglichkeiten der
Baumschule. Der Betriebsinhaber war und ist nicht
Eigentimer der benachbarten Flachen.

Die Errichtung des Zentralklinikums und die
Darstellung eines entsprechenden Sondergebiets im
Flachennutzungsplan ist hingegen in groRem
offentlichen Interesse und zur medizinischen
Versorgung des gesamten Kreises von sehr grol3er
Bedeutung.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

06/9

Naturschutz

Auf Basis der eingereichten Unterlagen kann keine
naturschutzfachliche Stellungnahme abgegeben
werden.

Um die natur- und artenschutzfachliche Betroffen-
heit beurteilen zu kénnen, missen im weiteren Ver-
fahren die Ublichen Unterlagen (Spezielle arten-
schutzrechtliche Prifung, Natura 2000 Vertraglich-

Kenntnisnahme.

Eine Spezielle artenschutzrechtliche Priifung, eine
Natura2000-VP sowie ein Umweltbericht mit Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung und erforderlichen Kompen-
sationsmafRnahmen sind Bestandteil des vorliegen-
den Bebauungsplanentwurfs.

Kenntnisnahme.

Auf den Umweltbericht zur Flachennutzungsplanande-
rung wird verwiesen. Weitere Untersuchungen erfolgen
im Bebauungsplanverfahren.
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keitsprifung und Umweltbericht oder LBP mit Ein-
griffs-/Ausgleichs-bilanzierung sowie den Kompen-
sationsmalRnahmen) vorgelegt werden.

06/10 = Abfallrecht/Abfalliberwachung
Keine Bedenken — keine Anregungen Kenntnisnahme. Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Sonstige Hinweise:
Nach § 3 Abs. 3 des Landeskreislaufwirtschaftsge- = Kenntnisnahme. Auf die entsprechenden Festsetzun-  Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

setzes (LKreiWiG) soll bei der Ausweisung von gen im Bebauungsplan wird verwiesen. Mit dem an-
Baugebieten und bei der Durchfihrung von Bauvor- = fallenden Erdaushub kann auch der Wall geschuttet
haben im Sinne von Absatz 4 ein Erdmassenaus- werden. Dartiber hinaus wird auf die Bauausfiihrung

gleich durchgefiihrt werden. Dabei sollen durch die = verwiesen.
Festlegung von StraRen- und Geb&audeniveaus die
bei der Bebauung zu erwartenden anfallenden Aus-
hubmassen vor Ort verwendet werden.

Soweit im Rahmen der Gelandemodellierung Aus-  Im Rahmen des ,Schwammstadtkonzepts’, Biro Sen- = Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
hub oder Recyclingmaterial vor Ort eingebaut wer- = ner, sowie der Regenriickhaltung (Regenwasserkon-

den soll, sind im Voraus das Sachgebiet Wasser- zept) sind weitere Gelandemodellierungen vorgese-

und Bodenschutz sowie die Untere Abfallrechtsbe- = hen. Geplant ist eine tkologisch hochwertige Gestal-

hérde zu beteiligen. Die jeweiligen gesetzlichen tung des AuRRenbereichs. Weitere Abstimmungen er-

Vorgaben zu Einbaukonfigurationen, hydrogeologi- = folgen auf der Ebene der Baugenehmigung und der
scher Situation, Qualitatssicherung und Dokumen-  Abstimmung Bauherr — Fachamt.
tation sind zu beachten.

06/11 Abfallwirtschaft

Keine Bedenken — keine Anregungen Kenntnisnahme. Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
Hinweise
Die offentliche Abfuhr von Abfallen aller Art kann Kenntnisnahme. Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt

nur erfolgen, wenn folgende Kriterien erfullt sind:

- Die Tragféhigkeit der Stral3en betragt mindestens
30t.

- Die StralRenbreite zum Entleeren der Millbehélter
betragt mindestens 4 m.
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- Das Durchfahrtprofil betragt mindestens 4 m Hohe
und 3 m Breite.

- Bei Gefallstrecken kénnen die Abfallsammelfahr-
zeuge sicher gebremst werden.

- Privatwege, Privatstraen und Privatgrundstiicke
werden nur dann befahren, wenn die
schriftliche Erlaubnis des / der Eigenttimer vor-
liegt.

06/12

Amt fur StraBen- und Radwegebau

Eine Direktzufahrt zur B 463 darf nicht hergestellt
werden, da der Verkehrsfluss der stark befahrenen
B 463 nicht unterbrochen werden darf.

Ein 20 m Anbauverbotsstreifen zwischen Hochbau-
ten bzw. baulichen Anlagen bis zum befestigten
Fahrbahnrand muss dauerhaft eingehalten werden.
Im 20 m Anbauverbotsstreifen dirfen keine Werbe-
anlagen aufgestellt werden.

Abwasser und Oberflachenwasser aus dem Plan-
gebiet darf der B 463 nicht zugeleitet werden.
Wenn notwendig, sind bauliche Malinahmen zu
treffen, die dies verhindern.

Eventuell werden zusatzliche Larm-, Sicht und
BlendschutzmafRnhahmen wie z. B Larmschutz-
wande, Schutzplanken, Bepflanzungsstreifen usw.
auf Kosten des Bauherrn erforderlich.

Die weitere Anbindung des Zentralklinikum erfolgt
mittels eines Kreisverkehrs zur L 446.

Es sind derzeit im Rahmen des Bebauungsplanes
keine weiteren Zufahrten vorgesehen.

Der geplante Larmschutzwall mit Wand liegt innerhalb
des 20 m Anbauverbots. Weitere bauliche Anlagen
sind min. 40 m vom bestehenden Fahrbahnrand der B
463 entfernt. Der geplante Stralenverlauf sowie das
Anbauverbot von 20 m und 40 m werden im Bebau-
ungsplanentwurf dargestellt. Auf die Ausfuhrungen
und Abwéagung unter 01/2 wird verwiesen.

Kenntnisnahme. Verweis auf Erlauterungsbericht zum
Ubergeordneten Regenwasser (Planstatt Senner v.
23.07.2024).

Als aktiver Larmschutz ist eine Wall-/Wandkombina-
tion mit einer H6he von ca. 8 m geplant. Dartber hin-
aus erfolgt passiver Larmschutz am Gebaude. Ver-
weis auf Zwischenbericht zur schalltechnische Unter-
suchung zum Bebauungsplan ,Zentralklinikum Zoller-
nalb / Firstacker (Heine + Jud v. 13.06.2025).

Die Anbindung der Landesstral3e an die B 463 ist zu-
nachst nicht Sache des Bebauungsplanverfahrens.
Die Planungen des Regierungsprasidiums Tubingen

Die ErschlieBung erfolgt Giber den neu herzustellenden
Kreisverkehr Ebinger StralRe. Auf die Bebauungsplan-
verfahren wird verwiesen. Die Darstellung im Flachen-
nutzungsplan wurde entsprechend angepasst.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
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Des Weiteren schliel3en wir uns den Planungen des
Regierungsprasidiums Tibingen Uber eine kreu-
zungsfreie Anbindung von der L 446 an die B 463
zur ErschielBung des Zentralklinikums an.

Anlage 08 — Geplante Entwasserung und Stralen-
planung:

Trasse Schmutzwasser vom geplanten ZoKli zum
Sammler des Abwasserzweckverbands erfolgt Gber
den geplanten KVP. Die Trasse sollte au3erhalb
vom KVP verlaufen, insbesondere, wenn ein Beton-
KVP geplant wird.

Fir die Trasse Regen- und Oberflachenwasser in
die Eyach gilt das gleiche.

Anlage 11 - Planungsstand 2024:

Die spatere Anbindung vom nordwestlichen Bereich
vom ZoKli an die L 446 wurde nicht beriicksichtigt.
Dieses separate Gebiet (durch das Areal der
Baumschule getrennt) kann nur im Bereich der ge-
planten Vollkreuzung angeschlossen werden. Diese
Planungen miissen beriicksichtigt bzw. ergénzt
werden.

Anlage 07 - Entwidmung Feldwege:

Gem. Bekanntmachung soll die zuklnftige Anbin-
dung der nordéstlichen landwirtschaftlichen Grund-
stiicke Uber den bisherigen Anschluss gewahrleis-
tet werden. Diese Planungen fehlen in den Lage-
planen bzw. Ubersichtsplanen und miissen ent-
sprechend ergénzt werden. Das betrifft insbeson-
dere die Anbindung im Bereich vom Kreisverkehr
und den sudostlichen Anschluss bei der aktuellen
Unterfiihrung in Richtung Ziegelhdtte.

Fehlende zweite Zufahrt (2. Rettungsweg) zum
Zentralklinikum.

werden in einem Planfeststellungsverfahren konkreti-
siert. FUr einen kreuzungsfreien Ausbau im Sinne der
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und einer
optimierten Anbindung setzen sich der Landkreis und
die Stadt Balingen stark ein.

Die genaue Lage der Trassen wird in einer detaillier-
ten Entwasserungsplanung aufeinander abgestimmit.

Beriicksichtigung im spéateren Verlauf des Bebau-
ungsplanverfahrens ,Kreisverkehr Ebinger Strafie
Sud / Heckacker”.

Die ErschlieBung der landwirtschaftlichen Flachen im
Nordosten wird Uber ein festgesetztes Geh- und Fahr-
recht sichergestellt.

Die Bebauung Ziegelhutte liegt im AuRenbereich und
ist erschlossen. Anderungen der ErschlieRung sind
nicht Sache des vorliegenden Bebauungsplanverfah-
rens, das in die ErschlieBung nicht eingreift.

Der Bebauungsplan trifft hierzu keine Regelungen.
Das Erfordernis und die Ausfuihrung einer weiteren
Rettungszufahrt wird im Rahmen der Baugenehmi-
gung und der —Bauausfuhrung gepruft und ggf. umge-
setzt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

06/13

Vorbeugender Brandschutz
1. Esist eine Léschwasserversorgung von mindes-
tens 96 m?¥/h flr eine Loschzeit von zwei Stun-

Eine entsprechende Léschwasserversorgung wird si-
chergestellt. Dartiber hinaus wird auf das Brand-
schutzkonzept des Landkreises, das sich derzeit in

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Seite 26 von 118



Anlage 01.1 zur erneuten Auslegung

Balingan

den erforderlich. Die erforderliche Loschwasser- = Bearbeitung befindet, sowie auf das Baugenehmi-
menge wird im Brandschutzkonzept festgelegt. gungsverfahren verwiesen.

Bei besonderen baulichen Ausfiihrungen kann
objektbezogen auch eine groRere Wasser-
menge erforderlich werden. Fiir die Bemessung
der Gesamtwassermenge kénnen Loschwasser-
entnahmestellen in einem Umkreis von 300 m in
Ansatz gebracht werden. In den 6ffentlichen
Verkehrsflachen im Bebauungsgebiet sind Was-
serentnahmestellen (Hydranten) in regelmafi-
gen Abstéanden (maximal 150 m, Betriebsdruck
mindestens 1,5 Bar) erforderlich. Die Sicherstel-
lung der Léschwasserversorgung ist Aufgabe
der Stadt bzw. der Gemeinde.

Nebengebaude: Sofern Gebdude mdglich sind, = Verweis auf das Brandschutzkonzept des Landkrei- Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
bei denen die Oberkante der zum Anleitern be- = ses sowie auf das Baugenehmigungsverfahren.
stimmten Stellen mehr als 8 m uber dem Ge-
lande liegen, sind Aufstellflachen fur Hubret-
tungsfahrzeuge der Feuerwehr (Grundflache 5 x
11 m) erforderlich. Bei der Planung der Freifla-
chen und Verkehrswege ist dann die Erreichbar-
keit der anleiterbaren Stellen von Aufstellflachen
im offentlichen Verkehrsraum zu bericksichti-
gen.

. Nebengeb&ude: Bei Geb&auden, bei denen die Verweis auf das Brandschutzkonzept des Landkrei- Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
Oberkante der zum Anleitern bestimmten Stellen = ses sowie auf das Baugenehmigungsverfahren.
weniger als 8 m Uiber dem Gelande liegen, sind
Aufstellflachen fir die Steckleiter der Feuerwehr
(Grundflache 3 x 3 m) erforderlich. Zur Errei-
chung der anleiterbaren Stellen sind Zu- oder
Durchgénge vorzuhalten. Diese missen geradli-
nig und mindestens 1,25 m, bei Turéffnungen
und anderen geringfligigen Einengungen min-
destens 1 m breit sein. Die lichte Hohe muss
mindestens 2,2 m, bei Turéffnungen und ande-
ren geringflgigen Einengungen mindestens 2 m
betragen.
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4. Die offentlichen Verkehrsflachen sind fiir Fahr-

zeuge der Feuerwehr befahrbar auszufiihren.
Das Klinikgebaude ist mit einer dauerhaften Um-
fahrung sowie einer jederzeit befahrbaren Zu-
fahrt (Redundante Ausfiihrung aus Richtung
Balingen und Albstadt) auszustatten.

Hierbei sind die Voraussetzungen der Verwal-
tungsvorschrift des Ministeriums fur Verkehr und
Infrastruktur Gber Flachen fir Rettungsgerate
der Feuerwehr auf Grundstiicken und Zufahrten
(VwV Feuerwehrflachen) zu erfillen.

Verweis auf das Brandschutzkonzept des Landkrei-
ses sowie auf das Baugenehmigungsverfahren.

Verweis auf das Brandschutzkonzept des Landkrei-
ses sowie auf das Baugenehmigungsverfahren.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

06/14

Umwelt und Abfallwirtschaft, Umweltrecht
Bodenschutz

Im Umweltbericht sollten die Auswirkungen des
Vorhabens auf das Schutzgut Boden, die sich
durch die temporaren BaumafRnahmen und dauer-
hafte Inanspruchnahme nattrlicher Béden ergeben,
standortspezifisch herausgearbeitet, bewertet und
abgewogen werden. Der Eingriff ist innerhalb einer
Eingriffs-Ausgleichsbilanz detailliert zu bilanzieren
und durch entsprechende Ausgleichs- bzw. Kom-
pensationsmafRnahmen auszugleichen.

Hierbei sollten aus fachlicher Sicht méglichst
schutzgutbezogene AusgleichsmaRnahmen wie
z.B. Oberbodenauffillungen auf Ackerflachen oder
die Entsiegelung und Rekultivierung versiegelter
(Brach-) Flachen vorgesehen werden. Darlber hin-
aus sollten_insbesondere fiir die Zeit wahrend der
BaumalRnahmen entsprechende Vermeidungs- und
Minimierungsmafinahmen fur das Schutzgut Boden
im Umweltbericht dargestellt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der
Baugenehmigungsplanung gemaf § 2 Abs. 3
LBodSchAG die Vorlage eines Bodenschutzkon-
zepts notwendig ist, da beim Bauvorhaben auf
Grundlage von Anlage 11 von einer Beanspru-
chung natirlicher Béden auf einer Flache groRRer

Das Schutzgut Boden ist Teil der Umweltpriifung
nach § 1 BauGB und wird im Umweltbericht zum Be-
bauungsplan entsprechend bewertet.

Erforderliche MaRnahmen zur Kompensation von Ein-
griffen in die Schutzgditer It. § 1 BauGB werden im
Zuge der Umweltprifung zum Bebauungsplanverfah-
ren auf Grundlage einer Eingriffs-/ Ausgleichs-bilan-
zierung nach fachlichen Erfordernissen ermittelt, und
in Abwéagung der mafR3geblichen Belange zueinander
festgesetzt.

Entsprechende schutzgutbezogene MalRhahmen wur-
den festgesetzt. Auf die Eingriffs-Ausgleichsbilanzie-
rung wird verwiesen. Ein Teil des Ausgleichs kann
durch den Landkreis in Abstimmung mit den jeweili-
gen Fachbehdorden erfolgen.

Wird im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens be-
achtet. Die Notwendigkeit eines Bodenschutzkon-
zepts und der bodenkundlichen Baubegleitung wird
als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
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5000 m? auszugehen ist. Zusétzlich ist der Einsatz
einer bodenkundlichen Baubegleitung bei den Bau-
mafinahmen notwendig.

Es wird daher empfohlen, die Notwendigkeit des Kenntnisnahme. Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
Bodenschutzkonzepts und der bodenkundlichen
Baubegleitung in den Unterlagen zur Bauleitpla-
nung aufzugreifen.

Altlasten
Von dem Vorhaben sind keine im Bodenschutz- Kenntnisnahme. Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
und Altlastenkataster gefuihrten Flachen betroffen.

Grundwasserschutz
Es wird darauf hingewiesen, dass gemaf der Bau- = Kenntnisnahme. Verweis auf die Baugrunduntersu- Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
grunduntersuchung vom 19.07.22 (GeoTerton) am  chung und Griindungsgutachten fiir ein Klinikum mit
geplanten Standort des eigentlichen Klinikums Parkhaus (Geoterton v. 22.07.2024). Ein entspre-
(studostlicher Teil des Sondergebiets Klinikum) im chender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufge-
Untergrund von einem zusammenhéngenden Po- nommen. Auch die Starkregenkarte wurde in die Pla-
rengrundwasserleiter Uber geringdurchlassigem nung einbezogen. Das Klinikareal wird nach dem
Tonstein ausgegangen werden muss, wodurch es ,Schwammestadtkonzept’' geplant. Das Wasser wird
bei Starkregen oder Schneeschmelze zu einem durch Dachbegriinungen zuriickgehalten, auf dem
Aufstau von Grundwasser im Bereich des Poren- Gelande gefiihrt und in Mulden und Retentionsflachen
grundwasserleiters kommen kann. zuriickgehalten, die auch im Bebauungsplan festge-
setzt sind. Das Regenwasserkonzept wird derzeit er-
stellt.
Es wird empfohlen, einen entsprechenden Hinweis  Das Schutzgut (Grund-)Wasser ist Teil der Umwelt- Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Uber die Grundwasserdynamik am Standort analog  prifung nach 8§ 1 BauGB und wird im Umweltbericht
zum Punkt 3c (Beratungsvorlage) in die Unterlagen = zum Bebauungsplan entsprechend bewertet. Erfor-

zur Bauleitplanung aufzunehmen und diese auch in = derliche Malinahmen zur Kompensation von Eingrif-
Hinblick auf Starkregenereignisse friihzeitig bei der = fen in die Schutzguter It. 8 1 BauGB werden im Zuge

Baugenehmigungsplanung zu berucksichtigen. der Umweltprifung zum Bebauungsplanverfahren

Die unter Punkt 6 (Beratungsvorlage) genannten, nach fachlichen Erfordernissen ermittelt, und in Abwa-

noch anzufertigen geologischen Gutachten werden = gung der maf3geblichen Belange zueinander festge-

aus fachlicher Sicht begruf3t. setzt.

Im Umweltbericht sollten die Auswirkungen des Kenntnisnahme. Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Vorhabens auf das Schutzgut Grundwasser hin-
sichtlich der Grundwasserneubildung, -qualitat und
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-nutzung standortspezifisch bewertet und abgewo-
gen werden. Neben Kartenmaterial und Informatio-
nen des Landesamts fiir Geologie, Rohstoffe und
Bergbau sollten hierzu auch die Erkenntnisse der
0.g. Baugrunduntersuchung miteinbezogen werden.
Sofern notwendig, sollten im Umweltbericht zuséatz-
lich Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen
zum Schutzgut Grundwasser dargestellt werden.

Oberirdische Gewésser

Durch das Plangebiet verlaufen Abflussbahnen (be-
vorzugte Oberflachenwasserbewegung oberhalb
der Vorfluter).

Aus Sicht der unteren Wasserbehérde ist die Be-
trachtung einer mdéglichen Gefahr bedingt durch
Starkregen dringend zu empfehlen, um bei Betrof-
fenheit bereits im Bebauungsplan MaRnahmen vor-
nehmen zu kénnen. Wir empfehlen daher im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens die Ergebnisse
des kommunalen Starkregenrisikomanagements zu
bericksichtigen.

Kommunen obliegt die Sammlung und Beseitigung
der Abwasser als hoheitliche Aufgabe. Fir Fehler
bei der Planung, Herstellung und dem Betrieb einer
Anlage zur Sammlung und Beseitigung von Abwas-
sern, die nicht nur dem allgemeinen Interesse dient,
sondern auch die Anlieger und im Rahmen des Zu-
mutbaren vor Uberschwemmungsschéaden schiit-
zen soll, hat die Gemeinde nach Amtshaftungs-
grundsatzen einzustehen. Auch unter dem Ge-
sichtspunkt des Hochwasser-schutzes und der Ver-
kehrssicherung ist die Gemeinde verpflichtet, die
Wohngrundstlicke eines Baugebiets im Rahmen
des Zumutbaren vor den Gefahren zu schiitzen, die
durch Uberschwemmungen auftreten kénnen.

In der Bauleitplanung miussen u.a. auch Belange
des Hochwasserschutzes und Klimaschutzes be-
handelt werden. Ob der Umgang der Gemeinde im

Kenntnisnahme.

Verweis auf Erlauterungsbericht zum tbergeordneten
Regenwasser (Planstatt Senner v. 23.07.2024).

Verweis auf Erlauterungsbericht zum tbergeordneten
Regenwasser (Planstatt Senner v. 23.07.2024).

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
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Bauleitplanverfahren mit dem Thema des Klima-
schutzes und des Hochwassers und damit verbun-
den auch der Starkregenvorsorge im jeweiligen Ge-
biet ausreichend ist, istimmer eine Frage des Ein-
zelfalls. Grundsétzlich muss die Gemeinde sich im
Bebauungsplanverfahren einen Kenntnisstand ver-
schaffen, der ihr eine sachgerechte Entscheidung
Uber die Konfliktbewdltigung erlaubt. Im Einzelfall
kann sich sowohl ergeben, dass aufgrund beste-
hender Grundlagendaten, Gutachten, etc. eine
Konfliktsituation durch Starkregen nicht zu erwarten
ist, wie auch, dass eine Konfliktsituation erkannt
wird und fiir eine sachgerechte Entscheidung der
Konfliktbewaltigung weitere Kenntnisse (z.B. tber
eine Simulation) erforderlich werden. Im zweiten
Fall sind diese von der Gemeinde beizubringen.

Die im Anhdrungsverfahren eingereichte Starkre-
genrisikoanalyse (Entwurf zum Starkregenrisikoma-
nagement, Oktober 2022, Ingenieurbiro Heberle)
zeigt eine deutliche Betroffenheit des Vorhabenbe-
reichs im Starkregenfall. Es ist ersichtlich, dass das
Planungsgebiet von einer Vielzahl an Abflussbah-
nen durchzogen ist, die teilweise ihren Ursprung im
oberhalb gelegenen Waldgebiet haben. Aufgrund
der Lange, zumindest einzelner Abflussbahnen, in
Verbindung mit dem Gefélle des Gelandes ist daher
von hohen FlieRgeschwindigkeiten und damit ver-
bunden einem erheblichen Gefahrdungspotential
auszugehen. Gemal der vorgelegten Karte kommt
es dabei zu Abflusstiefen von bis zu < 100 cm.

Die bisherige Planung des Baukorpers sieht eine
Lage quer zur Hangrichtung vor, sodass durch den
Baukdrper die Abflussbahnen unterbrochen wer-
den. Es besteht die erhebliche Gefahr, dass im
Starkregenfall das Wasser der Abflussbahnen in
die Gebaude eindringt, wenn dieses nicht geschiitzt
wird. Zudem ist davon auszugehen, dass es zu

Im unbebauten Zustand flie3t das Oberflachenwasser
in mehreren Strangen von Nordost nach Stdwest
tiber das Gewann Firstécker ab. Uber die Ebinger
StralRe und weiter tber die Heinzengasse in Richtung
Eyach. Durch die Uberplanung des Gebiets bietet
sich nun die Mdglichkeit, das Oberflachenwasser aus
Firstéacker zu kontrollieren. Zun&chst ist im Gebiet
selbst ein VVolumen von insgesamt ca. 630 — 1.400 m3
zur Ruckhaltung vorgesehen. Gleichzeitig soll dieses
dort anfallende Oberflachenwasser dann zeitverzo-
gert Uber die Heckackerstraf3e in die Eyach eingelei-
tet werden. Es kann davon ausgegangen werden,
dass bei einem Starkregenereignis (wie im Mai 2023)
das im Bereich Firstéacker anfallende Regenwasser
nicht mehr Gber die Ebinger Stral3e und die neuralgi-
sche Heinzengasse flieRen wird.

Verweis auf Erlauterungsbericht zum tbergeordneten
Regenwasser (Planstatt Senner v. 23.07.2024).

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
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Ruckstau und Umleitung der Abflussbahnen und ei-
ner Verlagerung der Gefahr kommt. Dies sollte
durch ein kontrolliertes Ab- bzw. Umleiten oder an-
dere MaRnahmen wie z. B. Riickhalt verhindert
werden.

Durch die Anlage neuer Stral’en und Wege im Pla- = Kenntnisnahme. Verweis auf Erlauterungsbericht zum = Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
nungsbereich werden neue potentielle FlieBwege Ubergeordneten Regenwasser (Planstatt Senner v.
geschaffen. Im Planungsprozess sollte dies beriick- 23.07.2024).

sichtigt werden, um Gefahren abzuwenden.

Bereits in unserer Stellungnahme vom 22.08.2018 = Kenntnisnahme. Verweis auf Erlauterungsbericht zum = Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
wurde auf die Gefahrdung des Plangebiets durch Ubergeordneten Regenwasser (Planstatt Senner v.
Starkregen hingewiesen und empfohlen, die ge- 23.07.2024).

planten Gebaude durch Abdichtungs- und Objekt-
schutz-mafinahmen zu schitzen.

Im Zuge der weiteren Untersuchungen sind die Kenntnisnahme. Verweis auf Erlauterungsbericht zum = Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
MafRnahmen zur Bewaltigung der Starkregen-prob- = Ubergeordneten Regenwasser (Planstatt Senner v.
lematik darzustellen und zu dimensionieren. Etwa-  23.07.2024).

ige wasserrechtliche Genehmigungen und Erlaub-
nisse sind ggf. separat zu beantragen.

Abwasserbeseitigung
Es bestehen keine grundséatzlichen Bedenken ge- Kenntnisnahme. Verweis auf Erlauterungsbericht zum = Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
gen das Vorhaben. Zur abschlieBenden Stellung- Ubergeordneten Regenwasser (Planstatt Senner v.
nahme werden jedoch die detaillierte Entwéasse- 23.07.2024).

rungsplanung und die entsprechenden Festsetzun-
gen im Bebauungsplan bendétigt. In der weiteren
Planung sind die nachfolgenden Grundséatze zu be-
rucksichtigen:

1. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Kenntnisnahme. Verweis auf Erlauterungsbericht zum = Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
empfehlen wir die Anwendung des Leitfadens Ubergeordneten Regenwasser (Planstatt Senner v.
-Kommunales Starkregenrisikomanagement in 23.07.2024).

Baden-Wurttemberg (LUBW 2016)".

2. PKW-Stellplatze und gering frequentierte Hoffla- = Kenntnisnahme. Verweis auf Erlauterungsbericht zum  Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
chen sollten wasserdurchléassig gestaltet wer- Ubergeordneten Regenwasser (Planstatt Senner v.
den. 23.07.2024).
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3. Sonstige Verkehrsflachen (LKW-Stellplatze und

Zufahrten, Verlade- bzw. Umschlagsflachen so-
wie Bereiche, in denen mit wassergefahrden-
den/ unbekannten Stoffen umgegangen wird),
sollten wasserundurchlassig befestigt und zwin-
gend an den Schmutzwasserkanal angeschlos-
sen werden. Eine Abgrenzung gegenuber be-
nachbarten Flachen soll durch Schwellen, Ent-
wasserungsrinnen und Gefélle realisiert werden.

. Zur Vermeidung von Schwermetalleintragen in
Boden, Grundwasser und in die Sedimente un-
serer Gewasser sollte auf den Gebrauch von un-
beschichteten metallischen Dach- und Fassa-
denmaterialien wie Kupfer, Blei oder Zink ver-
zichten werden.

Zum Zweck des Schutzes vor Uberschwemmun-
gen sowie dem Erhalt des &rtlichen Wasser-
haushalts und in diesem Sinne auch mdéglichen
Folgen des Klimawandels vorbeugend, soll Nie-
derschlagswasser in der Flache zuriickgehalten
werden. Mit entsprechenden Mafl3nahmen
(Grindéacher, Fassadenbegriinung, Mulden etc.)
soll der drtliche Wasserhaushalt hinsichtlich
Wasserrickhalt, -verdunstung, -versickerung
und -abfluss erhalten werden.

Gemal 81 Nr. 7 des Baugesetzbuches missen
bei der Aufstellung eines Bebauungsplans die
Belange des Umweltschutzes bericksichtigt
werden. Um die Auswirkungen auf den Was-
serhaushalt abschéatzen zu kdnnen, muss da-
her eine Wasserbilanz geméafl DWA-M 102-4
erstellt werden. Die daraus resultierenden
Regelungen sind in den Bebauungsplan auf-
zunehmen.

Fur flach geneigte Dachflachen wird die Ausflih-
rung als Grindach empfohlen.

Kenntnisnahme. Verweis auf Erlauterungsbericht zum
Ubergeordneten Regenwasser (Planstatt Senner v.
23.07.2024).

Kenntnisnahme. Verweis auf Erlauterungsbericht zum
Ubergeordneten Regenwasser (Planstatt Senner v.
23.07.2024).

Kenntnisnahme. Verweis auf Erlauterungsbericht zum
Ubergeordneten Regenwasser (Planstatt Senner v.
23.07.2024).

Das Erfordernis von Dachflachenbegriinungen — in-
tensiv oder extensiv - wird im Bebauungsplan festge-
setzt. Dachbegriinungen sind ein wesentliches Ele-

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
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10.

GemaR § 55 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgeset-
zes (WHG) soll Niederschlagswasser ortsnah
versickert, verrieselt oder direkt oder tber eine
Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutz-
wasser in ein Gewdasser eingeleitet werden,

Nach § 2 Abs. 2 Satz 3 der Verordnung des Um-
weltministeriums Uber die dezentrale Beseiti-
gung von Niederschlagswasser sollen vor der
ortsnahen Einleitung in ein oberirdisches Ge-
wasser die Moglichkeiten zur Rickhaltung/Versi-
ckerung des Niederschlagswassers genutzt wer-
den.

Zur dezentralen Beseitigung des Niederschlags-
wassers sollten entsprechende Flachen von ei-
ner Bebauung/Versiegelung freigehalten wer-
den.

Bei Versickerung von Niederschlagswasser in
den Untergrund:

a. Ein dauerhafter Bewuchs der Versickerungs-
flachen mit Rasensaat ist zu gewahrleisten,
um die erforderliche Reinigungswirkung fur
eine schadlose Versickerung ins Grundwas-
ser zu erhalten.

b. Eine Befahrung von Versickerungsflachen
bzw. —mulden ist verboten. Ablagerungen im
umliegenden Bereich sind ebenfalls unter-
sagt.

c. Eine Versickerung darf nur tber eine min-
destens 30 cm machtige bewachsene Bo-
denschicht erfolgen. Versickerungsmulden
sind so flach zu gestalten, dass darin ein

ment des ,Schwammstadtkonzepts‘ und der Regen-
wasserriickhaltung sowie des Ausgleichs. Sie leisten
einen wichtigen Beitrag fur Klima und Artenschutz.

Kenntnisnahme. Verweis auf Erlauterungsbericht zum
Ubergeordneten Regenwasser (Planstatt Senner v.
23.07.2024).

Kenntnisnahme. Verweis auf Erlauterungsbericht zum
Ubergeordneten Regenwasser (Planstatt Senner v.
23.07.2024).

Die entsprechenden Flachen werden als privates
Griin und Retentionsmulde / Flache fir Regenwasser
im Bebauungsplan festgesetzt.

Die Begriinung und Bepflanzung wurde auf die Nut-
zung und Gegebenheiten abgestimmt. Das Biro Sen-
ner hat eine umfassende Schwammstadtplanung mit
Bepflanzung und hoher Okologie erstellt. Der Griin-
ordnungsplan ist Teil des Bebauungsplan- und Bau-
genehmigungsverfahrens. Der Bebauungsplan enthélt
entsprechende Pflanzgebote.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
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Wasserstand von ca. 30 cm nicht tberschrit-
ten wird.

d. Reine Kiessickerschachte sind nicht zulas-
sig.

e. Versickerungsflachen bzw. —mulden sind von
jeglichem Bewuchs mit Gehdlzen freizuhal-
ten.

11. Bei Einleitung von Niederschlagswasser in ein Kenntnisnahme. Verweis auf Erlauterungsbericht zum = Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
oberirdisches Gewasser: Ubergeordneten Regenwasser (Planstatt Senner v.

23.07.2024).

a. Die Einleitung in das oberirdische Gewasser
darf nicht stoRBweise erfolgen. Es ist auf den
naturlichen Abfluss (QDr = AE x 0,1 x r15,
n=1) zu drosseln, um eine gewasservertragli-
che Einleitungsmenge zu gewahrleisten.

b. Die Einleitungsstelle in das oberirdische Ge-
wasser ist in spitzwinkliger Form zur Flie3-
richtung auszufiihren. Die Einleitstelle ist der
Bdschung anzupassen und muss biindig ab-
schlieRen. Die Uferbéschung ist mit mdg-
lichst geringem Eingriff, naturnah und hoch-
wasser-sicher zu befestigen, um Ausspulun-
gen und Auskolkungen zu verhindern.

c. Fur die gedrosselte Einleitung in das oberir-
dische Gewasser ist die Schaffung von Re-
tentionsvolumen erforderlich. Eine Retention
ist gemalR DWA-A 117 und LfU Arbeitsblatt
J#Arbeitshilfen fir den Umgang mit Regen-
wasser - Regenrickhaltung” zu dimensionie-
ren.

12. Den Unterlagen zum Bebauungsplan ist ein Die koordinierte Leitungsplanung und das Entwasse- = Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
vollstandiges Entwasserungskonzept beizu-  rungskonzept sind noch in Bearbeitung. Die Beteili-
legen, welches Teil der Planungsrechtlichen  gung zur Fachplanung erfolgt im Rahmen des Bauge-
Vorgaben des Bebauungsplans ist/wird. Im nehmigunsverfahrens und ggf. in Zusammenhang mit

dem Bebauungsplanverfahren ,Kreisverkehr Ebinger

Seite 35 von 118



Anlage 01.1 zur erneuten Auslegung

Balingan

Entwasserungs-konzept sind die Trassenfuh- StralRe Sud‘ und der ErschlieRung der Heckécker-
rung von Kanalen und Standorte méglicher Be-  stralRe.
cken sowie deren Einleitungen darzustellen.

06/15 Gewerbeaufsicht

Larm

Zur Planvorbereitung gehort die Ermittlung von Kenntnisnahme. Verweis auf Zwischenbericht zur Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
Emissionen und Immissionen als Tatsachenermitt- = schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan

lung zum Aufgabenbereich der Gemeinde als Tréa-  ,Zentralklinikum Zollernalb / Firstacker” (Heine + Jud

ger der Bauleitplanung. Aus den vorgelegten Unter- = v. 13.06.2025) und auf die entsprechenden Festset-

lagen ist nicht ersichtlich, in wie weit schon derar- zungen im Bebauungsplan.

tige Ermittlungen durchgefiihrt worden sind. In der
Beratungsvorlage wird lediglich darauf hingewie-
sen, dass der Larmschutz fir das Klinikum und die
Auswirkungen des Klinikums auf die umliegende
Bebauung untersucht werden muss.

Zentralklinikum
Durch die zu erwartenden Emissionen des Zentral- = Die verkehrlichen Auswirkungen wurden gutachterlich = Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
klinikums (L0ftungs- und Klimageréate, vermehrtes untersucht. Auf die schalltechnische Untersuchung
Verkehrsaufkommen, Blaulichtfahrten) sind Aus-  wird verwiesen. Der Teilbereich zwischen der Bebau-
wirkungen auf das angrenzende Mischgebiet (Ebin- = ung Ebinger Stral3e und der Baumschule Sellner wird
ger Str. 91) und das Wohngebiet (Ebinger Str. 86) vorliegend noch nicht qualifiziert Gberplant. Der Be-

nicht auszuschliel3en. Mdglichkeiten der Abhilfe darf, die zukunftige Nutzung und die Bebauung kann
bieten eine entsprechende Grundrissgestaltung und = noch nicht ausreichend definiert werden, so dass die
Auswahl von geeigneten technischen Anlagen. Planung fir diesen Teilbereich dann zu gegebener

Zeit bedarfsorientiert fortgefuihrt wird.
Verkehrslarm
Die Flache des Bebauungsplans liegt im Einwir- Verweis auf Zwischenbericht zur schalltechnische Un- - Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
kungsbereich der B463 sowie der Ebinger StraRe.  tersuchung zum Bebauungsplan ,Zentralklinikum Zol-
Die geplante Gebietsausweisung ist ,SO Klinikum®. ' lernalb / Firstacker (Heine + Jud v. 13.06.2025).

Auf Grundlage der Larmkartierung Baden-Wurttem- Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
berg 2022 (LUBW) ist fur den Zeitbereich nachts
(22:00 Uhr bis 6:00) in 50 m Entfernung von der
B463 mit Larmwerten zwischen 60-64 dB(A), in 100
m Entfernung mit La&rmwerten zwischen 55-59
dB(A) und in 200 m Entfernung mit Larmwerten
zwischen 50-54 dB(A). Das Plangebiet befindet
sich u.a. in diesen Abstandsbereichen.

Seite 36 von 118



Anlage 01.1 zur erneuten Auslegung

B"“E‘;%Q

eracker

Firstacker

Heckacker
lesbaum

s w

Eichelau

© Uirmiartie 2

65- 69 9B(A)
26064 dB(A)
255-5008(A)

2 50 - 54 dB(A)
Isophone LNight = 55 dB(A)
Abbildung 2 Legende und Ansicht der E g zur L. ing 2022 in Abbildung 1

Bei der Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
und der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind in
der Regel den verschiedenen schutzbedurftigen
Nutzungen (z.B. Bauflachen, Baugebieten, sonstige
Flachen) nach Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1,
Schallschutz im Stédtebau, folgende Orientierungs-
werte fUr den Beurteilungspegel zuzuordnen. Ihre
Einhaltung oder Unterschreitung ist wiinschens-
wert, um die mit der Eigenart des betreffenden Bau-
gebietes oder der betreffenden Baugebiet verbun-
denen Erwartung auf angemessenen Schutz vor
Larmbelastungen zu erfullen:

Seite 37 von 118



Anlage 01.1 zur erneuten Auslegung

Balingan

a) bis f)...... Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
g) Bei sonstigen Sondergebieten, soweit sie
schutzbedrftig sind, je nach Nutzungsart

tags 45 dB(A) bis 65 dB(A) und
nachts 35 dB(A) bis 65 dB(A).

Bei Sondergebieten fur Krankenhduser und Pflege- Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
anstalten werden jeweils die niedrigsten unter
Buchstabe g) genannten Orientierungswerte tags
und nachts herangezogen.

Ublicherweise werden in einem qualifizierten B- Auf das Larmgutachten und auf die Festsetzungen im = Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
Plan entsprechende Festsetzungen getroffen, wenn = Bebauungsplan wird verwiesen. Der Wall mit begriin-
die Orientierungswerte der DIN 18005 (Schall- ter, absorbierender Larmschutzwand und einer Ge-

schutz im Stadtebau) tUberschritten werden. Zu den = samthdhe von rund 8 m dient insbesondere auch dem
Festsetzungen gehdren die Ausweisung von larm- = Schutz der Au3enbereich (Park). Aufgrund der Hang-
relevanten Bereichen im zeichnerischen Teil, Ma3-  lage wurde zudem passiver Larmschutz am Gebaude

nahmen zum passiven Schallschutz gemaf DIN festgesetzt. Der Larmschutz entspricht damit den
4109 (Schallschutz im Hochbau) und ggf. Festset- = Werten eines Mischgebietes.
zungen im Textteil des B-Plans, dass auf eine ge- Die Anordnung und Ausrichtung der R&ume und Nut-

eignete Ausrichtung schutzbedirftiger Nutzungen zungen richtet sich vorrangig nach medizinischen und
(gemaf DIN 4109) bei Neubau oder baulichen Ver- = organisatorischen Notwendigkeiten. Auch die Aufent-
anderungen zu achten ist. Wir weisen darauf hin, haltsqualitat in den Patientenzimmern, was z.B. die
dass bei Nutzungen als Schlaf- oder Kinderzimmer  Einbeziehung des Landschaftsraum beinhaltet, ist Teil
bei nachtlichen Larmwerten ab 50 dB(A) zusatzlich = der Architekturplanung und des Konzepts. Eine Aus-
fensterunabhangige Liftungs-einrichtungen gemal  richtung der Patientenzimmer weg von der L&rm-

VDI 2719 vorzusehen sind. quelle StralRe ist somit nicht zielfuhrend, so dass pas-
siver Larmschutz festgesetzt wird.

Wir gehen davon aus, dass die Thematik Larm / Der Anregung wurde entsprochen. Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
Verkehrslarm in Zusammenarbeit mit einem erfah-
renen Planungsbiro behandelt wird.

Der Umfang der LArmprognose ist im Vorfeld mit Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
dem Landratsamt Zollernalbkreis Sachgebiet Ge-
werbeaufsicht / technischer Immissionsschutz ab-
zustimmen.
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Fluglarm
Die Beurteilung der Larmimmissionen durch den

geplanten Betrieb der Helikopterlandestelle auf
dem Dach des Klinikums im Plangebiet und im an-
grenzenden Wohn-/Mischgebiet erfolgt durch das
Referat 46.2 (Luftverkehr und Luftsicherheit), Re-
gierungspréasidium Stuttgart. Dieses ist entspre-
chend zu beteiligen.

Der Hubschrauberlandeplatz ist nicht Bestandteil des
Bebauungsplans. Geplant seitens des Klinikums ist
ein Landeplatz auf dem Dach. Die Beurteilung und
Genehmigung obliegt dem Referat 46.2 (Luftverkehr
und Luftsicherheit) beim Regierungspréasidium Stutt-
gart. Es handelt sich um ein gesondertes, eigenstan-
diges Verfahren.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

07

Luftfahrt-Bundesamt
Schreiben vom 17.05.2024

07/1

Wir bestatigen lhnen den Eingang Ihres Schreibens
vom 08.05.2024 an das Luftfahrt-Bundesamt (LBA).
Dazu teilen wir Thnen mit, dass wir keine Zustandig-
keiten des LBA beruhrt sehen.

Kenntnisnahme. Es erfolgt keine weitere Beteiligung.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

08

Bundesaufsichtsamt fur Flugsicherung
Schreiben vom 18.06.2024

08/1

Durch die vorgelegte Planung wird der Aufgabenbe-
reich meiner Behorde als Tragerin 6ffentlicher Be-
lange im Hinblick auf den Schutz ziviler Flugsiche-
rungseinrichtungen gemaR § 18a Luftverkehrsge-
setz (LuftVG) nicht berihrt.

Diese Beurteilung beruht auf den nach § 18a Abs.
la, Satz 2 LuftvVG angemeldeten Anlagenstandorten
und -schutzbereichen der Flugsicherungsanlagen
mit heutigem Stand (Juni 2024).

Es bestehen gegen den vorgelegten Planungsstand
keine Einwénde.

Eine weitere Beteiligung meiner Behdrde an diesem
Planungsvorgang ist nicht erforderlich.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Keine weitere Beteiligung erforderlich.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

09

Eisenbahn-Bundesamt
Schreiben vom 14.05.2024
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09/1 Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zustéandige Plan- = Kenntnisnahme. Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
feststellungsbehorde fiir die Betriebsanlagen

und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfra-
struktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prift als
Trager offentlicher Belange, ob die zur Stellung-
nahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben

die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes uber die Ei-
senbahnverkehrsverwaltung des Bundes

berlihren. Diese werden in der Planung ausrei-
chend beriicksichtigt. Insofern bestehen keine Be-
denken.

10 Deutsche Bahn AG
Schreiben vom 24.05.2024

10/1  Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von DB = Kenntnisnahme. Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
InfraGO AG (ehemals DB Netz AG / DB Station &
Service AG) bevollméchtigtes Unternehmen, tber-
sendet lhnen hiermit folgende Gesamtstellung-
nahme der Trager 6ffentlicher Belange zum o.g.
Verfahren.

Durch den o.g. Bebauungsplan, die Anderung des Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
Flachennutzungsplanes sowie der Entwidmung der
landwirtschaftlichen Wege werden die Belange der
DB AG und ihrer Konzernunternehmen nicht be-
rihrt. Wir haben daher weder Bedenken noch Anre-
gungen vorzubringen.

Auf die durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhal- Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
tung der Bahnanlagen entstehenden Emissionen
(insbesondere Luft- und Kdrperschall usw.) wird
vorsorglich hingewiesen.

Wir bitten Sie, uns die Abwéagungsergebnisse zu Weitere Beteiligung am Verfahren erwiinscht. Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
gegebener Zeit zuzusenden und uns an dem Ver-
fahren weiterhin zu beteiligen.

11 SWEG Schienenwege GmbH
Schreiben vom 28.05.2024
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11/1  Von den genannten MalRnahmen sind wir nicht be- = Kenntnisnahme. Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
troffen.

12 Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Zweckverband
Schreiben vom 13.06.2024

12/1  Im Rahmen der oben genannten Verfahren bedan- = Kenntnisnahme. Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
ken wir uns fur die Moglichkeit der Beteiligung. Der
Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb
nimmt vor dem Hintergrund wie folgt Stellung.

Das geplante Zentralklinikum Zollernalb liegt unge- = Es wird ein entsprechender Hinweis in den Bebau- Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
fahr 300 Meter von der Bahnstrecke Tibingen- Sig- = ungsplan aufgenommen.
maringen (VzG-Strecke 4630) entfernt. Fur die Re-
gional-Stadtbahn Neckar-Alb ist geplant die Bahn-
strecke in diesem Bereich zu elektrifizieren. Dafur
soll eine 15 KV / 16,7 Hz Wechselspannung fuh-
rende Oberleitung, gegebenenfalls mit Speiselei-
tung, zur Energieversorgung der elektrischen Zuge
errichtet werden. Durch den Betrieb der Oberleitung
ist grundsétzlich eine Stérung von empfindlichen
elektrischen Geréten (z.B. der Medizintechnik) in
der naheren Umgebung nicht auszuschlieBen. Wir
bitten daher dies in der weiteren Planung des Zent-
ralklinikums zu beriicksichtigen.

Im Zuge der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb wird Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zu aktivem Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
es in diesem Bereich zu einem Anstieg des Zugver- = und passivem Larmschutz aufgrund der Untersuchun-
kehrs kommen. Durch diese Angebotsausweitung gen zu Verkehrslarm durch die unmittelbar angren-

und den elektrischen Zugbetrieb kann es im Be- zende BundesstralRe. In Bezug auf Bahnlarm werden,
reich des geplanten Zentralklinikum Zollernalb zu auch mit Blick auf die Entfernung der Bahnstrecke,
einer Veranderung der bewertungsrelevanten keine weitergehenden Festsetzungen notwendig.

Larmemission kommen. Wir bitten daher dies in der
weiteren Planung des Zentralklinikums zu beriick-

sichtigen.

Im Weiteren bitten wir um frilhzeige Beteiligung bei = Der Knoten B 463/Ebinger Stral3e wird als Planfest- Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
Planungen des Knotens Bundestral3e 463 / Ebinger = stellungsverfahren durch das Regierungsprasidium

Stral3e. Tubingen durchgefihrt.
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Wir bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren,
Benachrichtigung tiber das Ergebnis und
Ubersendung einer Planfertigung nach Inkrafttre-
ten.

Eine weitere Beteiligung des Zweckverbands Regio-
nal-Stadtbahn Neckar-Alb wird erfolgen.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

13 Deutsche Telekom Technik GmbH
Schreiben vom 31.05.2024
13/1 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Te- = Kenntnisnahme. Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

lekom genannt) - als Netzeigentimerin und Nut-
zungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und
bevollm&chtigt, alle Rechte und Pflichten der Wege-
sicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend
die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu
der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes ha-
ben wir keine Einwéande.

Im Planbereich befinden sich am Rand Telekom-
munikationslinien der Telekom, wie aus beigeflig-
tem Plan ersichtlich wird.

Zur Versorgung des Gebietes mit Telekommunikati-
onsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verle-
gung neuer Telekommunikationslinien im Plange-
biet und eventuell auch auRerhalb des Plangebiets
erforderlich.

Die Telekom priift nach Ankiindigung der Erschlie-
Bung den Ausbau des Gebietes und orientiert sich
beim Ausbau an den technischen Entwicklungen
und Erfordernissen. Insgesamt werden Investitio-
nen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geplant.
Der Ausbau der Deutschen Telekom erfolgt nur
dann, wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll
erscheint oder nach Universaldienstleistungsver-
pflichtung zwingend ist.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
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Dies bedeutet aber auch, dass wir, wo bereits eine
Infrastruktur eines alternativen Anbieters besteht o-
der geplant ist, nicht automatisch eine zusatzliche,

eigene Infrastruktur errichten.

Fir einen moéglichen Ausbau eines Telekommuni-
kationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem
StraRenbau und den BaumalRnahmen weiterer Lei-
tungstrager ist es notwendig, dass Beginn und Ab-
lauf der ErschlieBungsmafinahmen im Bebauungs-
plangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH
so frih wie méglich, jedoch mindestens 6 Monate
vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. Sollte
eine rechtzeitige Benachrichtigung nicht erfolgen,
kann ein Ausbaubeschluss oder eine Erstellung der
Projektierung zum Baustart nicht garantiert werden.

Kenntnisnahme.

Weitergabe an Bauherr, bzw. Tiefbauamt der Stadt
Balingen.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
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14 GasLINE, PLEdoc GmbH
Schreiben vom 12.06.2024

14/1  Von der GasLINE GmbH & Co. KG, Straelen, sind Kenntnisnahme. Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
wir mit der Wahrnehmung ihrer Interessen

im Rahmen der Bearbeitung von Fremdplanungs-
anfragen und 6ffentlich-rechtlichen Verfahren be-
auftragt. GasLINE ist Eigentiimerin eines deutsch-
landweiten Kabelschutzrohr(KSR)-
Anlagennetzes mit einliegenden Lichtwellenlei-
ter(LWL)-Kabeln.
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Nach Auswertung der Unterlagen kdnnen wir Ihnen
mitteilen, dass keine von der GasLINE
Telekommunikationsgesellschaft mbh & Co. KG be-
triebene oder betreuten Versorgungseinrichtungen
direkt bertihrt werden.

Westlich des Geltungbereiches des Bebauungspla-
nes bzw. des Geltungsbereichs des
Flachennutzungsplanes verlauft im Bereich der E-
binger StralRe die eingangs aufgefihrte
Kabelschutzrohranlage mit einliegenden Lichtwel-
lenleiterkabeln (nachfolgend KSR-Anlage

genannt) in einem 2 m breiten Schutzstreifen (1 m
beiderseits der Leitungsachse).

Wir méchten Sie bitten, die KSR-Anlage nachricht-
lich mit in den Planentwurf aufzunehmen,

in der Legende zu beschreiben und in der Begriun-
dung zu erwéhnen.

Fiir eine nachrichtliche Ubernahme des Verlaufs
der KSR-Anlage in die Plangrundlage des
Bebauungsplanes uUberlassen wir Ihnen die betref-
fenden Bestandspléane. Die Darstellung der KSR-
Anlage ist in den beigefligten Unterlagen nach bes-
tem Wissen erfolgt. Gleichwohl ist die Moglichkeit
einer Abweichung im Einzelfall nicht ausgeschlos-
sen.

GasLINE gibt i.d.R. keine digitalen Daten an Dritte
heraus. Mithilfe der Koordinaten an den
Tangentenschnittpunkten (TS-Punkten) in den bei-
liegenden Bestandsplanen ist eine sehr prazise
Ubernahme der LWL-Trasse in CAD-Systeme mog-
lich. In Ausnahmeféllen liegen allerdings keine Ko-
ordinaten der TS-Punkte vor.

Sofern bei Eingriffen bzw. MalZnahmen im Bereich
der KSR-Anlage die erforderlichen Genehmigungen
eingeholt werden, bestehen von unserer Seite

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Die KSR-Anlage wird als Hinweis in den Bebauungs-
plan aufgenommen. Die Informationen werden an die
Fachplaner weitergegen.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme. Eventuell erforderliche Genehmigun-
gen im Bereich der KSR-Anlage missen eingeholt
werden.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
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keine grundsétzlichen Bedenken gegen den 1.Be-
bauungsplan und Ortliche Bauvorschriften "Zentral-
klinikum Zollernalb/Firstacker", Balingen-Dirrwan-
gen sowie 2. Anderung Flachennutzungsplan.

Hinsichtlich der MaRhahmen zum Ausgleich und
zum Ersatz der Eingriffsfolgen enthehmen wir den
Unterlagen, dass die KompensationsmaRhahmen
erst im weiteren Verfahren festgelegt werden bzw.
keine Erwahnung finden.

Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung
planexterner Ausgleichsflachen eine Betroffenheit
von uns verwalteter Versorgungseinrichtungen
nicht auszuschlie3en ist. Wir bitten um Mitteilung
der planexternen Flachen bzw. um weitere Beteili-
gung an diesem Verfahren.

Weitere Anregungen entnehmen Sie bitte dem bei-
liegenden Merkblatt der GasLINE
LBerlcksichtigung von unterirdischen Kabelschutz-
rohranlagen mit einliegenden
Lichtwellenleiterkabeln bei der Aufstellung von Fla-
chennutzungsplanen und Bebauungsplénen®.

Kenntnisnahme.

Weitere Beteiligung der GasLINE in Bezug auf ex-
terne AusgleichsmalRnahmen.

Kenntnisnahme.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
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Anlage 2:
Merkblatt

Merkblatt zur Dokumentation
Schutzanweisung

Netze BW GmbH
Schreiben vom 19.06.2024
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15/1

Bebauungsplan
Im Geltungsbereich des o0.g. Bebauungsplans ver-

lauft eine 110-kV-Leitungsanlage der Netze BW
GmbH.

- Stellungnahme der Netzentwicklung Projekte
Planungsverfahren Sparte 110-kV-Netz (NETZ
TEPV)

In der Begriindung zum Bebauungsplan bitten wir
folgenden Text zu Gbernehmen:

LFUr die Uberdrtliche Stromversorgung besteht eine
Trasse fur eine 110-kV-Leitung der Netze BW. In-
nerhalb des Schutzstreifens ist eine bauliche Nut-
zung nur bedingt und eine andere Nutzung nur in
beschrankter Weise und nur im Einvernehmen mit
der Netze BW zulassig.”

Im o.g. Freileitungsabschnitt wird eine Verkabe-
lung durch den Veranlasser gewiinscht, damit
das Zentralklinikum inklusive des Hubschrau-
ber-Landeplatzes realisiert werden kann. Um die
notwendigen MalRnahmen vorzubereiten, ist dies
vorab vertraglich zwischen der Netze BW und dem
Landratsamt Zollernalbkreis als Veranlasser zu re-
geln. Gegenstand des notwendigen Vertrages ist
die Regelung zur Durchfiihrung der Trassierung
und des Genehmigungsverfahrens zu der geplan-
ten MaRnahme ,Verkabelung Zollern-Alb-Kreis-Kli-
niken, Anlage 0907, insbesondere der Kostentra-
gung, an der o.g. 110-kV-Leitungsanlage. Die zu
planende Kabeltrasse soll in 6ffentlichen Stral3en
und Wegen sowie in Grundsticken des Veranlas-
sers (nahe bisheriger Freileitungstrasse) verlaufen.
Wird diesbezliglich keine Vereinbarung abge-
schlossen und die Freileitung bleibt bestehen,
sind folgende Punkte bei der weiteren Planung
zu berucksichtigen:

Um die nicht sinnvoll bebaubaren Flachen im
Schutzstreifen unserer 110-kV-Leitungsanlage zu
nutzen, empfehlen wir die Flachen im Schutzstrei-
fen als éffentliche und private Grinflachen (z.B. als

Beriicksichtigung.

Der Anregung wird entsprochen.

Eine Verlegung der 110 kV-Leitung (Erdkabel) und
ein entsprechendes Verfahren wurde vom Landrats-
amt beantragt. Das Verfahren wird von den Netze BW
durchgefihrt.

Sowohl die bestehende Freileitung (gelb) als auch der
zukiinftige Verlauf der Erdverkabelung (blau) mit den
entsprechenden Schutzstreifen wurden nachrichtlich
bzw. als Festsetzung in den Bebauungsplanentwurf

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Seite 48 von 118



Anlage 01.1 zur erneuten Auslegung

Bali

GroBe Kreisstadt

Flachen oder MaRnahmen zum Ausgleich fur die
Eingriffe in Natur und Landschaft) oder als Ver-
kehrsflachen festzusetzen. Jegliche Nutzungsande-
rungen im Schutzstreifen sind mit uns abzustim-
men, um sicherzustellen, dass die erforderlichen
Mindestabstande eingehalten werden.

Die Machbarkeit der Errichtung eines Hubschrau-
ber-Landeplatzes in Frei-leitungsnéhe ist zu tber-
prifen und mit der Netze BW abzustimmen.

Bei der Ausarbeitung des zeichnerischen Teils des
Bebauungsplans ist unsere 110-kV-Leitungsanlage
einschlie3lich des Schutzstreifens mit einer Breite
von je 14,00 m rechts und links der Leitungsachse
nach ziffer 8 und 15.5 der Planzeichenverordnung
(PlanzV) als Hauptversorgungsleitung (8 9 Abs.1
Nr.13 BauGB) darzustellen.

Auf dem Schutzstreifen ist sowohl im zeichneri-
schen als auch im textlichen Teil ein Leitungsrecht
(8 9 Abs.1 Nr.21 BauGB) zugunsten der Netze BW
festzusetzen.

Die Maststandorte sind lagerichtig im zeichneri-
schen Teil des Bebauungsplans darzustellen. Die
Lage unserer 110-kV-Leitungsanlagen geht aus
beigefugten Lageplanen hervor. Im gesamten Be-
bauungsplan sind die Leitungsanschriebe mit ,110-
kV Netze BW* zu versehen.

1. Nachstehenden Auflagen sind im textlichen Teil
des Bebauungsplans zu bericksichtigen. Die bau-
planungsrechtlichen Festsetzungen und ortlichen
Bauvorschriften sind entsprechend anzupassen
bzw. zu verfassen:

1.1. Um die Standsicherheit der Maste nicht zu be-
eintrachtigen, dirfen das bestehende Geléande auf
einer Flache mit einem seitlichen Abstand von min-
destens 12,5 m, gemessen von der Mastmitte, nicht

Ubernommen. Die Stadt Balingen bittet um Beteili-

gung am weiteren Verfahren zur teilweisen Verlegung

der 100 kV-Leitung.
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verandert, keine baulichen Anlagen errichtet und
keine Bepflanzung von Gehélzen und Baumen vor-
genommen werden. Abgrabungen zu diesem Mast-
fundamentabstand sind ausschlieRlich und nur
nach vorheriger Abstimmung mit der Netze BW mit
einem Bdschungswinkel kleiner 45 ° bzw. normge-
recht (vgl. DIN 4124, DIN EN 1997, DIN 1054) vor-
zusehen. Die Kreisflache sollte nach § 9 Abs. 1 Nr.
10 oder Nr. 24 BauGB als Flachen, die von Bebau-
ung freizuhalten ist, und nach § 9 Abs. 1 Nr. 15
BauGB als private oder ¢ffentliche Grunflache fest-
gesetzt werden.

1.2. Um die Erneuerung, den Betrieb und die In-
standhaltung der Masten dauerhaft sicherzustellen,
mussen folgende Arbeitsflachen von Gebauden,
PV-Anlagen, Bundesautobahnen, Bundes-, Land-
und KreisstralRen und Gleisanlagen sowie von Aus-
gleichsflachen fiir Eingriffe in Natur und Landschaft
und Baumanpflanzungen freigehalten werden:

-Arbeitsflache mit einer quadratischen Seitenlange
von SA=40,0m

-vier Ankerflachen mit jeweils einem BA =5,0 m
breiten und einem LA = 22,1 m langen Korridor mit
einem Winkel von je 45 ° bzw. 135 ° zur Leitungs-
achse.

-zwei Seilzugflachen bei Mast-Nr. 55A mit jeweils
einem BS = 15,0 m breiten und einem LS = 36,9 m
langen Korridor in riickwartiger Verlangerung der
Leitungsanlagenachse.

schematische Skizzen fr Mast., Arbeits-, Arker- und Seilzugflachen
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Die Flachen sollten nach § 9 Abs. 1 Nr. 10 oder Nr.
24 BauGB als Flachen, die von Bebauung freizu-
halten sind und nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB als
private oder offentliche Grinflache festgesetzt wer-
den.

Dariiber hinaus muss sichergestellt sein, dass eine
Zufahrt zu den Maststandorten auch mit Lastkraft-

wagen maoglich ist. Als Bemessungsfahrzeug ist ein
3-achsiges Millfahrzeug geméaR Bemessungsfahr-
zeuge und Schleppkurven zur Uberpriifung der Be-
fahrbarkeit von Verkehrsflachen der FGSV 287 an-
zusetzen.

1.3. Im N&herungsbereich zu unseren 110-kV-Mas-
ten missen Mindestabstande eingehalten werden,
um unzuléssige Potenzialverschleppungen und
eine Personengefahrdung zu vermeiden. Der Min-
destabstand zwischen Mast und metallisch erdfihli-
gen Anlagen (z.B. StraBenlampen, Gebauden, Nie-
derspannungsinstallationen, erdwirksamen Kabeln,
Schutzplanken, Zaunanlage, Metallteile mit Beruh-
rungsmaglichkeiten) betragt 5 m. Werden diese
Mindestabstande unterschritten muss der Einzelfall
von Netze BW geprift werden (z. B. Schutzrohr,
Trenntransformator, Einbindung in die Master-
dungsanlage).

1.4. Die max. zulassigen Geb&udehthen und erfor-
derlichen Mindestabsténde im Schutzstreifen der
110-kV-Leitung regeln sich gem. DIN EN 50341
und sind im Einzelfall jeweils mit der Netze BW ab-
zustimmen. Die Bauantragsunterlagen sind der
Netze BW zur Priifung vorzulegen. Untergeordnete
Bauteile innerhalb des Schutzstreifens bedurfen ei-
ner Zustimmung der Netze BW. Hierauf ist in der
Begrindung hinzuweisen.

1.5. Die max. zulassige Geb&audehdhe einschliel3-
lich untergeordneter Bauteile im Schutzstreifen der
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110-kV-Leitung zwischen Mast Nr. 53A und Mast
Nr. 54A betragt 2,70 m tiber GOK und zwischen
Mast Nr. 54A und Mast Nr. 55A betragt sie 4,90 m
Uiber GOK (keine NHN-H6hen wegen Gelandenei-
gung). Diese Hohen sind textlich und zeichnerisch
mittels Héhenlage und Bezugshéhe (in m NHN)
nach § 9 Abs. 3 BauGB festzusetzen und in Form
einer Nutzungsschablone darzustellen. Die Reali-
sierung eines mehrstdckigen Gebaudebaus im
Schutzstreifen ist deshalb nicht maglich.

Eine Uberschreitung der max. zul. Gebaudehoshe
durch untergeordnete Bauteile (z.B. Oberlichter,
Uberdachungen, Kamine, PV-Module, Larmschutz-
wande, Werbeanlagen usw.) ist nicht zulassig, da
dies zur Unterschreitung der erforderlichen Min-
destabstéande fuhrt.

Fir Gebaude ohne feuerhemmende Dacher und fir
feuergefahrdete Einrichtungen wie Tankstellen usw.
gelten gem. DIN EN 50341 andere Mindestab-
stande, so dass auch seitlich zum Schutzstreifen
Mindestabstande eingehalten werden missen.

Eine Errichtung von Zelten und Spielplatzen im und
angrenzend zum Schutzstreifen ist nicht zulassig.

1.6. Einer Darstellung der Baugrenzen kdnnen wir
nur zustimmen, wenn die im Schutzstreifen befindli-
chen baulichen Nutzungen mit den genannten m
NHN-Ho6henbeschrankungen versehen werden.
Des Weiteren sind die Baugrenzen im Bereich der
Maste entsprechend den o0.g. Mast-, Arbeits-, An-
ker- und Seilzug-flachen aulRerhalb dieser Flachen
zu fihren.

1.7.Bei Gebauden im Schutzstreifen der 110-kV-
Leitung mit einer Dachneigung grof3er 15 ° sind
Dachterrassen und Balkone im Dachgeschoss und
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mit einer Dachneigung kleiner gleich 15 °Dachter-
rassen nur unter Einhaltung der 26. BImSchV und
nur mit Zustimmung der Netze BW zulassig.

1.8. Jegliche Bauvorhaben und ErschlieBungs-pla-
nungen im Abstand von 30 m rechts und links der
110-kV-Leitungachse sind der Netze BW zur Pri-
fung vorzulegen. (Zu Bauvorhaben z&ahlen auch die
Errichtung von Kaminen, Antennen, Blitzableitern,
Reklame-tafeln, Werbetafeln, Fahnenmasten, La-
ternenmasten, Geriiste u.d.). Die Mindestabstande
von 110-kV-Leitungen zu baulichen und sonstigen
Nutzungen sind unterschiedlich bemessen; Grund-
lage hierfir ist die DIN EN 50341.

1.9. Das derzeitige Gelandeniveau darf innerhalb
des Schutzstreifens der 110-kV-Leitung nicht ver-
andert werden (keine Erhéhung). Sollte eine be-
grindete Veranderung des derzeitigen Gelandeni-
veaus im Schutzstreifen der 110-kV-Leitung vorlie-
gen, so dirfen diese nur nach vorheriger Abstim-
mung mit der Netze BW durchgefiihrt werden.

1.10. Bedachungen mussen grundséatzlich die An-
forderungen nach DIN 4102 erfiillen. Eine Errich-
tung von Schindel- und Reetdachern ist nicht zulés-

sig.

1.11.Tanks fur die Lagerung brennbarer Stoffe (z.B.
Erdgastank, Dieseltank) erfordern einen besonde-
ren Mindestabstand und sind im Einzelfall mit der
Netze BW abzustimmen.

1.12. Baume und Straucher missen von den Leiter-
seilen stets einen Mindestabstand von 5 m haben.
Um wiederkehrende Auséstungen oder gar die Be-
seitigung einzelner Baume und Straucher zu ver-
meiden, bitten wir dies bereits bei der Pflanzenaus-
wahl zu bertcksichtigen.
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Die max. Endwuchshdhe von Baumen und Strau-
chern entspricht den 0.g. maximal méglichen Ge-
baudehdhen. Bei geplanter Neubepflanzung im Be-
reich der Freileitung sind deshalb keine Baume zu-
lassig. Baumkronen héherer Baume durfen nicht in
den Schutzstreifen der Freileitung hineinwachsen.

Die Endwuchshéhe von Baumen am auf3eren Rand
zum Schutzstreifen dirfen eine Hohe von 11,3 m
nicht Gberschreiten, damit diese im Fall eines Um-
stlirzens nicht mit den Leiterseilen kollidieren.

2. Folgende Hinweise bitten wir in den textlichen
Teil des Bebauungsplans mit aufzunehmen:

2.1. Voraussetzung der Baufreigabe des Bauvorha-
bens ist die Neuregelung der Dienstbarkeit auf dem
betroffenen Grundstiick. Sobald uns die Bewilligung
Uber die Eintragung der beschrankten personlichen
Dienstbarkeit vorliegt, werden wir die Bau-rechtsbe-
horde daruber informieren. Dartber hinaus ist die
uneingeschréankte Zuganglichkeit fur alle Arbeiten
zu gewahrleisten. Die Neuregelung der Dienstbar-
keit ist mit der Netze BW GmbH, Grundstiicksrecht
und Versicherungen, Durlacher Allee 93, 76131
Karlsruhe, E-Mail pgrm-hochspannung@netze-
bw.de zu klaren.

2.2. Bei der Verauf3erung von 6&ffentlichen Grund-
sticken im Schutzstreifen der 110-kV-Leitung muss
auf dem Grundstick eine Dienstbarkeit fur ein Lei-
tungsrecht begriindet werden. In diesem Fall ist die
Netze BW GmbH, Grundstucksrecht und Versiche-
rungen, Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe zu
kontaktieren.

2.3. Geplante Vorhaben im Schutzstreifen der 110-
kV-Leitung sind vor Einleitung des Baugenehmi-
gungsverfahrens mit der Netze BW (bauleitpla-
nung@netze-bw.de) abzustimmen.
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2.4 Wir weisen darauf hinweisen, dass fir eine Er-
richtung von Gebauden im Schutzstreifen i.d.R. ein
stationarer Kran zum Einsatz kommt. Fir diese
Nutzung muss Ublicherweise ein Arbeitsraum von
ca. 11 m zwischen Gebaudeoberkante und Leiter-
seilen beriicksichtigt werden. Dieser ist im vorlie-
genden Fall nicht vorhanden. Daher sind Mehrkos-
ten flr alternative Bauverfahren zu bericksichtigen.

2.5. ErschlieBungsplanungen im Schutzstreifen der
110-kV-Leitung diirfen nur nach vorheriger Abstim-
mung mit der Netze BW durchgefiihrt werden.

2.6.Bei der Planung von Verkehrsflachen, wie Stra-
Ren, Wege und Parkflachen und deren StralRenbe-
leuchtung im Schutzstreifen der 110-kV-Leitung
sind Mindestabstande zu unseren Leiterseilen und
Mastfundamenten einzuhalten. Die Lage und H6-
hen sind mit der Netze BW abzustimmen.

Wir weisen insbesondere darauf hin, dass der Min-
destabstand von 3,00 m von den Oberkanten der
StralRenbeleuchtungen (nicht die Lichtpunkthéhen)
zu unseren Leiterseilen eingehalten werden mus-
sen. Dies ist auch bei der Aufstellung von Stra3en-
beleuchtungsmaste und einer spateren Instandhal-
tung (Austausch des Leuchtkopfes bzw. des
Leuchtmittels mit Personen im Hubwagen) zu be-
ricksichtigen. Unter Beruicksichtigung des Aufstel-
lens der Beleuchtungsmaste und einer spateren In-
standhaltung empfehlen wir dringlich einen Sicher-
heitsabstand von 4,0 m einzuhalten, damit bei In-
standhaltungsmafRnahmen (bspw. Austausch des
Leuchtmittels) mit der Person, welche sich im Korb
des Hubwagens befindet, der nach VDE 0105 vor-
gegeben Sicherheitsabstand von mindestens 3,00
m eingehalten wird.

2.7. Im gesamten Bereich des Schutzstreifens der
110-kV-Freileitung ist die Ablagerung von Erdaus-
hub, Baumaterial, 0.4. sowie die Veranderung der
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Bodenprofile mittels Bodenauftrag als auch das An-
pflanzen von Baumen- oder Strauchern nur in Ab-
stimmung mit der Netze BW zulassig.

2.8. Die Lagerung, Bereitstellung und Verarbeitung
entzundbarer Stoffe/Gemische/Materialien (vgl.
GHS) im Schutzstreifen, auch wahrend der Bauzeit,
ist nur in Kleinmengen (vgl. TRGS 510) zul&ssig.

2.9. Eine Errichtung von Zelten und Spielplatzen im
und angrenzend zum Schutzstreifen ist nicht zulés-

sig.

2.10. Im Schutzstreifen der 110-kV-Leitung kann es
durch Eisabwurf von den Leiterseilen sowie durch
Vogelkot zu Beschadigungen bzw. Beeintrachtigun-
gen kommen. Ferner wird der Wirkungsgrad von
PV-Anlagen durch die Beschattung von Leiterseilen
und Masten vermindert. Hierfur tbernimmt die
Netze BW keine Haftung.

2.11. Bei Parallelfihrungen und Kreuzungen von
Infrastrukturleitungen (z. B. Rohrleitungen, Oberlei-
tungen) mit unseren 110-kV-Leitungen und -Kabeln
kann es zu Beeinflussungsspannungen kommen.
Die Technischen Empfehlungen der Schiedsstelle
fur Beeinflussungsfragen (SfB), VDE 0845-6 oder
das Regelwerk der DVGW sind zu beachten.

2.12. Im Bereich der Freileitung ist darauf zu ach-
ten, dass mit Personen, Baugeraten oder anderen
Gegenstanden stets ein Abstand von mindestens 3
m von den Leiterseilen eingehalten wird. Dabei ist
ein seitliches Ausschwingen der Leiterseile zu be-
ricksichtigen. Ein Baugerateeinsatz ist frihzeitig
mit der Netze BW abzustimmen, der Beginn der
Bauarbeiten ist unserem Auftragszentrum-Sud-HS
(Tel.: 07461-709-607, E-Mail: Auftragszentrum-
Sued-HS@netze-bw.de) mindestens drei Wochen
vorher mitzuteilen.
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Ein Kraneinsatz im oder in der Nahe des Schutz-
streifens der 110-kV-Leitung zur Errichtung von Ge-
bauden ist nicht bzw. nur eingeschrankt moglich.
Das Aufstellen von Baukrénen ist deshalb vorher
mit der Netze BW abzustimmen.

Die max. Hohe flr Baugerate im Schutzsteifen der
110-kV-Leitungsanlage betragt 4,00 m. Diese Hohe
darf nicht oder nur in Abstimmung mit der Netze
BW uberschritten werden.

Das Be- und Entladen von Lastkraftwagen (insbe-
sondere das Entleeren der Lademulde) sowie der
Einsatz von Baggergeraten ist nicht oder nur einge-
schrankt moglich.

Unsere Erfahrungen im aktuellen Netzausbau ha-
ben gezeigt, dass Wohnungen fur Aufsichts- und
Bereitschaftspersonen, fir Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter als auch fur Mitarbeiter im direkten Nah-
bereich von Hochspannungsfreileitungen ein ver-
meidbares Konfliktpotential darstellt. Vor diesem
Hintergrund mdchten wir anregen, die geplante
Ausweisung von Wohnungen fiir Firmeninhaber
bzw. Hausmeister im direkten Umfeld unserer 110-
kV-Leitungfreileitung nicht zu gestatten.
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Flachennutzungsplan
Im Geltungsbereich des Flachennutzungsplans be-
stehen Versorgungsanlagen der Netze BW GmbH.

Kenntnisnahme.

-> Stellungnahme der Netzentwicklung Projekte
Planungsverfahren Sparte 110-kV-Netz (NETZ
TEPV)

Seitens des Genehmigungsmanagements Netzent-
wicklung Projekte bestehen Bedenken gegen die
Anderung des Flachennutzungsplans.

Kenntnisnahme.

Fir die Uberértliche Stromversorgung besteht eine

Trasse fur eine 110-kV-Leitung der Netze BW. Kenntnisnahme.
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Wir bitten darum, die in den Planunterlagen zur
Verfligung gestellte(n) 110-kV-Leitung im Flachen-
nutzungsplan nach der Planzeichenverordnung
(PlanzV) gemaR 85 Abs. 2 Nr. 4 BauGB als Haupt-
versorgungsleitung(en) darzustellen. Der Beschrieb
der 110-kV-Leitung(en) ist mit ,110-kV Netze BW*
zu versehen.

Im Nahbereich der 110-kV-Leitung ist eine bauliche
Nutzung nicht bzw. nur bedingt und eine andere
Nutzung nur in beschrankter Weise und nur im Ein-
vernehmen mit der Netze BW zulassig.

Erst im Zuge des jeweiligen Bebauungsplanverfah-
rens werden wir uns zu den konkreten Nutzungs-
einschrankungen im Bereich der 110-kV-Lei-
tung(en) bzw. Versorgungsanlage(n) aufzern.

Im Geltungsbereich der Flachennutzungsplanande-
rung bestehen aktuell folgende Planungen zu 110-
kV-Anlagen:

* Im Freileitungsabschnitt der 110-kV-Leitung Ebin-
gen - Dotternhausen, LA 0907 zwischen den Mas-
ten 52A bis 57A wird eine Verkabelung durch
den Veranlasser gewiinscht, damit das Zentral-
klinikum inklusive des Hubschrauber-Landeplat-
zes realisiert werden kann. Um die notwendigen
MaRnahmen bzgl. Trassierung und notwendigem
Genehmigungsverfahren vorzubereiten, ist dies
vorab vertraglich zwischen der Netze BW und
dem Landratsamt Zollernalbkreis als Veranlasser
zu regeln.

Wir bitten darum, unsere Stellungnahme im weite-
ren Verfahren zu bericksichtigen und uns tber das
Abwagungsergebnis zu informieren, nach Ab-
schluss des Verfahrens das Inkrafttreten des Fla-
chennutzungsplans mitzuteilen und uns eine end-
glltige Fassung des Flachennutzungsplans in digi-

Die Unterlagen wurden zur Verfligung gestellt.

Weitere Beteiligung am Verfahren zur Flachennut-
zungsplananderung und zur Aufstellung des Bebau-
ungsplans.

Der Leitungsverlauf bleibt unverandert im Flachennut-
zungsplan dargestellt. Durch den Landkreis wird die
Maoglichkeit zur unterirdischen Verlegung der Leitung
gemeinsam mit Netze BW geprift.

Verlegung der Leitung gemeinsam mit Netze BW ge-
pruft.

Der Leitungsverlauf bleibt unverandert im Flachennut-
zungsplan dargestellt. Durch den Landkreis wird die
Maoglichkeit zur unterirdischen Verlegung der Leitung
gemeinsam mit Netze BW gepriift.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Abstimmungen zwischen dem Landratsamt Zollernalb-
kreis und der Netzte BW zur Verkabelung der 110-kV-
Freileitung finden bereits statt.

Kenntnisnahme.
Die Netzte BW werden am weiteren Verfahren beteiligt
und Uber das Abwagungsergebnis informiert.
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taler Form an unsere E-Mail-Sammelpostfachad-
resse bauleitplanung@netze-bw.de zuzusenden.
Hierzu geben Sie bhitte jeweils die 0.g. Vorgangs-Nr.
an.

Anbei erhalten Sie zur Aktualisierung des Plan-
werks des Flachennutzungsplans die Planunterla-
gen unserer Versorgungsanlagen.

AbschlieBend bitten wir, uns am weiteren Verfahren
und an nachgelagerten Bebauungsplanverfahren
zu beteiligen.

Kenntnisnahme.

Die Netzte BW werden am nachgelagerten Bebau-
ungsplanverfahren beteiligt.

16 TransnetBW GmbH
Schreiben vom 15.05.2024
16/1 = Wir haben lhre Unterlagen dankend erhalten und Kenntnisnahme. Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

mit unserer Leitungsdokumentation abgeglichen.
Im geplanten Geltungsbereich der oben genannten
Verfahren in Balingen-Durrwangen betreibt und
plant die TransnetBW GmbH keine Hochstspan-
nungsfreileitung.

Diesbezuglich haben wir keine Bedenken und An-
merkungen vorzubringen.

Da der Umweltbericht derzeit noch nicht existiert,
sind derzeit noch keine konkreten Flachen fir CEF-
bzw. AusgleichsmafRnahmen vorgesehen. Sollten
diese Flachen zukiinftig innerhalb des Schutzstrei-
fens einer unserer Héchstspannungsfreileitungen

Kenntnisnahme. Die TransnetBW GmbH wird am wei-
teren Verfahren insbesondere in Bezug auf externe
Ausgleichsmalnahmen beteiligt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Seite 60 von 118


file://///file3/stadtplanung/1_BEBAUUNGSPLAENE/2_0_In%20Bearbeitung/03_Dürrwangen/SO%20Zentralklinikum%20Zollernalb/1.1%20Hauptakte%20Vollverfahren/2a%20Erneute%20Frühzeitige%20Beteiligung/02%20Träger/bauleitplanung@netze-bw.de

Anlage 01.1 zur erneuten Auslegung

Balingan

geplant werden, muss eine erneute Beteiligung er-
folgen, da es ansonsten zu vermeidbaren Konflik-
ten kommen kann. Betrachten Sie die diese Stel-
lungnahme dementsprechend als vorlaufig — basie-
rend auf der derzeitigen Informationslage.

17 Vodafone BW GmbH
Schreiben vom 07.06.2024

17/1 Bebauungsplan
Ihre Anfrage wurde zur Weiterbearbeitung an die Kenntnisnahme. Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

zustandige Fachabteilung weitergeleitet, die sich
bei Bedarf mit lhnen zu gegebener Zeit in Verbin-
dung setzen wird.

Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom Kenntnisnahme. Weitergabe an ausfihrendes Unter-  Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
ausfuhrenden Tiefbauunternehmen anzufordern. nehmen, bzw. Bauleitung.
Unsere kostenlosen Planauskiinfte sind erreichbar
via Internet Gber die Seite:
https://www.vodafone.de/immobilienwirt-
schaft/hilfe/planauskunft/index.html

Dort kann man sich einmalig registrieren lassen
und Planauskiinfte einholen.

Bitte beachten Sie:

Es mussen aktuell immer zwei Planauskinfte fiir
Bestandsnetz der Vodafone Deutschland GmbH
und Vodafone GmbH / Vodafone West GmbH an-
gefordert werden.

Anlage 3:
01_Nutzungsbedingungen_10.11.2022

02_VF_Kabelschutzanweisung_10.11.2022
03_VF_GmbH_Kabelschutzanweisunf_Juni_2021
04_VF_Planauskunft_Datenschutz_10.11.2022

Flachennutzungsplan
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone-Gesell- Kenntnisnahme. Kenntnisnahme.
schaft(en) gegen die von Ihnen geplante Baumalf3-
nahme keine Einwénde geltend macht. Im Planbe-
reich befinden sich keine Telekommunikationsanla-
gen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung
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von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits
derzeit nicht geplant.

18

Zweckverband Abwasserreinigung Balingen
Schreiben vom 08.05.2024

18/1

Innerhalb des formellen Plangebietes liegen keine
Entsorgungsleitungen oder sonstige Einrichtungen
des Zweckverbandes. Im Plan zur geplanten Ent-
wasserung des Gebietes (Anlage 08) sind Leitun-
gen in Richtung Eyach und Heinzengasse skizziert.
Fir geplante Anschliisse an die Sammlerleitung
des Zweckverbandes sowie fir die geplante Lei-
tungsquerungen jeweils aul3erhalb des Plangebie-
tes sind detaillierte Planungen mit dem Zweckver-
band friihzeitig vorzulegen und abzustimmen.

Kenntnisnahme.

Die detaillierten Abwasserplanungen und die koordi-
nierte Leitungsplanung werden mit dem Zweckver-
band abgestimmt. Siehe auch Bebauungsplan ,Kreis-
verkehr Ebinger Strae Sid (Erschlief3ung Klini-
kum/Heckécker)“ und Bebauungsplan ,Heinzen-
gasse”.

Die Entwasserung des Gebiets wird auf Bebauungspla-
nebene vorbereitet und gepruift.

19

Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung
Schreiben vom 15.05.2024

19/1

Im Bereich dieser MaBnahme befinden sich weder
vorhandene noch geplante Anlagen der BWV. Es
werden daher keine Bedenken erhoben.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

20

Stadtverwaltung Albstadt
Schreiben vom 27.05.2024

20/1

Wir bedanken uns fiir die Beteiligung an oben ge-
nanntem Bauleitplanverfahren und kénnen Ihnen
mitteilen, dass durch die vorliegende Planung die
Belange der Stadt Albstadt nicht berthrt sind.

Im Falle von wesentlichen Anderungen der Planung
bitten wir um eine weitere Beteiligung am Verfah-
ren.

Kenntnisnahme.

Im Falle von wesentlichen Anderungen an der Pla-
nung wird die Stadt Albstadt am weiteren Verfahren
beteiligt.

Kenntnisnahme.

Im Falle von wesentlichen Anderungen an der Planung
wird die Stadt Albstadt am weiteren Verfahren beteiligt.

21

Gemeindeverwaltung Bisingen
Schreiben vom 21.05.2024
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Die Gemeinde Bisingen hat keine Anregungen und
Einwande.

Bitte beteiligen Sei uns weiterhin an den Verfahren.

Kenntnisnahme.

Die Gemeinde Bisingen wird am weiteren Verfahren
beteiligt.

Kenntnisnahme.

Die Gemeinde Bisingen wird am weiteren Verfahren
beteiligt.

22 Stadtverwaltung Geislingen
Schreiben vom 22.05.2024
22/1  Wir bedanken uns fur die Beteiligung im Rahmen Kenntnisnahme. Kenntnisnahme.
des oben genannten Bebauungsplans.
Die Belange der Stadt Geislingen als Nachbarge-
meinde sind durch das Verfahren nicht beruhrt.
Fir das weitere Verfahren wiinschen wir der Stadt
Balingen einen guten Verlauf.
23 Stadtverwaltung Melstetten
Schreiben vom 14.05.2024
23/1  Wir bedanken uns fur die Beteiligung im o. g. Ver- Kenntnisnahme. Kenntnisnahme.
fahren und kdnnen Ihnen mitteilen, dass seitens der
Stadt Mel3stetten keine Bedenken gegen die der-
zeitige Planung bestehen.
Fir das weitere Verfahren wiinschen wir der Stadt
Balingen einen guten Verlauf.
24 Tiefbauamt
Schreiben vom 20.06.2024
24/1  StraRe:

Mit der Ebinger Straf3e und der B463 grenzen mit-
telbar Hauptverkehrsstraf3en an das Plangebiet.
LarmschutzmalRnahmen am Grundstuck und der
geplanten Bebauung hat der jeweilige Bauherr/Ei-
gentimer zu sorgen.

Uber das zukiinftig gesteigerte Verkehrsaufkom-
men und zur Anbindung des ,Sondergebietes” im
Bereich Ebinger StraRe und am Knotenpunkt

Passive und aktive Larmschutzmafnahmen sind in-
nerhalb des Grundstlicks bzw. am Geb&aude vorgese-
hen.

Kenntnisnahme.
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B463/K7139 laufen in den jeweiligen Zustandigkei-
ten Planungen bei der Stadt Balingen, dem Land-

ratsamt Zollernalbkreis und dem Regierungsprasi-
dium als Vertreter des Bundes.

FuRweg entlang B463:
Es besteht eine unbefestigte fuBlaufige Verbindung = Die landwirtschaftliche ErschlieBung erfolgt tiber ein
welche norddéstlich parallel entlang der B463 ver- Geh- und Fahrrecht auf dem Klinikareal. Die fuBlau-
lauft. Aufgrund der Entwidmung des Flst. 3829/1 fige Verbindung ist derzeit zukinftig nur einge-

wird diese fuRlaufige Verbindung unterbrochen und  schrankt tber das Klinikareal moglich.

zuklinftig nicht mehr méglich sein und sollte daher
bei den weiteren Planungen berucksichtigt werden.

Entwasserung:

Fir die Planungen des Grundstiickes gelten Einlei- = Kenntnisnahme. Im Bebauungsplan wird eine Einlei-
tungsbeschrankungen in den Mischwasserkanal tungsbeschrankung festgesetzt. Weitere Anforderun-
und fur das unverschmutzte Regenwasser in die gen sind in der Fachplanung und der koordinierten
Eyach. Diese sind bei den jeweils zustandigen Stel- = Leitungsplanung sowie im wasserrechtlichen Verfah-
len zu erfragen und in den Planungen zu beriick- ren zu bestimmen. Das ,Schwammstadtkonzept’ Sen-
sichtigen. ner ist Teil der Festsetzungen, der Au3enanlagenpla-

nung und der Regenriickhaltung.

Nachweise entsprechend der DIN 1986-100 sowie  Im Baugenehmigungsverfahren sind entsprechende
DWA-Arbeitsblatt A117, DWA Arbeitsbaltt A102-2, Nachweise zu erbringen.

Arbeitshilfen fir den Umgang mit Regenwasser-
Ruckhaltung des LfU von 2006 und Arbeitshilfen fir
den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebie-
ten des LfU von 2005 sind zu fihren.

Fur die Ableitung von unverschmutztem Regenwas- Im Bebauungsplanverfahren werden sowohl das Re-

ser in die Eyach ist das Regierungsprasidium Ti- gierungsprasidium als auch das Landratsamt beteiligt.
bingen Referat 52 ,Gewasser und Boden‘ sowie Fir die Einleitung von unverschmutztem Regenwas-
das Landratsamt Zollernalbkreis ,Umweltamt® anzu- ser in die Eyach bedarf es einem zuséatzlichen was-
horen und die Planungsanforderungen abzustim- serrechtlichen Verfahren.

men.

Eyach:

Die Anforderungen zur Einleitung von Regenwas- Da die geplante Einleitungsstelle nicht im Geltungsbe-
ser in die Eyach sind mit dem Regierungsprasidium ' reich des Bebauungsplans liegt, miissen die Abstim-
Tilbingen Referat 52 ,Gewasser und Boden® und mungen im Rahmen eines separaten wasserrechtli-

chen Verfahren erfolgen.
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dem Landratsamt Zollernalbkreis ,Umweltamt” ab-
zustimmen und in den weiterfihrenden Planungen
zu bertcksichtigen.

Starkregengefahrenkarte: Im Bebauungsplanentwurf ist eine entsprechende

Die Flachen des geplanten Vorhabens befinden max. Ableitungsmenge festgesetzt. Die detaillierte
sich gemaR den Starkregenrisikokarten fur den Gel- Entwésserungsplanung und Abstimmungen finden im
tungsbereich im Uberschwemmungsgebiet. Die Rahmen der Baugenehmigung, bzw. der wasserrecht-
Uberschwemmung ist bei den Planungen zu be- lichen Genehmigung statt. Auf die weiteren Ausfih-
riicksichtigen. Das Bauvorhaben ist hochwasseran- = rungen im Abwagungsvorschlag zum Thema Entwés-
gepasst auszufiihren. serung und Starkregen und auf die Begriindung zum

Aufgrund der geplanten Bebauung durfen keine
nachteiligen Veranderungen beim Starkregenab-
fluss gegeniiber Angrenzern und Unterliegern ent-
stehen.

Dies ist bei den Planungen zu berlicksichtigen.
Hierzu sind die erforderlichen Nachweise zu flhren,
notwendige MalRnahmen welche sich daraus ablei-
ten vorzusehen und mit den laufenden Planungen
der Stadt Balingen zum Starkregenrisikomanage-
ment abzustimmen.

Léschwasservorsorge:

Die Planungen zu einer mdéglichen Loschwasser-
vorsorge ist mit den Stadtwerken Balingen abzu-
stimmen. Falls eine erforderliche Léschwasserbe-
vorratung nach den Vorgaben der Stadtwerken
Balingen erforderlich wird, ist dies auf den eigenen
Grundstucken sowie eigenen Kosten zu planen,
herzustellen und zu unterhalten.

Entwidmung Flist. 3840/1:
Die Anbindung der auf3erhalb im Geltungsbereich
des BBPs liegenden Flurstiicke ist zu sichern.

Umweltbericht wird verwiesen.

Die Léschwasserbevorratung erfolgt teilweise auf
dem Gelande.

Die nordostlich des Geltungsbereichs liegenden land-
wirtschaftlichen Flachen kénnen Uber in die geplante

innere Erschlielung angebunden werden.
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Offentlichkeit / Stellungnahme 1
Schreiben vom 16.06.2024

In Bezug auf die Bebauung und ErschlieBung die
mit dem Bau des geplanten Zentralklinikums in un-
mittelbarer Néhe zu meinem Betrieb einhergeht
habe ich folgende Einwande/Anregungen.

Hofstelle Larm

Der Betrieb mit Wohnhaus liegt unmittelbar an der
stark befahrenen B463. In Bezug auf den Larm-
schutz wurde im Jahr 2011 eine 60m lange Larm-
schutzwand und ein 40m langer Larmschutzwall er-
richtet und selbst finanziert.

Aktuelle Planungen deuten auf Veranderungen in
Bezug auf Fahrbahnlage und Héhe hin, auRerdem
soll gegeniiber der bestehenden Larmschutzwand
ein weiterer Larmschutz fur das Zentralklinikum er-
richtet werden welcher den Schall der Stral3e auf
unsere Seite reflektieren kann. Zusétzlich wird
durch ein im Betrieb befindliches Klinikum der Ver-
kehr steigen und somit auch die Larmbelastung.
Der Larmschutz muss fur die Hofstelle entspre-
chend angepasst werden das uns keine Kosten
entstehen.

Hofstelle und Planungsentwurf Anlage 03 zur
Vorlage 2024/086+087

Am Planungsentwurf wurde ein Teilstiick Hof und
Vordach - Scheuer tberplant, der Hof und die
Durchfahrt auf die Geb&udehinterseite ist flr den
Betrieb unerlasslich.

Die Planung muss geéndert werden.

Hofstelle Anbindung

Aktuelle Anbindung direkt Uber die B463 - Weg
Richtung Sage - eigener Schotterweg bis zum Hof.
Wenn die Zufahrt im Zuge der Erschliel3ung des
Zentralklinikums veréndert wird muss eine Zufahrt
zum Hof weiterhin mit einem Sattelzug 40t, 4m

Kenntnisnahme.

Die Hofstelle mit Wohnhaus (Ziegelhiitte) liegt im Au-
Renbereich. Die dortige Larmschutzwand wurde vom
Eigentiimer angebracht, verlauft fast unmittelbar am
Fahrbahnrand, innerhalb des Anbauverbots zur B
463, und ist stets widerruflich genehmigt.

Zum aktiven Larmschutz fur das Klinikgelédnde setzt
der Bebauungsplan eine Wall-Wandkombination mit 8
m Hohe fest, die aus schallabsorbierendem Material
herzustellen ist. Reflektionen sind daher grundsatzlich
auszuschlielRen. Die Auzenanlagenplanung des Klini-
kums sieht einen begrinten, bepflanzten Wall sowie
eine begriinte Wandkonstruktion, die mit Kokosflie3
und Erdmaterial befillt ist, vor. Die Wand/Wallkombi-
nation ist vom derzeitigen Fahrbahnrand abgeruckt.

Die BundesstralRe und das Areal der Ziegelhltte wer-
den durch den vorliegenden Bebauungsplan nicht
Uberplant. Die Planung zum Ausbau der B463 ist Sa-
che eines Planfeststellungsverfahrens, das in der Zu-
stéandigkeit des Regierungsprasidiums Tubingen liegt.
Im Rahmen des erneuten Aufstellungsbeschlusses
zum Bebauungsplan wurde lediglich eine mogliche
Trasse nachrichtlich dargestellt, mit dem Zweck, die
Absténde von Wall und Wand zur bisherigen Stral3en-
trasse ausreichend zu bemessen.

Die innere und aulRere Erschlieung des Klinikareals
sind Bestandteil des Bebauungsplans. Der Ausbau
der B463 und der Knoten B463/L446 kdnnen nur
durch ein Ubergeordnetes Planfeststellungsverfahren
gesichert werden. Sollte sich die Zuwegung zum Hof

Kenntnisnahme.

Ein Larmgutachten und ein Verkehrsgutachten werden
im Zuge des Bebauungsplans erstellt. Die daraus ab-
geleiteten MalRnahmen werden durch den Bebauungs-
plan festgesetzt.

Die nachrichtlich dargestellte Trassenfuhrung der B463
ist unverbindlich und nicht im Geltungsbereich der Fla-
chennutzungsplananderung und nicht im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans.

Die innere und aufRere ErschlielBung des Klinikareals
werden Bestandteil des Bebauungsplans. Der Ausbau
der B463 und der Knoten B463/L446 kdnnen nur durch
ein Ubergeordnetes Planfeststellungsverfahren gesi-
chert werden. Sollte sich die Zuwegung zum Hof im
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Hohe, gewéhrleistet sein. Auch Mullfahrzeuge oder
Feuerwehr muss beriicksichtigt werden.

Entwidmung Feldwege

Wie aus Anlage 07 hervorgeht, werden die landwirt-
schaftlichen Wege FIrSt.Nr.3829/1 und 3840/1 ent-
widmet. Es muss gro3raumig gewahrleistet sein,
dass alle Grundstiicke angefahren werden kénnen.

Problem Futtersicherstellung und Erweiterung
des landwirtschaftlichen Betriebes

Es entstanden bereits, und entstehen Nachteile
durch Flachenaufkédufe und Spekulationsobjekte in
Form landwirtschaftlicher Grundstiicke im Umfeld
meines Betriebes. Der Landkreis beabsichtigt um-
liegende Grundstiicke vom Zentralklinikum aufzu-
kaufen, es ist davon auszugehen, dass diese
Grundstticke in Zukunft keiner landwirtschaftlichen
Nutzung mehr unterliegen! Konkret im Gewann
Finsterwiesen, Unter Schachen und Heerweg. Um
die Wirtschaftlichkeit des Betriebes zu gewahrleis-
ten muss der Betrieb wachsen. Hierzu gehort auch
der Zukauf von Flachen in unmittelbarer Umgebung
zum Hof.

Fur folgende Grundstiicke hatte ich bereits Ange-
bote abgegeben jedoch wurden die Grundstiicke
bereits vom Zollernalbkreis gekauft oder die Eigen-
timer spekulieren auf hohe Verkaufserlgse:
3934,3932,3816,3806,3801,3803,3797,3799,3780,
3784.

Es muss als Ausgleich fur meinen Betrieb eine
Méoglichkeit geschaffen werden auf Gemarkung
Frommem ein Vorkaufsrecht fur landwirtschaftliche
Flachen einzusetzen. Alternativ kdnnten auch lang-

im Zuge des Ausbaus B463 &ndern, stehen die Fl&-
chennutzungsplananderung und der Bebauungsplan
diesem nicht im Wege. Eine alternative verkehrliche
ErschlieBung ware im Rahmen des Planfeststellungs-
verfahrens zu regeln.

Uber die Klinikumfahrung‘ mit einer Breite von 3,50 m
kdnnen kunftig auch die angrenzenden landwirtschaft-
lichen Grundstuicke erschlossen werden. Die Siche-
rung erfolgt tiber Geh- und Fahrrechte. Grundbuch-
eintragungen (Servituten) bestehen bereits.

Der Aufkauf der Flachen durch den Landkreis ist wei-
testgehend abgeschlossen.

Uber den Bebauungsplan kann kein Vorkaufsrecht
eingeraumt werden.
Zustandig fur Verpachtung und den Verkauf stadti-
scher Grundstucke ist die Abteilung Liegenschaften
der Stadtkdmmerei.

Zuge des Ausbaus B463 andern, stehen die Flachen-
nutzungsplananderung und der Bebauungsplan die-
sem nicht im Wege.

Die ErschlieBung einzelner landwirtschaftlicher Grund-
stticke wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Fur die Errichtung des neuen Zentralklinikums sollen
die derzeit landwirtschaftlich genutzten Flachen als
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Klinikum*
bzw. ,dem Klinikum dienende Nutzungen® ausgewie-
sen werden.

Der Aufkauf der Flachen durch den Landkreis ist ab-
geschlossen.

Die Belange der Landwirtschaft sind fir die Stadt

Balingen und den Landkreis von groRer Wichtigkeit.
Vorliegend werden die offentlichen Belange der Ge-
sundheitsversorgung allerdings héher gewichtet als
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fristige Pachtvertrage von landwirtschaftlichen Fla-
chen die im Besitz von Stadt - Land oder Kreis sind
helfen.

die Belange der Landwirtschaft (s. auch Ifd. Nr. 05/2 —
Anderung des Regionalplans).

26

Offentlichkeit / Stellungnahme 2
Schreiben vom 18.06.2024

wir vertreten die Interessen _

Anlass unserer Beauftragung ist die Offentlichkeits-
beteiligung im Zuge des

Bebauungsplanverfahrens und des Verfahrens zur
Anderung des Flachennutzungsplans.

Unsere Mandantin || | N B betreibt dort, und

zwar in unmittelbarer Nachbarschaft des vorgese-
henen Standorts, einen Gartnereibetrieb (Baum-
schule und Gartencenter).

Zu einer Bebauungsplanung gehort zwingend auch
die Alternativenpriifung. Insoweit gab es schon Un-
tersuchungen und deren Ergebnis war, dass das
Gebiet Kelleregert besser geeignet ist, zumal man
dort bezuglich der Anbindung an die Bundesstral3e
mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagt. Der er-
hebliche Flachenbedarf fur die Anbindung an die
BundesstralRe entsteht im Gebiet Kelleregert nicht
und dort wird aul3erdem die Ortsdurchfahrt um den
von 2 grofRen Betrieben ausgehenden Ziel- und
Quellverkehr entlastet.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Die Alternativenprifung ist im Rahmen des Flachen-
nutzungsplanverfahrens und durch den Kreistag er-
folgt. Der Kreistag hat bereits am 11.12.2017 be-
schlossen, dass das Gewann Firstacker als zukinfti-
ger Standort fir den Neubau des Zentralklinikums pri-
orisiert wird. Das Landratsamt hat insgesamt Uber 40
Burgerdialoge durchgefiihrt. Am19.05.2025 hat der
Kreistag den Baubeschluss fiir das Zentralklinikum
gefasst. Auf die Drucksache KT-Nr. 07/2025 wird ver-
wiesen. Das Gelande ist verkehrlich erschlossen und
befindet sich im Eigentum des Landkreises. Die Vor-
planung und die Entwurfsplanung fir diesen Standort
ist abgeschlossen.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Das Zentralklinikum, einschlie3lich der Standortsuche
und dessen Festlegung liegt in der Zustandigkeit des
Landkreises und des Kreistags. Im Grundsatzbe-
schluss des Kreistags am 11.12.2017 wurden drei
Standorte geprift. Die Flachen Firstécker, Kelleregert
(beide auf Balinger Gemarkung) und Bisingen-Nord
wurden in den Bereichen Erreichbarkeit, Grundstticks-
beschaffenheit, planungsrechtliche Aspekte und Er-
werb gegenibergestellt. In der tabellarischen Zusam-
menstellung waren alle drei Standorte in der Punkte-
zahl &hnlich. Nach umfangreichen Diskussionen wurde
in offentlicher Sitzung der Standort Firstacker mehrheit-
lich beschlossen. AnschlieBend konnten die bendtigten
Flachen durch den Zollernalbkreis aufgekauft werden.
Es wurde ein Wettbewerb durchgefihrt, welcher vom
Buro Nickl und Partner aus Miinchen gewonnen wurde
und eine Forderzusage fur den Standort Firstacker
wurde durch das Sozialministerium ausgesprochen.
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Im Gebiet Kelleregert wird in ganz geringem Um-
fang in Schutzgebiete (es besteht ein kleiner Bio-
topbereich) eingegriffen, wahrend im Gewann Fir-
stacker sowohl der Eingriff in einen regionalen
Griinzug als auch in ein Vogelschutzgebiet und dar-
Uber hinaus durch die sudlich der BundesstraRe an-
gedachten Auf- und Abfahrtsrampen in ein FFH-
Gebiet erfolgen musste. Ein gro3er Teil des vorge-
sehenen Plangebiets liegt im Vogelschutzgebiet
Natura 2000. Der geplante Kreisverkehr nimmt
schiutzenswerte FFH-Mahwiesen mit einer hohen
Artenvielfalt in Anspruch.

Das Entwéasserungskonzept ist problematisch - vor-
gesehen ist, dass das Schmutzwasser gemeinsam
mit einem Teil des Oberflachenwassers zunéchst in
ein RUB geleitet werden soll, von dem aus wieder
eine Einleitung unter anderem in ein FlieBgewéasser
erfolgen soll. Die Hoffnung, dass in diesem RUB
eine Entmischung eintritt, scheint sehr fraglich ins-
besondere bei Medikamentenriickstanden, die
dann ungehindert in das FlieRgewasser gelangen.
Hinzu kommt, dass die Abwasseranlagen ein-
schlieRlich des RUB mit hohem Flachenverbrauch
auch im FFH-Gebiet liegen.

Der Aufstellungsbeschluss enthélt insoweit schlicht
eine Falschaussage dahingehend, dass,gerade am
Alternativstandort Kelleregert in BLWeilstetten eine
deutlich starkere Betroffenheit von naturschutz-
rechtlichen Kriterien gegeben gewesen sei". Wir
durfen die Stellungnahme des LNV-Arbeitskreis
Zollernalbkreises vom [2. Oktober 2020 zitieren:
»---VOllig unverstandlich erscheint eine Planung an
dieser Stelle (Firstacker) unter Verzicht auf eine an

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Das Gebiet Kelleregert ware naturraumlich evtl. &hn-
lich geeignet gewesen, wie auch die Standortalterna-
tive in Bisingen. Allerdings hat Kelleregert derzeit
keine verkehrliche ErschlieBung, zumal der Anschluss
HurdnagelstralRe terminlich nicht kalkulierbar ist. Die
vorliegende Planung erfolgt unter Wirdigung der Ei-
gentumsverhéltnisse und der Beschlusslage des
Kreistags, der sich seit Jahren mit dem Zentralklini-
kum befasst, sowie unter besonderer Gewichtung der
Belange der Krankenhausversorgung der Region. Die
notwendigen Eingriffe werden im Rahmen einer Ein-
griffs-Ausgleichsbilanzierung dargelegt. Der Ausbau
der B 463 ist nicht Bestandteil des Bebauungsplans.
Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens wird der
Eingriff in das FFH-Gebiet untersucht und gegebe-
nenfalls Minimierungs-/Vermeidungsmafnahmen
festgelegt.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen. Ein Ent-
wasserungskonzept liegt vor. Die Errichtung des RUB
ist Stand der Technik. Der bestehende Regenuberlauf
muss zwingend erneuert werden. Die Genehmigung
wurde letztmalig bis 2027 verlangert. Durch den Bau
des geplanten RUB wird nicht nur die Ableitung des
Gebiets Firstacker geregelt. Die Ableitung des
Schmutzwassers erfolgt Uber den dort vorhandenen
Sammler des Zweckverbands. S. auch Bebauungs-
plan ,Heinzengasse*

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen. Die An-
bindung an den Bahnhof ist wichtig, aber letztlich
nicht entscheidungsrelevant. Die Anbindung an den
Bahnhof Frommern kann per Bus gewéahrleistet wer-
den. Im zukunftigen Klinikareal ist eine Bushaltestelle
mit Wendeanlage vorgesehen.

Das Zentralklinikum, einschliefRlich der Standortsuche
und dessen Festlegung liegt in der Zustandigkeit des
Landkreises und des Kreistags. Im Grundsatzbe-
schluss des Kreistags am 11.12.2017 wurden drei
Standorte geprift. Die Flachen Firstacker, Kelleregert
(beide auf Balinger Gemarkung) und Bisingen-Nord
wurden in den Bereichen Erreichbarkeit, Grundstlicks-
beschaffenheit, planungsrechtliche Aspekte und Er-
werb gegenlbergestellt. Nach umfangreichen Diskus-
sionen wurde in offentlicher Sitzung der Standort Fir-
stécker mehrheitlich beschlossen.

Wird im Bebauungsplanverfahren ,Heinzengasse” be-
handelt.

Eine Alternativenprifung ist Bestandteil der Begriin-
dung zur Flachennutzungsplananderung.
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der Sache orientierte Alternativenpriifung. So
wirde z.B. der Standort ,Kelleregert" eine sehr viel
bessere Anbindung an den OPNV erméglichen
(aufgrund der Nahe zum Bahnhof) und es waren
abgesehen von kleinen Biotopbereichen keine
Schutzgebiete tangiert.”

Unserer Mandantin [JJll droht eine schwerwie-
gende Beeintréachtigung ihres Betriebs, wenn in un-
mittelbarer Nachbarschaft Bauten mit erheblicher
Hohe, die auch geeignet sind, die Betriebsflachen
in erheblichem Umfang zu beschatten, errichtet
werden. Hinzu kommt, was dem Betrieb jede Fla-
chenentwicklungsmaéglichkeit fur die Zukunft nimmt,
dass er von baulichen Anlagen geradezu eingekes-
selt wird, wobei auch noch die Gefahr besteht, dass
diese baulichen Anlagen Abwehranspriiche insbe-
sondere im Hinblick auf La4rm und Beeintrachtigun-
gen aus der Ausbringung von Pflanzenschutzmit-
teln, die vom Betrieb unserer Mandantin ausgehen,
auslésen. Geplant sind

offenbar auch Wohnnutzungen in unmittelbarer
Nahe des Betriebes und die Unterbringung von Pa-
tienten. Das vertragt sich mit den Gerauschen ei-
nes typischerweise in ein Gewerbegebiet gehdren-
den Betriebs nicht.

Wenn insoweit die Rede davon ist, dass dem Be-
trieb eine Entwicklung im Rahmen der bestehenden
Genehmigung eingeraumt werden soll, ist das ein
Widerspruch in sich die Entwicklung eines Garten-
baubetriebes setzt in aller Regel voraus, dass zu-
satzliche Flachen genutzt werden kdnnen, wobei
diese Bestandteil eines geschlossenen betriebli-
chen Areals sein sollten. Wenn man danach dem
Betrieb tatsachlich mit dem Bebauungsplan eine
Entwicklungsmadglichkeit einrdumen will, darf man
ihn nicht quasi in ein an den jetzigen Betriebsgren-
zen endendes Bebauungskonzept einschniren.

Die Flachen der Baumschule ]l bleiben unveran-
dert als landwirtschaftliche Flachen mit der Zweckbe-
stimmung ,Gartnerei” im Flachennutzungsplan darge-
stellt. Damit kann auch den Anregungen der Eigentu-
mer und Betriebsinhabern teilweise entsprochen wer-
den (Ifd. Nr. 25 / Offentlichkeit 2), was vom Landwirt-
schaftsamt begrif3t wird. Die Ausweisung der nérdlich
und slidlich angrenzenden Flachen als Sondergebiet
mit der Zweckbestimmung ,Klinikum* und ,dem Kilini-
kum dienende und gesundheitliche Nutzungen®
schrankt die Erweiterungsmaoglichkeiten der Baum-
schule grundsatzlich ein. Im Rahmen der Abwagung
der offentlichen und privaten Interessen und Belange
wird das o6ffentliche Interesse an der Ausweisung als
Sondergebiet stérker gewichtet als das private Inte-
resse zu Erweiterungsmaoglichkeiten der Baumschule.
Der Betriebsinhaber war und ist nicht Eigentiimer der
benachbarten Flachen.

Die Errichtung des Zentralklinikums und die Darstel-
lung eines entsprechenden Sondergebiets im Fl&-
chennutzungsplan ist hingegen in grol3em 6ffentlichen
Interesse und zur medizinischen Versorgung des ge-
samten Kreises von sehr groRer Bedeutung.

Die Flachen der Baumschule ]l bleiben unveran-
dert als landwirtschaftliche Flachen mit der Zweckbe-
stimmung ,Gartnerei“ im Flachennutzungsplan darge-
stellt. Damit kann auch den Anregungen der Eigenti-
mer und Betriebsinhabern teilweise entsprochen wer-
den (Ifd. Nr. 25 / Offentlichkeit 2), was vom Landwirt-
schaftsamt begrif3t wird.

Die Flachen der Baumschule Sellner bleiben unveran-
dert als landwirtschaftliche Flachen mit der Zweckbe-
stimmung ,Gartnerei“ im Flachennutzungsplan darge-
stellt. Damit kann auch den Anregungen der Eigentl-
mer und Betriebsinhabern teilweise entsprochen wer-
den (Ifd. Nr. 25 / Offentlichkeit 2), was vom Landwirt-
schaftsamt begrif3t wird. Die Ausweisung der ndrdlich
und stdlich angrenzenden Flachen als Sondergebiet
mit der Zweckbestimmung ,Klinikum® und ,dem Kiini-
kum dienende und gesundheitliche Nutzungen®
schrankt die Erweiterungsmoglichkeiten der Baum-
schule grundsatzlich ein. Im Rahmen der Abwégung
der o6ffentlichen und privaten Interessen und Belange
wird das offentliche Interesse an der Ausweisung als
Sondergebiet starker gewichtet als das private Inte-
resse zu Erweiterungsmaoglichkeiten der Baumschule.
Der Betriebsinhaber war und ist nicht Eigentiimer der
benachbarten Flachen.

Die Errichtung des Zentralklinikums und die Darstel-
lung eines entsprechenden Sondergebiets im Flachen-
nutzungsplan ist hingegen in grof3em o6ffentlichen Inte-
resse und zur medizinischen Versorgung des gesam-
ten Kreises von sehr gro3er Bedeutung.
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Soweit hierzu in den Darstellungen zu Planungszie-
len ausgefiuhrt wird, dass die Bebauung zwischen
dem Ortsende und dem Betrieb unserer Mandant-
schaft den Charakter eines Mischgebiets haben
soll, erschlief3t sich das so nicht. Es ist zwar die
Rede von einer Mischung zwischen gewerblichen
Anlagen bis zum Wohnen. Ob jedoch, nachdem
ausdrucklich dargestellt wird, dass es insoweit noch
keine konkreten Planungen gibt, die vorgesehenen
Nutzungen tatsachlich einem Mischgebiet entspre-
chen, erscheint fraglich. Das wirft nicht nur Prob-
leme im oben bezeichneten Sinne einer Stérung
des Gartenbaubetriebes auf, sondern ist méglicher-
weise auch geeignet, in Richtung der angrenzen-
den Wohnbebauung, die sich als faktisches reines
Wohngebiet darstellen dirfte, Probleme wegen der
vorgesehenen gewerblichen Anlagen zu bewirken.

Solche Konflikte waren bei Wahl des Standorts Kel-
leregert nicht zu befiirchten.

Wahrend im Gebiet Firstacker eine Hochspan-
nungsleitung verlegt werden miisste, bedarf es des-
sen im Gebiet Kelleregert nicht.

Im Gebiet Firstéacker dirfte auch die Genehmigung
fur den Flugplatz, der notwendig wird, erheblich
problematischer sein, weil dort eine von Bergen be-
grenzte Tallage besteht, die die Larmbelastung
durch die Hubschrauber erheblich verstarken wird.

Die Verkehrsanbindung an die B 463 ist im Gewann
Firstéacker sehr kompliziert. Es bedarf funf Briicken-
bauwerke und mehrerer Hollanderrampen, die in

sehr engem Abstand errichtet werden mussen. Der

Die Ausweisung der ndrdlich und stdlich angrenzen-
den Flachen als Sondergebiet mit der Zweckbestim-
mung ,Klinikum® und ,dem Klinikum dienende und ge-
sundheitliche Nutzungen* schrankt die Erweiterungs-
mdglichkeiten der Baumschule grundsatzlich ein. Im
Rahmen der Abwégung der 6ffentlichen und privaten
Interessen und Belange wird das 6¢ffentliche Interesse
an der Ausweisung als Sondergebiet stérker gewich-
tet als das private Interesse zu Erweiterungsmaoglich-
keiten der Baumschule. Der Betriebsinhaber war und
ist nicht Eigentiimer der benachbarten Flachen.

Die Errichtung des Zentralklinikums und die Darstel-
lung eines entsprechenden Sondergebiets im Fla-
chennutzungsplan ist hingegen in grol3em offentlichen
Interesse und zur medizinischen Versorgung des ge-
samten Kreises von sehr groRer Bedeutung.

Dieser Konflikt ist standortbezogen. Der Bebauungs-
plan Giberplant das Areal des Gartenbaubetriebes
nicht. Ein Heranriicken von Bebauung ist gegeben.
Die privaten Interessen an einer Beibehaltung des Ist-
Zustandes werden im Rahmen der Abwagung zu-
gunsten der 6ffentlichen Belange und einer Sicherung
der Krankenhausversorgung in der Region zuriickge-
stellt.

Kenntnisnahme.

Die Genehmigung fur den Hubschrauberlandeplatz
befindet sich im Verfahren.

Kenntnisnahme.

Der Ausbau- und Sanierungsbedarf der Bundesstralle
und der Briicken ist Aufgabe des Bundes bzw. des
Regierungsprasidiums und zunéchst nicht Inhalt des

Kenntnisnahme.

Im Flachennutzungsplan soll die Flache zwischen dem
Gartenbaubetrieb und dem Ortsrand von Dirrwangen
zunachst als ,Sonderbauflache” mit der Zweckbestim-
mung ,dem Klinikum und gesundheitlichen Zwecken
dienende Nutzungen“ ausgewiesen werden. Die Uber-
planung der Flache durch einen Bebauungsplan, wel-
che die Art und das Mal3 der baulichen Nutzung fest-
legt, erfolgt im Weiteren.

Im Rahmen der Abwéagung der unterschiedlichen priva-
ten und 6ffentlichen Belange, entscheidet auch der Ge-
meinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft
Balingen-Geislingen zugunsten des Standorts Fir-
stacker.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Die Verkehrsanbindung wurde untersucht und ein ent-
sprechendes Gutachten liegt vor. Die Anbindung des
Klinikums ist auch Uber den bestehenden Knoten
B463/L446 mdoglich.
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Hoéhenunterschied, der insoweit zu tGberwinden ist,
ist erheblich. Wodurch abgesichert ist, dass der
Bund tatsachlich die geschatzten Kosten von 35
Millionen € tGbernimmt, erschlief3t sich derzeit nicht.
Weitere 5 Millionen € Kosten entstehen fiir den
Stral3enanschluss an die B 463 mit sehr steiler
Rampe, wobei hierfur Grundstiicke tberplant sind,
die sich nicht im Besitz des Landes befinden.

Der flinfarmige Kreisverkehr auf Héhe der Gartne-
rei unserer Mandantschaft [l verursacht wei-
tere 700.000,00 € Kosten. Dieser Kreisverkehr er-
schwert moglicherweise die Erschlieung des Gar-
tenbaubetriebs. Hinzu kommt, dass der Gartenbau-
betrieb nach derzeitiger Planung eine der beiden
vorhandenen Zufahrten verlieren soll - eine dop-
pelte Erschlief3ung ist fir einen Gewerbebetrieb im-
mer ein Vorteil, der nicht entzogen werden sollte.

Dagegen sind im Gewann Kelleregert teilweise die
verkehrstechnischen Voraussetzungen, weil auf der
Frommener Seite schon ein ovaler Kreisverkehr be-
steht, geschaffen. Es bediirfte also nur eines zu-
satzlichen Kreisverkehrs.

Derzeit bedient keine Buslinie den Durrwangener
Ortsausgang. Eine neue Haltestelle Zentralklinikum
ware aufwendig in den Streckenplan zu integrieren.
Deren Bedienung in mindestens stiindlichem
Rhythmus wird erhebliche weitere Kosten verursa-
chen.

Von der Bushaltestelle Bahnhof Frommern ist der
Standort Kelleregert dagegen innerhalb von 10 Mi-
nuten fuBRlaufig zu erreichen und diese Haltestelle
wird bereits jetzt regelmé&Rig bedient. Eine Halte-

Bebauungsplanverfahrens. Die Anbindung des Klini-
kums ist Uber die Ebinger StraBe sowie iber den be-
stehenden Knoten B 463/L446 grundsatzlich gewahr-
leistet.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Auf dem Klinikgeldnde wird eine neue Bushaltestelle
entstehen, welche bis zur Inbetriebnahme der Regio-
nal-Stadtbahn neben den Bussen der Stadte Albstadt
und Balingen auch vom Regionalbus angefahren wer-
den kann.

Kenntnisnahme.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.

Der Standort Kelleregert hat keine Anbindung an die
Bundesstral3e 463. Hierflur ware ein Planfeststellungs-
verfahren sowie der Anschluss der Hurdnagelstral3e
erforderlich. Im Rahmen der Abwagung der unter-
schiedlichen privaten und o6ffentlichen Belange, ent-
scheidet auch der Gemeinsame Ausschuss der Ver-
waltungsgemeinschaft Balingen-Geislingen zugunsten
des Standorts Firstacker.

Der Anschluss des Klinikums an das Netz des 6ffentli-
chen Personennahverkehrs wird im Bebauungsplan-
verfahren behandelt.

Der Anschluss des Klinikums an das Netz des o6ffentli-
chen Personennahverkehrs wird im Bebauungsplan-
verfahren behandelt.
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stelle HurdnagelstraRe / Zentralklinikum kénnte un-
problematisch in die vorhandenen Busstrecken-
plane integriert werden.

Eine Erreichbarkeit des Zentralklinikums per Bahn
ist Uberhaupt nicht gegeben. Die nichstgelegenen
Haltestellen sind mindestens 3 km entfernt. Die
Entfernung zum Haltepunkt Bahnhof Frommern ist
im Gewann Kelleregert wesentlich besser.

Im Hinblick auf die Topographie wird es umfangrei-
cher und kostenintensiver Hangsicherungsmafnah-
men bedirfen. Insoweit entstehen weitere 5 Millio-
nen € Kosten, deren es im Gewann Kelleregert
nicht bedurfte.

Die kunftige Aufenthaltsqualitat wird unter dem
StralRenléarm, in dessen Richtung die Krankenzim-
mer ausgerichtet sein werden, erheblich leiden. Im
Gewann Kelleregert kdnnte man die Krankenzim-
mer auch in Richtung der Balingen Berge ausfih-
ren.

Fur potentielle Erweiterungen gibt der Standort Fir-
stacker kaum Raum durch das Eingebettetsein
zwischen den ansteigenden Bergen, die angren-
zende Wohnbebauung, den Gartenbaubetrieb und
die BundesstraBe. Auf der anderen Seite behindert
der Krankenhausbau die kinftige Entwicklung des
dreispurigen Ausbaus der B 463 in Richtung
Albstadt. Im Gewann Kelleregert besteht aufgrund
des insgesamt flach verlaufenden Gelédndes Ent-
wicklungspotenzial in allen Richtungen.

Im Rahmen der Abwagung der unterschiedlichen pri-
vaten und 6ffentlichen Belange sowie unter Wiirdi-
gung von Vor- und Nachteilen entscheidet auch der
Gemeinderat der Stadt Balingen zugunsten des
Standorts Firstacker.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen. Der Land-
kreis hat die Vorplanung abgeschlossen. Die Entwurf-
splanung ist ebenfalls abgeschlossen. Die notwendi-
gen Untersuchungen wurden durchgefiihrt. Der Be-
bauungsplan schafft die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen am Standort Firstéacker. Der Bau liegt in
der Zustandigkeit des Landkreises. Ausfuhrungen zu
den finanziellen Auswirkungen kénnen der Drucksa-
che des Kreistags KT-Nr. 07/2025 entnommen wer-
den.

Auf die Larmuntersuchung Heine + Jud und die ent-
sprechenden Festsetzungen zu aktivem und passi-
vem Larmschutz im Bebauungsplan wird verwiesen.

Kenntnisnahme.

Im Rahmen der Abwéagung der unterschiedlichen pri-
vaten und 6ffentlichen Belange sowie der Vor- und
Nachteile entscheidet der Gemeinderat der Stadt
Balingen zugunsten des Standorts Firstacker.

Der Anschluss des Klinikums an das Netz des o6ffentli-
chen Personennahverkehrs wird im Bebauungsplan-
verfahren behandelt.

Ein Bodengutachten wurde im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens erstellt.

Ein Larmgutachten wird im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens erstellt.

Im Rahmen der Abwéagung der unterschiedlichen priva-
ten und offentlichen Belange, entscheidet auch der Ge-
meinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft
Balingen-Geislingen zugunsten des Standorts Fir-
stacker.
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In unmittelbarer Nahe des Standorts befindet sich
ein landwirtschaftlicher Hof, woraus entsprechende
Geruchsbeeintrachtigungen resultieren.

Wéhrend im Gewann Firstacker wertvolle landwirt-
schaftliche Béden in Anspruch genommen

werden mussten, besteht der mdgliche Standort im
Gewann Kelleregert im wesentlichen aus Wiesen.

Ganz generell Uberrascht, dass die Stadt es nicht
fuir geboten halt, die Unterlagen, die Gegenstand
der Alternativenpriifung gewesen sind, mit auszule-
gen. Das vermittelt den Eindruck, dass im Bebau-
ungsplanverfahren selbst eine solche Alternativen-
prifung tberhaupt nicht mehr vorgenommen wer-
den soll und nimmt der zu beteiligenden Offentlich-
keit die Mdglichkeit, sich mit der vorgenommenen

Alternativenpriifung im Detail auseinanderzusetzen.

Wird ein neuer Aufstellungsbeschluss gefasst, be-
deutet das letztendlich die Einleitung eines neuen
Bebauungsplanverfahrens und alle gegebenenfalls
nach einem schon frilher gefassten Aufstellungsbe-
schluss vorgenommenen Priifungen sind erneut
zum Gegenstand der Offentlichkeitsbeteiligung zu
machen.

Aus den Unterlagen ergibt sich keinerlei Einblick in
die Kostenkalkulation der gepriften Standorte. Das
ist aber ein wesentlicher Teil der Alternativenpru-
fung, weswegen die Unterlagen insoweit, und zwar
bereits jetzt, weil der Aufstellungsbeschluss fir die
Prufung moglicher Alternativen eine wesentliche
Weichenstellung bedeutet, der Vervollstandigung
bedurfen.

Das gilt vorliegend umso mehr, als der Standort
Kelleregert Ende 2017 noch gewissermallen

der Favorit des Verwaltungs- und Finanzausschus-
ses des Kreistags war und gegeniiber anderen
Standorten leichte Vorteile aufwies. Seinerzeit war
die Rede davon, dass wegen der vermeintlich nur
leichten Vorteile fur eine endgultige Entscheidung

Verweis auf die Baugrunduntersuchung und Griin-
dungsgutachten fiir ein Klinikum mit Parkhaus (Ge-
oterton v. 22.07.2024).Die Belange der Landwirtschaft
werden zuriickgestellt. Im Rahmen der Eingriffs-Aus-
gleichshilanzierung erfolgt ein Ausgleich.

Im Rahmen der Abwéagung der unterschiedlichen pri-
vaten und 6ffentlichen Belange, entscheidet auch der
Gemeinderat der Stadt Balingen, wie im Vorfeld be-
reits der Kreistag, zugunsten des Standorts Fir-
stacker.

Kenntnisnahme. Die Kostenkalkulation ist nicht Sache
des Bebauungsplanverfahrens. Auf den Baube-
schluss des Kreistags vom19.05.2025 wird verwie-
sen.

Kenntnisnahme.

Stadtebaulich stimmt der Gemeinderat der Stadt
Balingen der vorliegenden Planung im Rahmen der
Abwagung und Beschlussfassung zu.

Gemal Flurbilanz 2022 sind beide Flachen (Kellereger
und Firstacker) als Vorbehaltsflur | bewertet (Verweis
auf Ifd. Nr. 01/3 und 06/8). Im Rahmen der Abwagung
der unterschiedlichen privaten und offentlichen Be-
lange, entscheidet auch der Gemeinsame Ausschuss
der Verwaltungsgemeinschaft Balingen-Geislingen zu-
gunsten des Standorts Firstacker.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Auf die vorliegende Alternativenprifung und auf die Be-
bauungsplanverfahren (Parallelverfahren) ,Zentralklini-
kum Zollernalb/Firstacker und ,Kreisverkehr Ebinger
Stralle Sud/Heckacker” wird verwiesen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Auf die vorliegende Alternativenprifung und auf die Be-
bauungsplanverfahren (Parallelverfahren) ,Zentralklini-
kum Zollernalb/Firstacker und ,Kreisverkehr Ebinger
Stralde Sud/Heckacker” wird verwiesen.

Im Rahmen der Abwéagung der unterschiedlichen priva-
ten und o6ffentlichen Belange, entscheidet auch der Ge-
meinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft
Balingen-Geislingen zugunsten des Standorts Fir-
stacker. Auf die vorliegende Alternativenprifung und
auf die Bebauungsplanverfahren (Parallelverfahren)
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auch kommunalpolitische Gesichtspunkte beachtet
werden mussten. Welche das sein sollen, er-
schlief3t sich bislang nicht so recht und Bebauungs-
plane werden unter dem Gesichtspunkt stadtebauli-
cher und nicht kommunalpolitischer Motive entwi-
ckelt.

LZentralklinikum Zollernalb/Firstacker® und ,Kreisver-
kehr Ebinger Stralle Sud/Heckacker” wird verwiesen.

27 Offentlichkeit / Stellungnahme 3
Schreiben vom 18.06.2024
27/1 Bevor die Plane zum Bau des Zentralklinikums wei- = Kenntnisnahme. Kenntnisnahme.

tergefuihrt werden, mdchte ich folgende Fragen und
Hinweise zur Prufung einreichen:

1. Wie kann es sein, dass ein Baubeschluss vom
Kreistag bereits beschlossen wurde, bevor der
Flachennutzungsplan und ein Bebauungsplan
erstellt worden sind?

Die Planungen des Kreises und der Stadt Balingen
werden parallel durchgefiihrt. Die Stadt Balingen als
Tragerin der Planungshoheit fiihrt die Bauleitplanung
durch und setzt in mehreren Verfahrensschritten mit
Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung das Pla-
nungsrecht fur das Areal fest.

Mit einer geplanten Investitionssumme von 380 Millio-
nen Euro handelt es sich um eine Grol3projekt in der
Region Neckar-Alb. Der Kreistag hat am 11.12.2017
beschlossen, dass das Gewann Firstacker als zukiinf-
tiger Standort fur den Neubau eines Zentralklinikums
priorisiert wird. Eine Vorplanung des Gesamtkomple-
xes wurde auf der Grundlage der Entscheidung des
Kreistages vom 21.03.2022 durchgefiihrt und ist ab-
geschlossen. In der Sondersitzung des Kreistages am
19.02.2024 wurden die Ergebnisse der Vorplanung
vorgestellt und der Baubeschluss unter Vorbehalt der
Finanzierung beschlossen. Das Landratsamt hat im
Kreis bereits insgesamt tber 40 Biirgerdialoge zum
Zentralklinikum durchgefuhrt. Am 19.05.2025 hat der
Kreistag einen aktualisierten Baubeschluss gefasst.
Auf die Ausfiihrungen in der Drucksache KT-Nr.
07/2025 wird verwiesen. Weitere Informationen im In-
ternet unter https://www.zentralklinikum-zoller-
nalb.de/unser-zentralklinikum

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Es handelt sich um einen Grundsatzbeschluss des
Kreistags. Im Parallelverfahren werden die vorliegende
Flachennutzungsplananderung und die Bebauungs-
planverfahren ,Zentralklinikum Zollernalb/Firstacker”
und ,Kreisverkehr Ebinger Stralle Sud/Heckacker®
durchgefihrt.
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2. Der Aufstellungsplan, welcher die Basis im Kreis-

tag fir die Wahl des Standortes gedient hat, ent-
halt Falschaussagen zum Standort. Dies bedeu-
tet, dass der Kreistag unter falschen Informatio-
nen das Gewann Firstacker gewahlt hat. Diese
Informationen sind nie 6ffentlich kommuniziert
worden in den Burgerbeteiligungen. Somit muss
die Standortfrage neu aufgeworfen werfen.

3. Kostentransparenz: Warum werden die Kosten

verschleiert? Es ist immer nur die Rede uber die

Kosten fur den Bau des Klinikums, was das al-

lerdings alles fiir einen Rattenschwanz hinter

sich zieht, wird nicht veroffentlicht. Warum?

a. Verlegung der Hochspannungsleitung

b. Wie viel kostet die verkehrliche Anbindung?
Kreisverkehre, Hollandische Rampen, Rad
und Fulwege, Buslinien, Zuganbindung???

c. Im Gebiet Kelleregert wére all das nicht not-
wendig.

4. Topographie, der Landesnaturschutzbund besta-

tigt, dass das Gebiet Firstacker einen viel héhe-
ren Anteil an Naturschutz aufweist, als Kellere-
gert welches nur 2 Biotope hat, die in den Bau
integriert werden kdnnen

Auf die einleitenden Ausfiihrungen sowie auf die vor-
stehenden Ausfiihrungen im Abwagungsvorschlag/-
protokoll zur Alternativenpriifung wird verwiesen. Die
Standortfrage ist von Seiten des Kreises abgeschlos-
sen. Der Kreis ist Eigentiimer der Flachen. Die Pla-
nung, Umsetzung und Finanzierung erfolgt mit Blick
auf eine zukunftssichere Neuaufstellung des Zoller-
nalb Klinikums und zur Sicherung einer qualitativ
hochwertigen medizinischen Versorgung im Zollernal-
bkreis.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Baukosten sowie die Finanzierung des Klinikums
ist nicht Sache des Bebauungsplanverfahrens. Auf
die Kreistagsdrucksache KT-Nr. 7/2025 sowie auf die
weiteren Bau- und Finanzierungsbeschlisse des
Kreistags wird verwiesen.

Das Gebiet Firstacker wird bisher landwirtschaftlich
zu grofRen Teilen als Ackerflache genutzt. Die Ein-
griffe in Natur- und Landschaft sind untersucht und
grundsatzlich geringer als bei extensiv genutzten Fla-
chen wie Kelleregert. Auf den Umweltbericht und die
Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung wird verwiesen. Die
Sicherung der medizinischen Versorgung im Zoller-
nalbkreis am Standort Firstacker wird auch durch den
Gemeinderat der Stadt Balingen starker gewichtet, als
die Eingriffe in Natur- und Landschaft und die Be-
lange der Landwirtschaft.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Der Kreistag hat sich im Rahmen der Alternativenpru-
fung fur den Standort Firstacker entschieden. Der Ge-
meinderat der Stadt Balingen fuhrt das Bebauungs-
planverfahren fir diesen Standort durch (Vorlage
2024/087). Im Rahmen der Abwéagung der privaten und
offentlichen Belange und Interessen durch den Ge-
meinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft
Balingen-Geislingen erfolgt eine Gewichtung und Ent-
scheidung zugunsten des Standorts Firstacker. Auf die
vorliegende Alternativenprifung und auf die Bebau-
ungsplanverfahren (Parallelverfahren) ,Zentralklinikum
Zollernalb/Firstacker und ,Kreisverkehr Ebinger
Stralle Sud/Heckacker” wird verwiesen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.
Auf die Homepage des Landkreises https://www.zent-
ralklinikum-zollernalb.de/ wird verwiesen.

Im Rahmen der Abwagung der privaten und o6ffentli-
chen Belange und Interessen durch den Gemeinsamen
Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Balingen-
Geislingen erfolgt eine Gewichtung und Entscheidung
zugunsten des Standorts Firstacker. Auf die vorlie-
gende Alternativenprifung und auf die Bebauungs-
planverfahren (Parallelverfahren) ,Zentralklinikum Zol-
lernalb/Firstacker* und ,Kreisverkehr Ebinger Stralle
Sud/Heckacker® wird verwiesen.
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5. Warum wurden und werden weiterhin Gelder
ausgegeben um Grundstiicke zu kaufen, wenn
die gesamte Finanzierung des Zentralklinikums
noch gar nicht gesichert ist? Ist das Vorgehen
der Stadt / des Kreises so, dass man bereits al-
les vorbereitet um im Nachgang sagen zu kén-
nen, man hat bereits sehr viel Geld ausgegeben
einen Ruckzieher zu machen ist nun nicht mehr
kosteneffizient? Wie kann so mit Steuergeldern
umgegangen werden??!!

6. Helikopterlandeplatz: gibt es tiberhaupt eine Ge-
nehmigung fur einen Landeplatz von der Luft-
raumbehoérde? Hat schon mal jemand dariber
nachgedacht, dass der Larm durch die Berge
unertraglich sein wird fur die Anwohner?

a. Was ist der Mindestabstand eines Hubschrau-
berlandeplatzes zu privaten Wohngebéau-
den?

b. Wenn der Landeplatz auf dem Dach des Klini-
kums nicht genehmigt wird, wo soll er dann
hin oder entféllt er dann komplett?

7. Alternativstandorte: in allen Auflistungen war das
Gewann Firstacker nie an Platz 1, selbst in ei-
nem Zeitungsartikel aus dem Jahr 2019 ist zu le-
sen, dass die Oberblrgermeister von Balingen
und Albstadt-Ebingen sich auf den Standort ge-
einigt haben und dann war es plétzlich gesetzt.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Der Grunderwerb durch den Landkreis ist abge-
schlossen und die Flachenverfiigbarkeit gewahrleis-
tet. Vorliegend werden die sich im éffentlichen Eigen-
tum befindlichen Flachen tberplant.

Die Genehmigung fir den Betrieb des Hubschrauber-
landeplatzes ist nicht Sache des Bebauungsplanver-
fahrens. Hierflr hat der Landkreis einen entsprechen-
den Antrag gestellt, der weitere Untersuchungen bein-
haltet. Der Hubschrauberlandeplattform ist als Dach-
landeplatz auf dem Dach geplant, abgeriickt von der
Wohn-/Mischbebauung an der Ebinger Stral3e. Er soll
eine hochwertige Notfallversorgung erméglichen. In
diesem Zusammenhang werden weitergehende Un-
tersuchungen und eine Fluglarmprognose erfolgen.
Der Belang des Schallschutzes ist bei der Abwagung
als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen
Belangen zu verstehen. Aufgrund der sozialen Ad&-
guanz ist davon auszugehen, dass mdgliche Uber-
schreitungen der zuldssigen Immissionsrichtwerte zu
tolerieren sind, sofern diese beispielsweise im Fall der
Rettungsfahrzeuge fir das Funktionieren der Notfal-
laufnahme des Klinikums unvermeidbar sind. Sollte
der Hubschrauberlandeplatz nicht genehmigungsfahig
sein, wird der Landkreis Alternativen untersuchen. Zu-
nachst ist das aber nicht Sache des Bebauungsplan-
verfahrens.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen. Eine Al-
ternativenprifung hat stattgefunden. Der Kreistag hat
sich im Jahr 2017 zwischen noch 3 verbleibenden po-
tentiellen Standorten (2 Balingen, 1 Bisingen) ent-
schieden. Alle drei Standorte waren grundséatzlich ge-
eignet, wobei eine Vielzahl von Belangen und kreis-
weiten Interessen in eine Auswahl und Entscheidung

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.
Auf die Homepage des Landkreises https://www.zent-
ralklinikum-zollernalb.de/ wird verwiesen.

Der geplante Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach
des Klinikums wird in einem separaten Genehmigungs-
verfahren durch das Referat 46.2 Luftverkehr und Luft-
sicherheit des Regierungsprasidiums Stuttgart beur-
teilt.

Im Rahmen der Abwagung der privaten und offentli-
chen Belange und Interessen durch den Gemeinsamen
Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Balingen-
Geislingen erfolgt eine Gewichtung und Entscheidung
zugunsten des Standorts Firstacker. Auf die vorlie-
gende Alternativenprifung und auf die Bebauungs-
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So wurden Entscheidungen gebilligt unter vor-
satzlicher Tauschung des Kreistags

8. Verkehr: es herrscht bereits heute ein komplettes

Chaos in Dirrwangen und Frommern sobald nur
der kleinste Unfall auf der B463 passiert. Selbst
mit dem Ausbau durch Kreisverkehre wird es
das Problem nicht I6sen, es wird kein Durch-
kommen zum Krankenhaus geben. Das Problem
hétte es beim Standort Kelleregert nicht, da dort
aus unterschiedlichen Richtungen und Stral3en
eine Zufahrt méglich ist.

9. Landkreisgrenzen: wurden Landkreisgrenzen

verschoben, sodass das Klinikum néher bzw.
auch im Landkreis Albstadt steht?

Warum wird das Klinikum DIREKT an Dirrwan-
gen gebaut und Anwohner damit direkt be-
schrankt? Anstatt direkt an die Ebinger Stral3e
zu bauen kénnen die geplanten Wohnungen fir
Krankenhausmitarbeiter auf die andere Seite
des Klinikums Richtung Laufen gebaut werden.
So besteht ein gréRerer Abstand zu den Anwoh-
nern wie auch die Baumschule |l ware
nicht komplett umzingelt.

einflieRen kdnnen. Am 21.03.2022 und am
19.02.2024 hat der Kreistag weitere Beschllisse zum
Klinikneubau am Standort Firstacker gefasst.

Die Verkehrsanbindung wurde untersucht. Auch die
bestehende Anbindung an die B 463 ist grundsatzlich
geeignet fur den Krankenhausbetrieb.

Das Plangebiet liegt auf Gemarkung Balingen, so
dass die Planungshoheit bei der Stadt Balingen liegt.
Im Rahmen der Bauleitplanung kénnen keine Gemar-
kungsgrenzen verschoben werden. Der Standort in
zentraler Lage im Kreisgebiet, am Ortsrand von Balin-
gen-Dirrwagen gelegen, wird unter Abwagung aller
Belange als geeignet bewertet. Unter stadtebaulichen
und planungsrechtlichen, eigentumsrechtlichen, ver-
kehrlichen und 6kologischen Griinden ist die Anbin-
dung an die bestehende Ortslage vorteilhaft. Die Be-
lange der Baumschule sind in die vorliegende Pla-
nung und Abwagung eingeflossen. Das Gelande
selbst wird nicht tberplant und ist weiterhin dem Au-
Renbereich zuzuordnen. Die Flache zwischen dem
Ortsrand und der Baumschule wird als Sonderge-
bietsflache mit der Zweckbestimmung ,dem Klinikum
oder gesundheitlichen Zwecken dienende Nutzungen’
ausgewiesen. Die Baumschule dient als griine Zasur
zwischen den Nutzungen. Aus der vorliegenden Pla-
nung kdnnen sich Vorteile, aber auch Nachteile, ins-
besondere im Sinne einer Riicksichtnahme und Ver-
schattung ergeben, wobei die Verschattung unter-
sucht wurde. Bereits der besehende Pflanzenbestand
auf dem Baumschulareal fihrt zu Verschattungen in-
nerhalb des Grundstiicks. Im Rahmen der Abwéagung
wird festgestellt, dass ggf. entstehende Nachteile zu-
gunsten des 6ffentlichen Interesses am Klinikstandort

1

planverfahren (Parallelverfahren) ,Zentralklinikum Zol-
lernalb/Firstacker® und ,Kreisverkehr Ebinger Stralde
Sud/Heckéacker” wird verwiesen.

Die Verkehrsanbindung wurde untersucht und ein ent-
sprechendes Gutachten liegt vor. Die Anbindung des
Klinikums ist auch Uber den bestehenden Knoten
B463/L446 mdoglich.

Im Flachennutzungsplan werden zwei Sondergebiets-
flachen ausgewiesen. Der slidlich der Baumschule ge-
legene Bereich soll die Zweckbestimmung ,Klinikum*
erhalten. Der nérdliche Teilbereich soll dem Klinikum
oder gesundheitlichen Zwecken dienenden Nutzungen
vorbehalten bleiben. Sowohl durch die detaillierten Nut-
zungen als auch die mdglichen Baumassen, bzw. Ho-
hen soll ein Ubergang zur bestehenden Bebauung an
der Ebinger Stral3e entstehen.
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und zugunsten einer zukunftssicheren, finanziell

stabilen und medizinisch hochwertigen medizinischen

Versorgung im Zollernalbkreis hinzunehmen sind.

2712

Als direkt betroffene Anwohnerin wirde ich gerne
wissen was genau geplant ist auf den Flurstiicken
3853; 3851; 3850/1; 3849?

Wie grof? wird der Abstand der Einrichtungen zu
meinem Grundstiick (3855) sein?

Wie grof3 und hoch werden die Geb&ude sein? Es
sollte sichergestellt sein, dass es keine Auswirkun-
gen auf unsere PV Anlage haben wird und wir einer
Beschattung ausgesetzt sind.

Wird ein direkter Einblick in meinen Garten mdéglich
sein? Ist Larm- und Sichtschutz geplant?

Was fiir Einrichtungen sind geplant? Schwestern-
wohnheime, Kindergarten, etc.?

Die Planungen nordlich der Baumschule werden zu-

nachst zurtickgestellt. Auf dem Areal sollen dem Klini-
kum dienende Einrichtungen entstehen. Diese Bebau-

ung soll den Ubergang zur Ortslage von Dirrwangen
und zur Bebauung an der Ebinger Straf3e bilden und
in der Kérnung und in der zulassigen Gebaudehodhe

entsprechend abgestuft werden. Das Bebauungsplan-

verfahren wird fir diesen Teilbereich fortgefuhrt, so-
bald auf konkrete Bedarfe zurtickgegriffen werden
kann.

In der geplanten Anderung des Flachennutzungsplans
sollen zwei Teilflachen als Sonderbauflachen ausge-
wiesen werden, wobei die stdliche Flache das eigent-
liche Klinikum beinhaltet. Die nordliche Teilflache soll
hingegen Nutzungen aufnehmen kénnen, welche dem
Klinikum selbst oder gesundheitlichen Zwecken die-
nen. Festsetzungen zur Art und zum Mal3 der baulichen
Nutzungen werden im Bebauungsplanverfahren fest-
gelegt.

28

Offentlichkeit / Stellungnahme 4
Schreiben vom 20.06.2024

Neben der gemeinschaftlichen Stellungnahme
samtlicher Anwohner des hinteren Bereichs der
Heinzengasse mdchte ich noch einige weitere As-
pekte zu den obigen Verfahren einbringen:

A: Zur Abwasserplanung fir das Klinikum:

Da das RUB Heinzengasse fiir eine Doppelnutzung
(furs Klinikum und im fiir die bestehende Wohnbe-
bauung Bereich der SchalksburgstraRe, Ebinger
StralRe und Heinzengasse) vorgesehen ist, ergeht
mit diesem Schreiben ein umfassender Wider-
spruch gegen die gesamten Planungen fir beide
Zuleitungs-Trassen wegen konkreter Hochwas-
serzunahme, sowohl aus Richtung Firstécker als
auch aus Richtung Schalksburgstral’e/Heinzen-
gasse.

Kenntnisnahme.

Zu A.

Das geplante Regeniiberlaufbecken wird durch den
Bebauungsplan ,Heinzengasse“ planungsrechtlich
gesichert.

Auf das Bebauungsplanverfahren ,Heinzengasse — 2.

Anderung’, Vorlage Nr. 2025/119/1 mit Abwégungs-

vorschlag/-protokoll, Bebauungsplanentwurf, Begrin-

dung, Umweltbericht und Anlagen wird verwiesen.

Kenntnisnahme.

Wird im Bebauungsplanverfahren ,Heinzengasse* be-
handelt.
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1. Die Mischwasser-Leitung in der Ebinger Stra3e
hat mit der Mischwasser-Leitung, die von der
Schalksburgstrale in die Heinzengasse fiihrt nichts
zu tun, da keine Verbindung zwischen den beiden
Leitungen besteht. Nachdem schon im Verlauf der
vorangegangenen 5 Jahre immer wieder darauf
hingewiesen wurde, erfolgte schlieflich im Dezem-
ber 2019 - nachdem der Leiter des Buros

, den Sehachtdeckel 6ffnete und
Einsicht genommen hatte - die Verifizierung des
Sachverhalts seitens des Landratsamtes.

Ein versierter Tiefbauingenieur kann diese Tatsa-
che aus dem Kanalplan erschlieRen, anhand der
dort gemachten Héhenangaben.

Der RU Heinzengasse hat mit den Mischwasser-
Leitungen der Heinzengasse ebenfalls nichts zu
tun. Es handelt sich um ein Uberlauf in den Hein-
zenbach - wahrscheinlich dafur geschaffen, den
Riickstau im Leitungssystem der Ebinger Stralle zu
entlasten, der im Zuge der Einmiindung gréRervolu-
miger Leitungen aus der Franziskanerstralle ent-
steht.

Es ist geplant, 2 Rohre mit mindestens 80 cm
Durchmesser parallel nebeneinander im sogenann-
ten ,Steilloch" (einem steilen Abfall des Gelandes
von der Ebinger Stral3e zur Heinzengasse hin) zu
verlegen; eine der Leitungen fir den Heinzenbach,
die andere als Mischwasserleitung.

Nach kurzer Strecke trifft die geballte Wucht des im
Steilabfall gefihrten Wassers beider Rohre auf eine
Ebenheit - und die Auswirkungen auf unseren Hof
(Flurstiick 3106) lassen sich schon anhand der An-
lage zum Aufstellungsbeschluss betreffs der
Starkregenrisikoanalyse in intensivem blau able-
sen.

Der vorliegende Bebauungsplanentwurf setzt eine
Einleitungsbeschrankung fest. Die Starkregenkarte ist
in die Planung eingeflossen. Festsetzungen zu Dach-
begriinungen sowie Retentionsmulden und —flachen
auf dem Areal des Zentralklinikums gewahrleisten die
Regenwasserriickhaltung auf dem Gelénde. Die Pla-
nung nach dem ,Schwammstadtprinzip‘ erfolgt durch
das Buro Senner. Der Nachweis der Entwésserung ist
im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu er-
bringen.

Die ErschlieBung des Klinikareals — Strom, Wasser,
Abwasser usw. — ist nicht Inhalt des Bebauungsplan-
verfahrens. Hierzu erfolgen umfassende, koordinierte
Planungen und Abstimmungen zwischen Kreis, Stadt-
werke sowie den verschiedenen Leitungstragern. Un-
abhéngig davon wird auf das Bebauungsplanverfah-
ren Kreisverkehr Ebinger Strale Sud (ErschlieBung
Zentralklinikum/Heckacker)' Vorlage Nr. 2024/086 mit
Anlagen wird verwiesen.

Wird im Bebauungsplanverfahren ,Heinzengasse* be-
handelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren ,Heinzengasse® be-
handelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren ,Heinzengasse* be-
handelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren ,Heinzengasse* be-
handelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren ,Heinzengasse* be-
handelt.
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Im Aufstellungsbeschluss ist vermerkt: ,die Vermei-
dung ... von Schaden aus Starkregen-ereignissen
ist ... Aufgabe ... auch jedes Bauherrn/ Eigentiimers
im Rahmen der Eigen- und Risikovorsorge".

Aber die Leitungen der oben beschriebenen Form,
wo von vornherein absehbar ist, dass sich das
Wasser an der Abwinkelung vom steilen in den
ebenen Heinzengassen-Verlauf entleert, werden ei-
nem dann doch von der Stadt gelegt, geplant von
Ingenieuren, die nicht mal beféahigt sind, einen Ka-
nalplan richtig zu lesen?

Oder aber gemaf der Auffassung von Herrn Wag-
ner, der einem betreffs des Standortes des RUB's
Heinzengasse sagt: ,da muss es sein".

Eine Ortsbesichtigung hingegen gab es wohl von
keiner Seite, sonst héatte der gesunde Menschen-
verstand erkennen missen, dass so etwas nicht
geht. Wenn man aber von vornherein an der Mei-
nung festhalt, ,dass es da sein muss" lasst man
sich wohl von rationalen Argumenten nicht mehr
beeindrucken - schlief3lich betreffen einen ja per-
sonlich die Auswirkungen auch nicht.

Das RUB kann an der seitens der Stadt vorgesehe-
nen Stelle nur relativ klein dimensioniert werden,
was auch aufgrund seiner ungiinstigen Positionie-
rung nicht anders sein kann. Bei einer VergroR3e-
rung des RUB miisste das Mischwasser innerhalb
desselben in den Verbandssammler hochgepumpt
werden.

Zur VergréRerung des RUB ist ein Stauraumkanal
geplant im lang gezogenen ebenen Heinzengas-
sen-Verlauf. Dort wird sich immer Wasser befinden,
was bei Niedrigstand zu unangenehmer Geruchs-
bildung fiihrt und bei kompletter Fullung dann zu ei-
nem Austritt des Wassers aus den Schéchten - dies
lasst sich hydrologisch nachrechnen und belegen.

Wird im Bebauungsplanverfahren
handelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren
handelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren
handelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren
handelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren
handelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren
handelt.

,Heinzengasse"“ be-

,Heinzengasse* be-

.Heinzengasse® be-

,Heinzengasse* be-

.Heinzengasse® be-

.Heinzengasse® be-
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Beim Wasser, das dann aus den Schachten quillt,
handelt es sich um Abwasser und kontaminiertes
Abwasser vom Klinikum. Ist so etwas Utberhaupt er-
laubt? Die bisherige Planung sieht namlich keine
separate Schmutzwasserleitung von Klinikumsab-
wassern vor, sondern deren Einleitung in das RUB
bzw. den Stauraumkanal.

In der heutigen Zeit sollte eine entsprechende
Schmutzwasserbehandlung selbstverstandlich zum
Klinikstandort gehéren und das Schmutzwasser
dann auch direkt der Klaranlage -ohne Umwege
liber ein RUB - zugefiihrt werden.

B: zu den Planungen fir eine Firstacker-Bebau-
ung:

Mit dem Projekt ,Bebauung Firstacker" ist Herr
Wagner nun schon mindestens seit 25 Jahren be-
fasst: damals, 1999, hat ein verniinftiger Kenner
der Szenerie, , mit dem Ortschaftsrat
eine unvoreingenommene Ortsbesichtigung ge-
macht und kam zu dem Ergebnis: ,man misse zu
viel abgraben”, mit anderen Worten, die Hanglage
erfordere einen zu grof3en ErschlieBungsaufwand.
Notar il gab damals zu Protokoll, ,,der Ethik
wegen sind wir verpflichtet, dieses Stlick der Natur
zu lassen".

Anderswo ware dieses Areal als kleines Naturerbe
geschatzt mit Ackern, Streuobstwiesen und - pas-
send dazu - einem europaischen Vogelschutzge-
biet.

Der Nam_c_e Firstacker stammt von den friheren
Fursten-Ackern, wegen der hohen Qualitéat des Bo-
dens.

Aufgrund seiner exponierten landschaftlichen Lage
wird das Gebiet als kleine Atempause fiir die Seele,

Zu B:

Die Meinungen und Ausfiihrungen werden zur Kennt-
nis genommen.

Verweis auf die Stellungnahme des Regierungspréasi-
diums Tubingen (Ifd. Nr. 01/3), des Landwirtschafts-
amts (Ifd. Nrn. 06/8) und des Regionalverbands
Neckar-Alb (Ifd. Nr. 05/2).

Auf die vorstehenden Ausfuhrungen zur Alternativen-
prufung zu den Belangen des Natur- und Artenschut-
zes, des Vogelschutzes und der Landwirtschaft im
Abwagungsvorschlag/-protokoll und in der Begriin-
dung wird verwiesen.

Im Rahmen der Abwéagung der unterschiedlichen pri-
vaten und 6ffentlichen Belange sowie unter Wrdi-
gung von Vor- und Nachteilen entscheidet der Ge-
meinderat der Stadt Balingen zugunsten des Stand-
orts Firstacker und der vorliegenden Planung.

Wird im Bebauungsplanverfahren ,Heinzengasse* be-
handelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren ,Heinzengasse* be-
handelt.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Kenntnisnahme.

Verweis auf die Stellungnahme des Regierungsprasidi-
ums Tubingen (Ifd. Nr. 01/3), des Landwirtschaftsamts
(Ifd. Nrn. 06/8) und des Regionalverbands Neckar-Alb
(Ifd. Nr. 05/2).

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.
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bevor die Eyach in das enge Tal eintritt, bzw. - von
der anderen Seite aus betrachtet - beim Austritt aus
der Enge in die Weite.

2014 machte Herr Wagner einen erneuten Anlauf,
aus Firstacker ein Gewerbegebiet zu machen. Der
Grund der Ablehnung war - neben dem schon von

erkannten hohen ErschlieSungsauf-
wand - das européische Vogelschutzgebiet.

Damit aber nicht genug; es scheint Herr Wagners
gréRter Wunsch zu sein, Firstacker zu bebauen. Ja,
groR3 waren die Anstrengungen, um ein ,Sonderge-
biet" daraus zu machen, um sich von allen Aufla-
gen (UVP etc.) zu befreien, wie es der Regionalver-
band in rechtlich unkorrekter Weise tat.

Die Begierde auf Firstacker scheint so ausgepragt
zu sein, dass auf Alternativenpriifung (Kelleregert
und Bisingen-Nord) einfach verzichtet wurde; es
gibt neben den Erhebungen aus dem Jahr 2017
keinerlei aktuelle - und der Offentlichkeit zur Kom-
mentierung zuganglichen - Vergleiche von den 3
Standorten.

Jeder weitere Verfahrensschritt, jede weitere Ab-
stimmung wird beherrscht vom Gedanken wie man
das Ziel erreichen kdnnte -Soliditat, Transparenz
und Aufrichtigkeit spielen dabei keine Rolle mehr.
Angefangen schon bei der Sitzung des Kreistages
im Dezember 2017, wo meines Wissens der
Albstadter Baublrgermeister aus heiterem Himmel
die Vorgabe machte: ,Jetzt stimmen wir Uber Fir-
stacker ab".

Wenn 3 verschiedene Destinationen zur Wahl ste-
hen, ware es wohl selbstverstandlich, dass jeder
Kreisrat fur den Ort seiner Uberzeugung stimmt.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Im Rahmen der Abwagung der privaten und o6ffentli-
chen Belange und Interessen durch den Gemeinsamen
Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Balingen-
Geislingen erfolgt eine Gewichtung und Entscheidung
zugunsten des Standorts Firstacker. Auf die vorlie-
gende Alternativenpriifung und auf die Bebauungs-
planverfahren (Parallelverfahren) ,Zentralklinikum Zol-
lernalb/Firstacker* und ,Kreisverkehr Ebinger Stralle
Siid/Heckacker” wird verwiesen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Im Rahmen der Abwagung der privaten und offentli-
chen Belange und Interessen durch den Gemeinsamen
Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Balingen-
Geislingen erfolgt eine Gewichtung und Entscheidung
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Wie viele Tricks und Aufgleisungen seitens des
Landrats waren notwendig, um uber Jahre hinweg
zum jetzt im Gemeinderat einstimmig gefassten
Aufstellungsbeschluss zu gelangen.

Das ist kein gutes Fundament fiir ein GroRprojekt:
das Gebéaude ist nicht nur auf Sand gesetzt, son-
dern ins Wasser gebaut; denn die Wasserfluten ka-
men am 7.5.2023 von den Hangen der Schalksburg
und Uberfluteten Firstéacker. Das war moglicher-
weise erstmalig in diesem Ausmalie so, aber sicher
nicht letztmalig!

All dieses Wasser soll der Eyach zugefiihrt werden,
kurz vor einer - aus den Erfahrungen der letzten
Jahre bekanntermafen -hochwasseranfalligen
Stellfalle (die bisweilen zu spét getffnet wird und in
der sich Aste und Stamme verfangen konnen, so-
dass sie gar nicht mehr 6ffnungsfahig ist) - aber,
wie uns der Aufstellungsbeschluss wissen lasst,
missen ja wir Hausbesitzer selbst Vorsorge treffen

Da die Stadt bisher keine Einsicht zeigt, muss wohl
letztendlich das Gericht entscheiden, ob so etwas
gebaut werden darf - nicht vorstellbar -; dazu die
monstrésen Stralenbauten, der wohl nicht geneh-
migungsféhige Hubschrauberlandeplatz, die Igno-
ranz bezuglich der FFH-Gebiete und des Vogel-
schutzgebiets ...

Nein, Herr Wagner, dieser ,Milliarden-Wunsch"
moge Ihnen nicht in Erfullung gehen, denn auf die-
sem Projekt liegt kein Segen.

zugunsten des Standorts Firstacker. Auf die vorlie-
gende Alternativenprifung und auf die Bebauungs-
planverfahren (Parallelverfahren) ,Zentralklinikum Zol-
lernalb/Firstacker® und ,Kreisverkehr Ebinger Stralde
Siud/Heckéacker” wird verwiesen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.
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Bauen wir das Klinikum auf Kelleregert oder Bisin-
gen-Nord, damit Klinik Personal und Patienten auf-
atmen kdénnen!

Zum Schluss eine Meinung, die nicht von mir ist:
Ein Parzellenbesitzer verkaufte natirlich gerne sein
Stick auf Firstacker, erzéhlte uns aber, seine Ka-
meraden und er seien selbstverstandlich der Mei-
nung, dass Kelleregert der beste Platz ist!

29

Offentlichkeit / Stellungnahme 5
Schreiben vom 20.06.2024

Ergénzende Stellungnahme zum Aufstellungsbe-
schluss: Bebauungsplan und Ortliche Bauvorschrif-
ten ,Zentralklinikum Zollernalb/Firstacker®, Balin-
gen-Dirrwangen und zum Aufstellungsbeschluss
~Kreisverkehr Ebinger Stral3e Stid (ErschlieBung
Zentralklinikum/Hecker)“, Balingen-Diirrwangen im
Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung — zusétzlich
zur Einwendung der Heinzengassen-Anwohner:

Der Bau eines Krankenhauses auf dem Gewann
Firstacker wirde eine auf Jahrzehnte hinaus wirk-
same Fehlinvestition bedeuten.

Es gibt keinen einzigen Aspekt, der diesen Standort
gegenuber den Alternativstandorten Kelleregert und
Bisingen-Nord qualifiziert.

Kenntnisnahme.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Im Rahmen der Abwagung der unterschiedlichen pri-
vaten und o6ffentlichen Belange, entscheidet auch der
Gemeinderat der Stadt Balingen zugunsten des
Standorts Firstécker. Auf die Ausfuhrungen zu Alter-
nativstandorten im Abwagungsvorschlag/-protokoll
wird verwiesen.

Kenntnisnahme.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Im Rahmen der Abwéagung der privaten und 6ffentli-
chen Belange und Interessen durch den Gemeinsa-
men Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Balin-
gen-Geislingen erfolgt eine Gewichtung und Entschei-
dung zugunsten des Standorts Firstacker. Auf die vor-
liegende Alternativenprifung und auf die Bebauungs-
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Die Realisierung der im Aufstellungsbeschluss fiir
das Klinikum genannten Vorhaben ginge einher mit
einer Steuergelderverschwendung eklatanten Aus-
males, da es schlicht nicht lohnend ist, fur einen
drittklassigen Standort eine halbe Milliarde Euro
einzusetzen.

Daher ergeht die Forderung, die beiden Aufstel-
lungsbeschliisse ruhen zu lassen, bis eine fachlich
und juristisch korrekte Alternativen-Priifung stattge-
funden hat - was bisher nicht geschehen ist.

Die beabsichtigte Vorwegnahme der Schaffung des
Kreisverkehrs ,Ebinger Strale Siid" ist unbedingt
abzulehnen, da davon auszugehen ist, dass die Kli-
nikumsplanungen spatestens vor dem Européi-
schen Gerichtshof scheitern werden, was bedeuten
wirde, dass der Kreisverkehr und die damit ent-
standenen Kosten umsonst gewesen waren.

Griuinde, die gegen einen Klinikumsbau auf Fir-
stacker sprechen:

I: geographische Standort-Nachteile bezuglich der
4 Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft

II: Verfahrensversaumnisse und Verfahrensfehler
I1I: politische Glaubwurdigkeit

I.1. geringere Sonnenscheindauer gegeniiber den
beiden Alternativstandorten

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Im Rahmen der Abwagung der unterschiedlichen pri-
vaten und 6ffentlichen Belange, entscheidet auch der
Gemeinderat der Stadt Balingen zugunsten des
Standorts Firstacker.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Kenntnisnahme.

planverfahren (Parallelverfahren) ,Zentralklinikum Zol-
lernalb/Firstacker” und ,Kreisverkehr Ebinger Strale
Sud/Heckéacker” wird verwiesen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Im Rahmen der Abwagung der unterschiedlichen pri-
vaten und 6ffentlichen Belange, entscheidet auch der
Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemein-
schaft Balingen-Geislingen zugunsten des Standorts
Firstacker. Auf die vorliegende Alternativenprifung
und auf die Bebauungsplanverfahren (Parallelverfah-
ren) ,Zentralklinikum Zollernalb/Firstacker® und ,Kreis-
verkehr Ebinger Stra’e Std/Heckacker” wird verwie-
sen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Kenntnisnahme.
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GroBe Kreisstadt

I.2. Uberschwemmungsgefahren fiir das Areal
selbst und die Umgebung durch Oberflachen- und
Quellwasser

1.3. Starkes Gefélle durch Hangneigung; mdgliche
Belastung des Bodens durch ehemaliges Muniti-
onslager

1.4. sich durch die Lage zwischen steil aufragenden
Berghangen verstarkende Schallwellenamplituden
mit - gegentiber den Alternativstandorten - deutlich
erhdhter Larmbelastung durch Hubschrauber und
Verkehr (B463-Eyach Viadukt)

11.1. Verfahrensfehler seitens der Regionalplanung,
welche durch das Ergehen einer Riige juristisch an-
greifbar bleiben

11.2. Verfahrensfehler seitens des Landratsamtes
(nachtragliche Verfalschung der Empfehlung des
Verwaltungs- und Finanzausschusses von 2017)

11.3. Verfahrensfehler seitens der Stadt Balingen
durch Falschaussagen im Aufstellungsbeschluss
zum Klinikum

11.4. Verfahrensversdumnis seitens des Landrats-
amtes und der Stadt Balingen bezuiglich des ge-
planten Hubschrauberlandeplatzes

IIl.1. bestehen geheim gehaltene Planungen fur
eine anderweitige Bebauung des Gebietes Kellere-
gert?

111.2. was wurde aus dem Vorhaben zum Gebiets-
tausch zwischen Albstadt und Balingen?

111.3. bedeutet politische Glaubwiirdigkeit: ,es soll
euch nicht gelingen, vom falschen Weg uns abzu-
bringen*?
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111.4. warum mdchte der Zollernalbkreis auf ein -
okologisch neutrales - attraktives Klinikum am
Ideal-Standort verzichten?

Darlegung der oben genannten Gesichtspunkte:

1.1. Besonders im Winterhalbjahr wirkt sich der spé-
tere Sonnenaufgang (hinter den sich von der
Schalksburg bis nérdlich des Gewanns Firstacker
hinabziehenden Bergen und Hiigeln) und der
frlhere Sonnenuntergang (hinter dem Hornle) ne-
gativ auf die Lichtverhéltnisse von Firstacker aus.

Dabei ist es sehr aufschlussreich, an einem Winter-
morgen von Balingen in Richtung Albstadt zu fah-
ren, zunachst am lichtdurchfluteten Gewann Kel-
leregert vorbei und dann - das Eyach-Viadukt tiber-
querend - auf das distere Firstacker zu.

Die maximal mégliche Sonnenscheindauer fur Fir-
stacker lasst sich - im Vergleich zu den beiden an-
deren Alternativstandorten Kelleregert und Bisingen
Nord - prinzipiell rechnerisch quantifizieren. Eine
solche Erhebung wére allerdings Aufgabe der Be-
hérden und nicht die Aufgabe von Privatpersonen,
weshalb sie an dieser Stelle unterbleibt.

Obwohl der Aspekt bisher schon mehrmals vorge-
tragen wurde, scheint sich dafur niemand interes-
siert zu haben.

1.2. Betrachtet man die dem Aufstellungsbeschluss
beigelegte Analyse zum Starkregenrisiko (Anlage
6), fallen auf den ersten Blick die sich von den Han-
gen herabziehenden Wasserschneisen auf, die sich
dann im unteren Bereich von Firstacker aufstauen.

Im Rahmen der Abwagung der unterschiedlichen pri-
vaten und 6ffentlichen Belange, entscheidet auch der
Gemeinderat der Stadt Balingen zugunsten des
Standorts Firstécker.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Im Rahmen der Abwéagung der unterschiedlichen pri-
vaten und 6ffentlichen Belange, entscheidet auch der
Gemeinderat der Stadt Balingen zugunsten des
Standorts Firstacker.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Verweis auf Erlauterungsbericht zum tbergeordneten
Regenwasser (Planstatt Senner v. 23.07.2024).

Im Rahmen der Abwagung der unterschiedlichen pri-
vaten und o6ffentlichen Belange, entscheidet auch der
Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemein-
schaft Balingen-Geislingen zugunsten des Standorts
Firstacker. Auf die vorliegende Alternativenpriifung
und auf die Bebauungsplanverfahren (Parallelverfah-
ren) ,Zentralklinikum Zollernalb/Firstacker und ,Kreis-
verkehr Ebinger Stralle Std/Heckacker® wird verwie-
sen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Auf die vorliegende Alternativenprifung und auf die
Bebauungsplanverfahren (Parallelverfahren) ,Zentral-
klinikum Zollernalb/Firstacker” und ,Kreisverkehr Ebin-
ger StralRe Sud/Heckacker” wird verwiesen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Ein detailliertes Entwasserungskonzept wird im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens erstellt.
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Passend erscheint insofern die Anlage zweier klei-
ner Teiche auf den architektonischen Plénen. Die
im Textteil ausgefiihrten Uberlegungen einer
~Schwammstadtf/ scheinen hingegen utopisch, da
sich eine solche bestenfalls auf ebenem Grund,
ohne zusétzlichen Wassereintrag realisieren liel3e;
doch genau Letzteres ist das Problem bei Fir-
stécker: es dreht sich eben nicht nur um das Was-
ser, das bei einem Starkregenereignis direkt auf
das Gebiet niederschlagt, sondern um einen deut-
lich gréReren Einzugsbereich von den Berghéngen,
die - der Topographie entsprechend - Gber die Fir-
stacker-Wiesen talwarts flieRen.

Auch hier ware wiinschenswert gewesen, wenn Verweis auf Erlauterungsbericht zum ubergeordneten  Ein detallliertes Entwasserungskonzept wird im Rah-
sich die Planer nach der kraftigen Uberschwem- Regenwasser (Planstatt Senner v. 23.07.2024). men des Bebauungsplanverfahrens erstellt.

mung vom 7.5.2023 beispielsweise eine Woche
spéater vom Schreibtisch nach Firstacker aufge-
macht hatten und dort die immer noch (!) vorhan-
dene Seenplatte in Augenschein genommen hét-
ten.

Die im Aufstellungsbeschluss angedachte Was- Die Meinung wird zur Kenntnis genommen. Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.
serableitung direkt in die Eyach fuhrt zu nichts an-
derem als zu deren weiterem Pegelanstieg bei
Hochwasserereignissen und damit zu einer Geféahr-
dung der an der Eyach liegenden Grundstucke und

Hauser.
Neben dem Oberflachenwasser bestehen auf Fir- Verweis auf Erlauterungsbericht zum tUbergeordneten  Ein detailliertes Entwasserungskonzept wird im Rah-
stacker auch verschiedene Quellen, deren Zerstd- = Regenwasser (Planstatt Senner v. 23.07.2024). men des Bebauungsplanverfahrens erstellt.

rung im Zuge einer Bebauung - neben dem 6kologi-
schen Verlust - auch eine Veranderung der unterir-
dischen Wasserstrome mit unabwagbaren Konse-
guenzen mit sich bringt.

Ebenso wenig hinnehmbar, die Planung betreffs Die Einwendung ist dahingehend korrekt, dass Ein detailliertes Entwasserungskonzept wird im Rah-
des Oberflachenwassers, ist die bisherige Abwas- Regenuberlaufbecken nur bei vorhandenen Mischsys- | men des Bebauungsplanverfahrens erstellt.
serplanung, die ein obsoletes Mischsystem vor- temen (Schmutz- und Niederschlagswasser in einem

sieht, bei dem belastete Krankenhausabwasser Kanalrohr) erforderlich sind. Die durch die Genehmi-

letztendlich in die Eyach gelangen.
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Fir ein Krankenhaus muss abwassertechnisch kein
Mischsystem, sondern ein Trennsystem konzipiert
werden!

Daruber hinaus geht die bisherige Abwasserpla-
nung mit mehreren Bauwerken und Rohrleitungen
im Flora-Fauna-Habitat-Gebiet einher, obwohl -wirt-
schaftlicher, in punkto Hochwasser ungeféhrlicher
und 6kologisch neutral -bestehende Abwassertras-
sen der Ebinger StralRe ausgebaut werden kdnnten.

Dies alles hangt damit zusammen, dass sich das
Tiefbauamt der Stadt Balingen schon seit Jahren
auf einen absolut ungeeigneten - die Hochwasser-
gefahr fiir die Anwohner der Heinzengasse dras-
tisch erh6henden - Standort fuir ein Regeniberlauf-
becken (nicht einem Rickhaltebecken, wie die An-
lage 8 des Aufstellungsbeschlusses falschlicher-
weise behauptet) eingeschossen hat und diesen
Fehler auf Teufel komm raus realisieren méchte;
hier zeigt sich eine gewisse Tendenz der Stadt, un-
beirrbar an einer falschen Standortwahl festzuhal-
ten (gleiches gilt wohl insgesamt auch fur den Kili-
nikstandort ... ).

1.3. Die gemittelte Hangneigung liegt bekannterma-
Ben schon jetzt deutlich Giber den maximalen Nei-
gungswinkeln, welche die beiden Alternativstand-
orte Kelleregert und Bisingen-Nord aufweisen - letz-
tere kann man als nahezu eben bezeichnen.

Die Hangneigung von Firstacker hat sich durch die
neuere Planung jedoch noch weiter erhdht, da die

gungsbehérde auferlegte Beseitigung des RU (unge-
drosselter Regeniberlauf) ist schon heute aufgrund
der angeschlossenen Bestandsgebiete in Dirrwan-
gen erforderlich, welche im Mischsystem entwéssern.
Selbstversténdlich werden neue Gebiete nach heuti-
gem Stand der Technik und nach aktuellen gesetzli-
chen Vorgaben im Trennsystem entwassert. Dies ent-
bindet die Stadt jedoch nicht von der Beseitigung des
RU und zum Neubau eines RUB, um das nachfol-
gende stadtische Kanalnetz nicht zu Gberlasten.

Die Anschliisse und die ErschlieBungsplanung Kilini-
kum ist nicht Teil des vorliegenden Bebaungsplanver-
fahrens. Auf das Bebauungsplanverfahren Heinzen-
gasse sowie die in Zusammenhang mit der geplanten
Leitungsfuhrung notwendigen Genehmigungsverfah-
ren wird verwiesen.

siehe Begriindung zur Flachennutzungsplanande-
rung.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Entscheidung fur den Standort Firstacker wurde
zunachst im Kreistag gefasst. Planungsrechtlich ist
der Standort bereits im Regionalplan verortet. Durch
den vorliegenden Bebauungsplan werden die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen fir eine Bebau-
ung geschaffen. Der Flachennutzungsplan wird im
Parallelverfahren geéndert. Der Gemeinsame Aus-

Ein detailliertes Entwasserungskonzept wird im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens erstellt.

Ein detailliertes Entwasserungskonzept wird im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens erstellt.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Auf die vorliegende Alternativenprifung und auf die
Bebauungsplanverfahren (Parallelverfahren) ,Zentral-
klinikum Zollernalb/Firstacker” und ,Kreisverkehr Ebin-
ger StralRe Sid/Heckacker” wird verwiesen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.
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vergleichsweise ebenen Areale, welche direkt ne-
ben der bisherigen B 463 liegen, nicht etwa fur Kli-
nikumsbauten zur Verfiigung stehen, sondern fiir
die Verlegung der Bundesstral3e.

Zunachst musste die aktuelle gemittelte Hangnei-
gung angegeben werden (was zwar wiederum von
Privatpersonen zu bewerkstelligen wéare aber Auf-
gabe der Behdrden ist) und dann mit dieser neuen
Hangneigung nochmals der Vergleich mit den Alter-
nativstandorten angegangen werden.

Auch hierbei wéare das zu erwartende Resultat,
dass Firstacker - als nicht mehr konkurrenzféhig -
aus dem Rennen ausscheiden misste.

Kurios ist das Bekanntwerden, dass (wohl in den
dreiRiger und vierziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts) das Areal Firstacker teilweise milita-
risch genutzt wurde in Form eines Munitionsdepots.

Auch hierzu bedarf es der lickenlosen Aufklarung
seitens der Behorden unter besonderer Beachtung
der Frage, inwieweit Bodenkontaminationen und
Altlasten aus dieser Zeit negative Auswirkungen auf
die Erstellung von Grof3bauten haben kdnnen.

1.4. Wenn auch das Thema L&rm im allgemeinen
Bewusstsein eine zunehmende Bedeutung ein-
nimmt, scheint - betrachtet man die Evaluierungsta-
belle - der Larm fur kranke Menschen unerheblich
zu sein: es fand keinerlei Vergleich der 3 Alternativ-
Standorte im Hinblick auf die Larmemissionen sei-
tens der Stral3e und die Larmemissionen seitens
der Hubschrauber statt.

schuss Balingen-Geislingen hat der Ausweisung ei-
nes Sondergebietes im Rahmen der Billigung eben-
falls zugestimmt.

Bericksichtigung. Die orientierende Kampfmittelvorer-
kundung der Terrasond Kampfmittelrdumung GmbH
vom 14.02.2025 hat einen konkreten Kampfmittelver-
dacht nicht bestatigt.

Beriicksichtigung. GeméaR Stellungnahme des Land-
ratsamts Zollernalbkreis unter Ifd. Nr. 06/14 sind vom
Vorhaben keine im Bodenschutz- und Altlastenkatas-
ter gefuihrten Flachen betroffen.

Verweis auf Zwischenbericht zur schalltechnische Un-
tersuchung zum Bebauungsplan ,Zentralklinikum Zol-
lernalb / Firstacker” (Heine + Jud v. 13.06.2025). Ak-
tive und passive SchallschutzmaflRnahmen werden im
Bebauungsplan festgesetzt. Der Au3enbereich ist
durch die begriinte Wall-/Wandkombination ge-
schitzt. Am Gebéaude sind passive Larmschutzvorga-
ben zu beachten.

Die Konzeption, Planung, das Genehmigungsverfah-
ren und die Ausschreibung des Hubschrauberlande-
platzes erfolgt durch den Landkreis. Das Landratsamt
fuhrt hierzu aus, dass die Luftrettung eine entschei-

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Auf die vorliegende Alternativenprifung und auf die
Bebauungsplanverfahren (Parallelverfahren) ,Zentral-
klinikum Zollernalb/Firstacker” und ,Kreisverkehr Ebin-
ger StralRe Sud/Heckacker® wird verwiesen.

Eine orientierende Kampfmittelvorerkundung wird im
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erstellt.

Eine orientierende Kampfmittelvorerkundung wird im
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erstellt.

Wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
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Dabei sind gleich drei Nachteile bei einem Kli-
nikstandort auf Firstacker erheblich:

a) die Positionierung in einer sich verengenden
und gleichzeitig erh6henden Topographie mit bis zu
400 m aufragenden steilen Bergwanden, welche
die im Tal entstehenden Schallwellen reflektieren
und augmentieren;

b) zwar befindet sich der Standort Kelleregert
gleichermaRen an der B463, allerdings mit dem
entscheidenden Unterschied, dass die - wiin-
schenswerter Weise nach Siiden ausgerichteten
Krankenzimmer von der Straf3e und damit vom Ver-
kehrslarm weggerichtet sind, wohingegen sie auf
Firstacker dem Verkehrslarm zugewandt sind (als
optischen Nachteil muss der Patient zuséatzlich
noch eine Schallmauer in Kauf nehmen, was den
Eindruck der Enge noch weiter verstarkt);

c) die Larmemissionen einer im Gelande gefuhrten
StralRe sind niedriger als die LArmemissionen von
Briickenbauwerken - das in dieser Hinsicht sehr
laute Eyach Viadukt (dessen Schallwellen durch die
Topographie (siehe a) noch weiter verstarkt wer-
den) befindet sich direkt den Patientenzimmern ge-
gentber.

11.1.Aufgabe der Regionalplanung wére es im Zuge
der Anfrage nach einem Klinikstandort auf Fir-
stacker gewesen, die Alternativen Kelleregert und

dende Rolle fur die Notfallversorgung der Bevolke-
rung in unserer Region spielt. Der Dachlandeplatz
habe eine direkte Anbindung tber den Notfallaufzug
an die Zentrale Notaufnahme. Bei zeitkritischen Not-
fallen, z. B. Herzinfarkt oder schweren Verkehrsunfal-
len, zahlt jede Sekunde. Der Rettungshubschrauber-
Einsatz bedeutet einen erheblichen Zugewinn fir die
medizinische Versorgung der Bevdlkerung.

Kenntnisnahme und Abwagung zugunsten der vorlie-
genden Planung. Auf die Ausfiihrungen zur Alterna-
tivenprifung in der Vorlage, in der Abwagung und in
der Begriindung wird verwiesen.

Auf den Umweltbericht, die Natura 2000-Vorprufung
und die spezielle artenschutzrechtliche Prifung wir
verwiesen.

Auf die vorliegende Alternativenprifung und auf die
Bebauungsplanverfahren (Parallelverfahren) ,Zentral-
klinikum Zollernalb/Firstacker® und ,Kreisverkehr Ebin-
ger StralRe Std/Heckacker” wird verwiesen. Ein Larm-
gutachten wird im Zuge des Bebauungsplanverfah-
rens erstellt.

Die Alternativenpriifung erfolgt im Rahmen der Ande-
rung des Flachennutzungsplans. Auf die vorliegende
Alternativenprifung, die Voreinschétzung zur Natura-
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Bisingen-Nord zu prufen. Es fand jedoch keine Al-
ternativen Priifung statt, was umso schwerwiegen-
der ist, als auf Firstacker Natura 2000-Areale in An-
spruch genommen werden, woflir eine Alternativen-
prufung zwingend gesetzlich geboten ist.

Das Resultat der Alternativenpriifung wéare aber ab-
sehbar gewesen: Firstacker hétte bei korrektem
verfahrenstechnischem Vorgehen - allein aufgrund
der Natura 2000-Betroffenheit - als Klinikstandort
entfallen mussen.

Die einzige Mdglichkeit, die dem Regionalverband
blieb, war, auf die vorgeschriebenen Alternativen
Priifung zu verzichten, um dem - von politischer
Seite so unbedingt gewiinschten Standort Fir-
stacker - nicht sofort den Weg zu blockieren.

Man trostete sich beim Regionalverband (bzw.
beim Ministerium fir landlichen Raum und Woh-
nen) wohl damit, dass der Verfahrensfehler der un-
terschlagen Alternativenprifung (sollte nicht inner-
halb Jahresfrist eine Normenkontrollklage ange-
strengt werden) unbeachtlich werden wirde.

Dies ist jedoch nicht der Fall, da eine fristgemafie
Ruge ergangen ist, sodass dieser - die gesamte re-
gional planerische Genehmigung infrage stellende -
(vorsétzliche) Fehler bei einem spateren Gerichts-
verfahren noch der juristischen Betrachtung unter-
zogen werden kann.

Gemessen daran ist es unerheblich - wenn auch
bezeichnend - dass der Regionalverband in seiner
Synopse nur davon sprach, das Vogelschutzgebiet
sei ,nahe benachbart" und nicht eingestehen wollte,

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen. Auf die
Begriindung und den Umweltbericht wird verwiesen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Verweis auf die Stellungnahme des Regionalver-
bands Neckar-Alb (Ifd. Nr. 05/1).

Verweis auf die Stellungnahme des Regionalver-
bands Neckar-Alb (Ifd. Nr. 05/1).

Verweis auf die Stellungnahme des Regionalver-
bands Neckar-Alb (Ifd. Nr. 05/1).

2000-Vertraglichkeit und auf die Bebauungsplanver-
fahren (Parallelverfahren) ,Zentralklinikum Zoller-
nalb/Firstacker und ,Kreisverkehr Ebinger Stralle
Siud/Heckéacker” wird verwiesen. Verweis auch auf die
Stellungnahme des Regionalverbands Neckar-Alb (Ifd.
Nr. 05/2).

Eine Alternativenprifung und eine Voreinschatzung
zur Natura-2000-Vertraglichkeit sind Bestandteil der
Begrundung zur Flachennutzungsplananderung.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Alternativenpriifung erfolgt im Rahmen der Ande-
rung des Flachennutzungsplans. Auf die vorliegende
Alternativenprifung, die Voreinschétzung zur Natura-
2000-Vertraglichkeit und auf die Bebauungsplanver-
fahren (Parallelverfahren) ,Zentralklinikum Zoller-
nalb/Firstacker” und ,Kreisverkehr Ebinger Stralle
Siid/Heckacker” wird verwiesen. Verweis auch auf die
Stellungnahme des Regionalverbands Neckar-Alb (Ifd.
Nr. 05/2).

Die Alternativenpriifung erfolgt im Rahmen der Ande-
rung des Flachennutzungsplans. Auf die vorliegende
Alternativenprifung, die Voreinschétzung zur Natura-
2000-Vertraglichkeit und auf die Bebauungsplanver-
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das sich ungefahr die Halfte des gesamten Areals
direkt im Vogelschutzgebiet befindet.

Die - zumindest in Anbetracht der Strahlwirkung-
ebenfalls relevante FFH-Gebiets-Beeintréachtigung
und eine - sowohl diesbeztiglich wie auch im Hin-
blick auf das Vogelschutzgebiet - unabdingbar not-
wendige Umweltvertraglichkeitsprifung wurde
ebenfalls vom Regionalverband versaumt, was -
wie auch die versaumte Alternativenprifung - ge-
richtlich angreifbar bleibt.

Sollte die Regionalplanung seitens eines Gerichtes
(Verwaltungsgerichtshof oder Europdaischer Ge-
richtshof) verworfen werden, bedeutet dies, dass
dem Aufstellungsbeschlusses der Stadt Balingen
damit die Grundlage entzogen waére.

11.2. Im Vorfeld der entscheidenden Sitzung des
Kreistags zur Bestimmung des zukinftigen Kili-
nikstandorts (im Dezember 2017) wurde daflr von
Seiten des Verwaltungs- und Finanzausschusses
des Kreistags der Standort Kelleregert empfohlen.

In einer intransparenten Last Minute-Abstimmungs-
empfehlung seitens des Landrats konnte - entge-
gen der Empfehlung des Verwaltungs- und Finanz-
ausschusses - eine Mehrheit der Abgeordneten fir
den Standort Firstéacker rekrutiert werden.

Der Makel, dass gegen den empfohlenen Standort
votiert wurde, versuchte das Landratsamt im Nach-
hinein dadurch auszugleichen, dass kurzerhand
das die Standortempfehlung beinhaltende Doku-
ment des Verwaltungs- und Finanzausschusses
verféalscht wurde, indem Position 1 gegen Position 2

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen. Auf den
Umweltbericht wird verwiesen.

Im Rahmen der Abwéagung der unterschiedlichen pri-
vaten und 6ffentlichen Belange, entscheidet auch der
Gemeinderat der Stadt Balingen zugunsten des
Standorts Firstécker. Auf die Ausfuhrungen zur Be-
schlusslage des Kreistags (Drucksache KTNr.
07/2025) wird verwiesen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

fahren (Parallelverfahren) ,Zentralklinikum Zoller-
nalb/Firstacker” und ,Kreisverkehr Ebinger Stralle
Siud/Heckéacker” wird verwiesen. Verweis auch auf die
Stellungnahme des Regionalverbands Neckar-Alb (Ifd.
Nr. 05/2).

Die Alternativenpriifung erfolgt im Rahmen der Ande-
rung des Flachennutzungsplans. Auf die vorliegende
Alternativenprifung, die Voreinschatzung zur Natura-
2000-Vertraglichkeit und auf die Bebauungsplanver-
fahren (Parallelverfahren) ,Zentralklinikum Zoller-
nalb/Firstacker und ,Kreisverkehr Ebinger Stral’e
Sud/Heckéacker” wird verwiesen. Verweis auch auf die
Stellungnahme des Regionalverbands Neckar-Alb (Ifd.
Nr. 05/2).

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Im Rahmen der Abwagung der unterschiedlichen pri-
vaten und o6ffentlichen Belange, entscheidet auch der
Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemein-
schaft Balingen-Geislingen zugunsten des Standorts
Firstacker. Auf die vorliegende Alternativenprifung,
die Voreinschétzung zur Natura-2000-Vertraglichkeit
und auf die Bebauungsplanverfahren (Parallelverfah-
ren) ,Zentralklinikum Zollernalb/Firstacker® und ,Kreis-
verkehr Ebinger Stralle Stid/Heckacker® wird verwie-
sen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.
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ausgetauscht wurde und so der Anschein entstand,
Firstacker seit der vom Verwaltungs- und Finanz-
ausschusses empfohlene Standort gewesen (die
entsprechenden Dokumente liegen vor und kénnen
bei Interesse eingesehen werden).

11.3. Ganz im Sinne der unter 11.2. dargestellten Tat-
sachenverdrehung verfahrt nun auch der Aufstel-
lungsbeschluss fiir das Klinikum seitens der Stadt
Balingen: das immense 6kologische Problem des
Standorts Firstéacker stellt die groRflachige Betrof-
fenheit von Natura 2000-Arealen dar.

Im Umweltbericht zur 5. Anderung des Regional-
plans Neckaralb wird explizit darauf verwiesen,
dass sich keines der Vorhaben direkt auf einem Na-
tura-2000 Areal befinde. Hierin wird einerseits er-
sichtlich, welch hoher Stellenwert der Betrachtung
zukommt, ob beabsichtigte Flachen fiir Industrie-,
Gewerbe- und Dienstleistungen mit Natura-2000-
Bestimmungen in Konflikt geraten kénnten. Anders
gesagt: vor der Ausweisung entsprechender Fla-
chen sollte vorrangig die Grenze der Natura-2000-
Gebiete nicht tangiert werden und selbst bei einer
Entfernung von 200 m ist noch eine UVP zu erstel-
len, um herauszufinden, ob mit negativen Auswir-
kungen des Vorhabens zu rechnen ist. Andererseits
wird aus der Auffihrung des Regionalverbandes
Neckaralb ersichtlich, dass Firstacker bei der Auf-
zahlung fehlt (was selbstversténdlich nicht hin-
nehmbar ist) - Firstacker ist im gesamten Ver-
bandsgebiet das einzige Vorhaben, das sich direkt
Natura 2000-Vogelschutzgebietstlachen in An-
spruch nimmt - was von so grof3er Bedeutung ist
dass man es undercover halten wollte.

Im Aufstellungsbeschluss der Stadt geht man einen
Schritt weiter: die naturschutzrechtlichen Tatsachen
werden um 180° verkehrt: die 1,5 ha, nach Paragraf
30 Naturschutzgesetz geschitzten Feuchtwiesen

Auf den Umweltbericht, die Natura 2000-Vorprufung
und die spezielle artenschutzrechtliche Prufung wird
verwiesen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Im Rahmen der Abwagung der unterschiedlichen pri-
vaten und 6ffentlichen Belange, entscheidet auch der
Gemeinderat der Stadt Balingen zugunsten des
Standorts Firstécker.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Im Rahmen der Abwagung der unterschiedlichen pri-
vaten und offentlichen Belange, entscheidet auch der
Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemein-
schaft Balingen-Geislingen zugunsten des Standorts
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auf Kelleregert werden maRlos Uiberbewertet - ob-
wohl im Gesetz steht, dass entsprechende Flachen
in Anspruch genommen werden dirfen, wenn quali-
fizierter Ausgleich geschaffen wird. Die Schutzge-
bietsflachen von europaischem Rang jedoch, die
auf Firstacker direkt durch den Krankenhausbau
und im angrenzenden FFH-Gebiet ebenfalls direkt
durch die Kanalisations-Vorhaben betroffen sind
und in ihrer Schutzwirdigkeit weit iber denen von
Kelleregert stehen werden banalisiert- die FFH-Are-
ale nicht einmal erwéhnt!

Das hat mit solider Verwaltungsarbeit nichts mehr
zu tun; es handelt sich vielmehr um eine schwer-
wiegende Falschdarstellung der naturschutzrechtli-
chen Tatsachen und damit einer Verletzung der
Pflicht zur wahrheitsgeméaRen Information der Of-
fentlichkeit und der gewahlten Gremien.

Ahnlich ist auch die Behauptung des Aufstellungs-
beschlusses einzuordnen, man habe den aus dem
Jahr 2014 stammenden Aufstellungsbeschluss fiir
ein Gewerbegebiet auf Firstacker zu Gunsten des
Klinikums-Baus aufgegeben; Tatsache ist vielmehr:
das vorgesehene Gewerbegebiet auf Firstacker ist
aus den eben beschriebenen naturschutzrechtli-
chen Restriktionen gescheitert: im Januar 2016
wird diesen Balingen aktuell so ausgedrickt: das
erste Problem sei, dass ich grof3e Teile des vorge-
sehenen Gewerbegebietes im Vogelschutzgebiet
befinden. (Als zweites Problem werden nur Er-
schlieBungskosten angefuhrt).

Nicht etwa aus heldenhaftem Verzicht zugunsten
einer groReren Bestimmung - ndmlich ein dem gan-
zen Kreis dienende Krankenhaus - sondern schlicht
und einfach deshalb, weil das Regierungsprasidium
Tubingen dem Ansinnen fir ein Gewerbegebiet auf
Firstéacker aufgrund der Natura 2000-Betroffenheit
eine Absage erteilte, war die Stadt Balingen im All-

Verweis auch auf die Stellungnahme des Regional-
verbands Neckar-Alb (Ifd. Nr. 05/2).

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Auf den Umweltbericht, die Natura 2000-Vorprifung
und die spezielle artenschutzrechtliche Prifung wir
verwiesen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Firstacker. Auf die vorliegende Alternativenprifung,
die Voreinschétzung zur Natura-2000-Vertraglichkeit
und auf die Bebauungsplanverfahren (Parallelverfah-
ren) ,Zentralklinikum Zollernalb/Firstacker und ,Kreis-
verkehr Ebinger Stral’e Stud/Heckacker* wird verwie-
sen. Verweis auch auf die Stellungnahme des Regio-
nalverbands Neckar-Alb (Ifd. Nr. 05/2).

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Auf die vorliegende Alternativenprifung, die Vorein-
schatzung zur Natura-2000-Vertraglichkeit und auf die
Bebauungsplanverfahren (Parallelverfahren) ,Zentral-
klinikum Zollernalb/Firstacker und ,Kreisverkehr Ebin-
ger StralRe Sud/Heckacker” wird verwiesen. Verweis
auch auf die Stellungnahme des Regionalverbands
Neckar-Alb (Ifd. Nr. 05/2).
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gemeinen und Herrn Baudezernent Michael Wag-
ner (dem die Schaffung eines Gewerbegebiets auf
Firstacker schon im Jahr 1999 ein Anliegen war) im
Besonderen bestrebt, dieses ansonsten baulich
nicht mehr in gréBerem Mafe zu verwertende Areal
doch noch bebauen zu kénnen, in der Annahme,
dass samtliche naturschutzrechtlichen Restriktio-
nen zugunsten eines Klinikums fallen gelassen wur-
den.

Letzteres scheint ja bisher auch ein Stiick weit ge-
lungen zu sein, allerdings unter Inkaufnahme einer
grof3en juristischen Unsicherheit fiir das weitere
Procedere und eines drittklassigen Standortes, der
baulich fur nichts anderes mehr verwurstet werden
kann - ein bauplanerisches Schmuddeleckchen!

11.4. Dass ein Hubschrauberlandeplatz integraler
Bestandteil eines modernen Krankenhauses ist,
wird niemand in Zweifel ziehen.

Umso verwunderlicher ist, dass schon bei der Eva-
luierungs-Tabelle aus dem Jahr 2017 die 3 Alterna-
tivstandorte nicht auf ihre Eignung bezuglich eines
Hubschrauberlandeplatzes hin untersucht wurden;
hatte man dies getan, hatte man konstatieren mus-
sen, dass der Standort Firstacker denkbar ungeeig-
net ist, wohingegen beim Standort Bisingen-Nord
schon eine Genehmigung vorlag.

Spétestens im Zusammenhang mit dem 1. Aufstel-
lungsbeschluss fiir ein Klinikum auf Firstacker wéare
der Planung eines Hubschrauberlandeplatzes hohe
Prioritdt zugekommen, und man héatte nach mehr
als 6 Jahren eine genehmigungsfahige Positionie-
rung auf dem Klinikgelande erwarten durfen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Auf den Umweltbericht, die Natura 2000-Vorprifung
und die spezielle artenschutzrechtliche Prifung wir
verwiesen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen. Auf die
Ausfihrungen zu Alternativstandorten und zur Be-
schlusslage des Kreistags und des Gemeinderats der
Stadt Balingen wird verwiesen.

Der geplante Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach
des Klinikums wird in einem separaten Genehmi-
gungsverfahren durch das Referat 46.2 Luftverkehr
und Luftsicherheit des Regierungsprasidiums Stutt-
gart beurteilt. Auf die Ausfiihrungen zum Hubschrau-
berlandeplatz in der vorliegenden Abwagungstabelle
und in der Begriindung wird verwiesen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Der geplante Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach
des Klinikums wird in einem separaten Genehmi-
gungsverfahren durch das Referat 46.2 Luftverkehr
und Luftsicherheit des Regierungsprasidiums Stuttgart
beurteilt.

Der geplante Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach
des Klinikums wird in einem separaten Genehmi-
gungsverfahren durch das Referat 46.2 Luftverkehr
und Luftsicherheit des Regierungsprasidiums Stuttgart
beurteilt.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.
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Dem ist nicht so; der neue Aufstellungsbeschluss Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

driickt vage aus, dass eine Genehmigung durch Der geplante Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach

das Luftfahrtbehdrde noch aussteht und auch nicht des Klinikums wird in einem separaten Genehmi-

absehbar ist. gungsverfahren durch das Referat 46.2 Luftverkehr
und Luftsicherheit des Regierungsprasidiums Stuttgart
beurteilt.

Betrachtet man sich das Gelande an der Stelle, wo = Die Meinung in Bezug auf den Hubschrauberlande- Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

der Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach des Kli-  platz wird zur Kenntnis genommen. Auf die Ausfuh-
nikums-Hauptgebaudes vorgesehen ist, ob er zum  rungen zum Hubschrauberlandeplatz im Abwagungs-
Schluss, dass an dieser Stelle mit an Sicherheit protokoll wird verwiesen. Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.
grenzender Wahrscheinlichkeit kein Hubschrauber-
landeplatz genehmigungsfahig sein wird:

Bei einem Hubschrauberlandeplatz sind einerseits = Die Meinung wird zur Kenntnis genommen. Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.
Neigungswinkel des An- und Abfluges im einstelli- = Der geplante Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach
gen Prozentbereich zu beriicksichtigen, anderer- des Klinikums wird in einem separaten Genehmi-

seits die vorherrschende Haupt-Windrichtung. Nach = gungsverfahren durch das Referat 46.2 Luftverkehr
der bisherigen Planung - direkt unterhalb des das und Luftsicherheit des Regierungsprasidiums Stutt-
Krankenhaus tUberragenden hdchsten Hiigels, hin- = gart beurteilt. Der Kreis teilt hierzu mit, dass nach ers-
ten im Hang platziert - ist ein Anflug aufgrund des ter Konzeptstudie, in dem die Rahmenbedingungen
zu steilen Neigungswinkels von dieser her Seite un- = (Landschaftsprofil, Windrichtungen, Hindernisse, z. B.
moglich, musste aber aufgrund der Windrichtung Uberlandleitungen) betrachtet wurden, eine Vorpla-
genau von dort erfolgen. nung erstellt wurde. Diese Erkenntnisse sind in die
weitere Planung und in die Abstimmung mit den betei-
ligten Behorden eingeflossen.

Aufgrund der Topographie wére vielleicht ein Ein- Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.
flug in Richtung der Wohnbebauung Dirrwangen -
also im ganz westlichen Bereich des vorgesehenen
Klinikums-Areasl vorstellbar, was aber wiederum
durch die Zweiteilung des Areals vollig unzweckma-
Rig ware: die Patienten missten umstandlich und
zeitaufwendig an der Baumschule [JJJl] vorbei
zum im Hauptgebaude befindlichen Operationssaal
transportiert werden:

Fur den Neubau eines Klinikums ein absolutes Fi- Die Meinung wird zur Kenntnis genommen. Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.
asko!
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Auch hier zeigt sich wieder, dass die Reihenfolge
im Bebauungsplan nicht stimmt. Zunachst waren
solche elementaren Dinge wie die Eignung der ver-
schiedenen Standorte fur einen Hubschrauberlan-
deplatz abzuklaren und erst dann zu entscheiden,
welches der geeignetste Klinikstandort ist.

111.1.Die Evaluierungserhebung aus dem Jahr 2017
weist auf das Vorhaben hin, auf dem Gewann Kel-
leregert eine insgesamt 4 ha umfassende Bebau-
ung zu erstellen (Mischgebiet und Gewerbe). Ent-
sprechende Planungen lagen zu diesem Zeitpunkt
vor.

Pl6tzlich hérte man davon nichts mehr, die Planun-
gen scheinen so lange in der Schublade ver-
schwunden zu sein, bis das Klinikum auf Firstacker
in trockenen Tuchern ist, um dann wieder aus der
Schublade herausgeholt zu werden. Denn: diamet-
ral im Gegensatz zur Ausfiihrung des Aufstellungs-
beschlusses fir das Klinikum auf Firstacker, liegen
auf Kelleregert keine nennenswerten naturschutz-
rechtlichen Restriktionen vor, die einer Bebauung
entgegenstinden.

Mit anderen Worten: wéhrend bisher auf Firstacker
alle Bebauungsversuche aufgrund des Natura
2000-Vogelschutzgebietes gescheitert sind, befin-
den sich auf Kelleregert - je nach Zuschnitt - 7-10
ha erstklassiges Bauland, das auch noch anderwei-
tig zu nutzen ist als zur Erstellung eines Klinikums.
Bedauerlich dabei ist nur, dass es die Stadt Balin-
gen nicht fur notig halt, fur das teuerste und eines
der wichtigsten Vorhaben des Zollernalbkreises das
beste Gebiet zur Verfligung zu stellen, sondern das
Klinikum zwischen Bundesstraf3e und Berg in eine
daflr ungeeignete Hanglage einzwangen mdochte.

Jeder mit der Planung befassten Person sei an die-
ser Stelle empfohlen, mit Gésten von auswarts das
Hoérnle zu besuchen, und mit Blick aus der Hohe

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Im Rahmen der Abwéagung der unterschiedlichen pri-
vaten und 6ffentlichen Belange, entscheidet auch der

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Im rechtskraftigen Flachennutzungsplan der Verwal-
tungsgemeinschaft Balingen-Geislingen sind im Be-

reich Kelleregert Misch- und Gewerbeflachen ausge-
wiesen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Im Rahmen der Abwagung der unterschiedlichen pri-
vaten und o6ffentlichen Belange, entscheidet auch der
Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemein-
schaft Balingen-Geislingen zugunsten des Standorts
Firstacker.

Auf die vorliegende Alternativenpriifung, den Umwelt-

bericht zur Flachennutzungsplananderung, die Vorein-
schétzung zur Natura-2000-Vertraglichkeit und auf die
Bebauungsplanverfahren (Parallelverfahren) ,Zentral-

klinikum Zollernalb/Firstacker” und ,Kreisverkehr Ebin-
ger Strale Sud/Heckacker® wird verwiesen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.
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die Frage zu stellen, welches der beiden Gebiete
die Gaste fir ein Klinikum als das geeignetere er-
achten wirden.

Meine personliche Erfahrung damit ist: 100 % ent-
scheiden sich fur Kelleregert!

111.2. der einzig markante Unterschied zum 1. Auf-
stellungsbeschlusses fiir ein Klinikum von 2018 be-
steht darin, dass damals noch von dem angedach-
ten Gebiet zwischen Balingen und Albstadt zu le-
sen war, mit dem Ziel, ein Teil der Krankenhausfla-
che mdge sich auf der Gemarkung Albstadt befin-
den.

Dies war damals die letztendlich einzige Qualifika-
tion von Firstacker gegenuber den Alternativstand-
orten.

Die Idee, dass dadurch die Altstadter Birgerinnen
und Birger leichter von ihrem bisherigen Kranken-
haus Abschied nehmen kénnten, ist ebenso frag-
wirdig, wie die verfahrensmagig nicht einfache
Umsetzbarkeit und auch das fragliche Gelingen ei-
nes solchen Gebiets Tausches.

Dennoch verwundert jetzt im erneuten Aufstellungs-
beschluss, dass dieses im Jahr 2018 dermaf3en in
den Vordergrund geriickte Thema plétzlich mit kei-
nem Wort mehr auch nur angedeutet wird.

Was ist daraus geworden?

Musste jetzt, im erneuten Aufstellungsbeschluss,
diese hoch gehaltenen Exklusiv-Qualifikation den
zusammenfantasierten (das ist noch ein sehr mil-
des Wort fiir die komplette Tatsachenverkehr) ver-
meintlichen Standortvorteil von Firstécker in natur-
schutzrechtlichen Belangen weichen?

Gemeinderat der Stadt Balingen zugunsten des
Standorts Firstécker.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen. Auf die
Eigentumsverhéltnisse, die Erschlieung, die Be-
schlusslage und die Alternativenprifung wird verwie-
sen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Ein Gemarkungstausch ist nicht Bestandteil der Bau-
leitplanverfahren.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Ein moglicher Gemarkungstausch ist nicht Bestandteil
der Bauleitplanverfahren.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.
Ein moglicher Gemarkungstausch ist nicht Bestandteil
der Bauleitplanverfahren.
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111.3. Die Summe aller Betrachtungskriterien bezig-
lich des Vergleichs von Firstacker zu Kelleregert
lasst - bei rationaler Betrachtung - nur einen
Schluss zu: Kelleregert ist in allen Belangen deut-
lich Gberlegen!

Wenn auch das Amt fiir Bau und Bauplanungsrecht
bezuglich des 1. Aufstellungsbeschlusses fur das
Klinikum aus dem Jahr 2018 die Meinung vertritt,
»die damaligen Anregungen und Stellungnahmen
[seien] zwischenzeitlich in groRen Teilen tberholt o-
der [hétten] in der weiterfuhrenden Planung Beriick-
sichtigung gefunden” (E-Mail vom 9.4.2024), kann
diese Auffassung nicht geteilt werden: au3er dem
unter I11.2. angesprochenen und der - auf das wie-
derholte Monieren hin erfolgte - Korrektur der be-
troffenen Flache des Vogelschutzgebietes von 2,9
auf 4,2 ha lassen sich weder groRRere Anderungen
noch irgendwelche Beriicksichtigung der Anregun-
gen von 2018 erkennen. Aus diesem Grund sei der
jetzigen Stellungnahme abermals die Stellung-
nahme im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung
zum 1. Aufstellung-Beschluss beigelegt - als Teil
zur Aufnahme in das jetzige Verfahren (Anlage A).

Die damaligen Darlegungen fihren mehr als deut-
lich aus, dass der Standort Firstacker flr die Erstel-
lung eines Klinikums ungeeignet ist und héatten An-
lass genug sein kdnnen die einmal gefasste Mei-
nung, das Krankenhaus musse auf Firstacker sein,
zu korrigieren.

Leider betrachten die meisten Politiker und in der
Verwaltung tétigen Entscheidungstrager eine Kor-
rektur der eigenen Auffassung als Schwéche und

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.
Ein Gemarkungstausch ist nicht Bestandteil der Bau-
leitplanverfahren.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen. Vom Vo-
gelschutzgebiet ,Stidwestlalb und Oberes Donautal’
(43.000 ha) entfallen weniger als 0,01% auf Firstacker
Sondergebiet rund 4,2 ha) und zwar in absolut randli-
cher Lage. Auf die Untersuchungen zum Artenschutz,
FFH und auf den Umweltbericht wird verwiesen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Im Rahmen der Abwagung der unterschiedlichen pri-
vaten und 6ffentlichen Belange, entscheidet auch der
Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemein-
schaft Balingen-Geislingen zugunsten des Standorts
Firstacker. Auf die vorliegende Alternativenprifung,
den Umweltbericht zur Flachennutzungsplanéande-
rung, die Voreinschatzung zur Natura-2000-Vertrag-
lichkeit und auf die Bebauungsplanverfahren (Parallel-
verfahren) ,Zentralklinikum Zollernalb/Firstacker und
.Kreisverkehr Ebinger Strale Stid/Heckacker” wird
verwiesen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.
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verstehen stérke dahingehend, an einer einmal ge-
fassten Fehlentscheidung-unabhéngig davon wie
viele objektiv Griinde dagegen angefihrt werden -
stur festzuhalten.

Bei kleineren Vorhaben ist bei einer solchen Denk-
weise der Schaden entsprechend kleiner, bei einem
Mammutvorhaben wéachst der Schaden zu entspre-
chend monumentaler Gré3e an: sollte es tatsach-
lich gelingen, den Klinikumsbau auf Firstacker
durchzuboxen, wird dauerhaft niemand daran
Freude haben, da die tatséchlichen (beispielsweise
schon in der Offentlichkeitsbeteiligung zum Aufstel-
lungsbeschlusses von 2018 (Anlage A) aufgefihr-
ten Schwéachen des Standorts sich dauerhaft nicht
propagandistisch Uberformen lassen.

111.4. Die fundamentalste Falschaussage im Aufstel-
lungsbeschluss fiir das Klinikum lautet: ,unter Be-
achtung auch der jeweiligen Restriktionspotenziale
wird die Standortentscheidung pro Firstacker wei-
tergehend plausiblisiert, da gerade am Alternativ-
standort Kelleregert in Balingen-Weilstetten eine
deutlich starkere Betroffenheit von naturschutz-
rechtlichen Kriterien gegeben gewesen waére.

Diese Behauptung entbehrt jeder fachlichen Grund-
lage - das exakte Gegenteil ist zutreffend: durch die
Natura-2000-Vogelschutz-und FFH-Gebiete auf
und bei Firstacker ist dort eine ungleich groRere na-
turschutzrechtliche Restriktion gegeben!

Im Folgesatz des Aufstellungsbeschlusses heifdt es:
,S0 befinden sich am Alternativstandort Kelleregert

Im Rahmen der Abwagung der unterschiedlichen pri-
vaten und 6ffentlichen Belange, entscheidet auch der
Gemeinderat der Stadt Balingen zugunsten des
Standorts Firstécker. Das 0Offentliche Interesse an ei-
ner zukunftssicheren und medizinisch hochwertigen
Versorgung an einem Standort fir den gesamten Zol-
lernalbkreis wird hoch gewichtet.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen der Abwéagung der unterschiedlichen pri-
vaten und 6ffentlichen Belange, entscheidet auch der

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Im Rahmen der Abwagung der unterschiedlichen pri-
vaten und o6ffentlichen Belange, entscheidet auch der
Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemein-
schaft Balingen-Geislingen zugunsten des Standorts
Firstacker. Auf die vorliegende Alternativenprifung,
den Umweltbericht zur Flachennutzungsplanéande-
rung, die Voreinschatzung zur Natura-2000-Vertrag-
lichkeit und auf die Bebauungsplanverfahren (Parallel-
verfahren) ,Zentralklinikum Zollernalb/Firstacker und
.Kreisverkehr Ebinger Strale Std/Heckacker” wird
verwiesen.

Auf die vorliegende Alternativenpriifung, den Umwelt-

bericht zur Flachennutzungsplananderung, die Vorein-
schéatzung zur Natura-2000-Vertraglichkeit und auf die
Bebauungsplanverfahren (Parallelverfahren) ,Zentral-

klinikum Zollernalb/Firstacker” und ,Kreisverkehr Ebin-
ger StralRe Sid/Heckacker” wird verwiesen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.
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mehrere ausgewiesene Feuchtbiotope welche hat-
ten bei einer Realisierung eines Zentralklinikums
zerstort werden missen”.

Von der Wertigkeit sind diese - als solche nicht kor-
rekt bezeichneten - ,Feuchtbiotope® naturschutz-
rechtlichen deutlich geringer einzustufen, als Na-
tura-2000 Areale, in denen europdisches Natur-
schutzrecht gilt.

Schon in der Evaluierung von 2017 wird darauf hin-
gewiesen und gleichzeitig-korrekterweise - ver-
merkt, dass Paragraf 30 Abs. 3 Naturschutzgesetz
durch entsprechende AusgleichsmalRinahmen ein
Eingriff in diese Biotope kompensiert werden kann -
dies ist sowohl ein rechtlich, wie auch faktisch ein-
facher Schritt, da eben entsprechende Biotope ver-
gleichbarer Grof3e an anderer Stelle ausgewiesen
werden mussen.

Lasst man sich aber auf die Aussage im Aufstel-
lungsbeschluss ein und wirde deren Inhalt fur bare
Minze nehmen, dass es sich um einen kaum
machbaren und ethisch nicht vertretbaren Eingriff in
die Natur handeln wirde, trifft doch der Nachsatz
nicht zu, der behauptet, diese Gebiete ,hatten bei
der Realisierung eines Zentralklinikums zerstort
werden mussen".

Gerade auf Firstacker sieht man, dass sich die an-
scheinend so dringend bendtigte Flache einer
Baumschule (GréRRe ungeféhr 1 ha) plétzlich ent-
behren lasst und sich das Areal zwischen der
Baumschule und der bisherigen Wohnbebauung als
derart unbedeutend fur das Funktionieren des Kilini-
kums darstellt, dass bezuglich dessen Bebauung
im Aufstellungsbeschluss keine definierten Aussa-
gen gemacht werden.

Gemeinderat der Stadt Balingen zugunsten des
Standorts Firstécker.

Kenntnisnahme.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Das Zentralklinikum, einschlief3lich der Standortsuche
und dessen Festlegung liegt zunachst in der Zustan-
digkeit des Landkreises und des Kreistags. Im Grund-
satzbeschluss des Kreistags am 11.12.2017 wurden
drei Standorte geprift. Die Flachen Firstacker, Kel-
leregert (beide auf Balinger Gemarkung) und Bisin-
gen-Nord wurden in den Bereichen Erreichbarkeit,
Grundstucksbeschaffenheit, planungsrechtliche As-
pekte und Erwerb gegeniibergestellt. Nach umfang-
reichen Diskussionen wurde in 6ffentlicher Sitzung
der Standort Firstacker mehrheitlich beschlossen.

Das Zentralklinikum, einschlief3lich der Standortsuche
und dessen Festlegung liegt in der Zustandigkeit des
Landkreises und des Kreistags. Im Grundsatzbe-
schluss des Kreistags am 11.12.2017 wurden drei
Standorte gepruft. Die Flachen Firstacker, Kelleregert
(beide auf Balinger Gemarkung) und Bisingen-Nord
wurden in den Bereichen Erreichbarkeit, Grundstuicks-
beschaffenheit, planungsrechtliche Aspekte und Er-
werb gegeniibergestellt. Nach umfangreichen Diskus-
sionen wurde in 6ffentlicher Sitzung der Standort Fir-
stécker mehrheitlich beschlossen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.
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Wendet man diese Fakten auf das Gebiet Kellere-
gert an, wird es auch dort gleichermalRen méglich
sein, die 1,5 ha groRe Feuchtwiesen-Flache als
Grunzone innerhalb des Klinikumsbereiches zu er-
halten, womit die Aussage, diese ,hatten [...] zer-
stort werden missen" (bzw. mussten zerstort wer-
den) ad absurdum gefuhrt wird.

Dies macht Anlage B ersichtlich, wo - mafstabsge-
recht - samtliche auf Firstacker vorgesehene Bau-
ten auf Kelleregert Gibertragen werden, ohne die
dort befindlichen Feuchtwiesen in Anspruch zu neh-
men.

Wenn dies also - wie es der erneute Aufstellungs-
beschluss vermittelt- das wesentliche Gegenargu-
ment gegen Kelleregert gewesen sein sollte, ist die-
ses hiermit aus dem Weg geraumt und der Weg frei
fur ein attraktives Klinikum auf dem Prasentierteller
des Zollernalb Kreises, namlich dem Gewann Kel-
leregert!

Dartber hinaus wird auf die vorstehenden Ausfihrun-
gen zur Alternativenpriifung, den Eigentumsverhalt-
nissen, der Beschlusslage, der ErschlieRungssituation
und den naturrdumlichen Gegebenheiten verwiesen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Das Zentralklinikum, einschlielRlich der Standortsuche
und dessen Festlegung liegt in der Zustandigkeit des
Landkreises und des Kreistags. Im Grundsatzbe-
schluss des Kreistags am 11.12.2017 wurden drei
Standorte gepruft. Die Flachen Firstacker, Kelleregert
(beide auf Balinger Gemarkung) und Bisingen-Nord
wurden in den Bereichen Erreichbarkeit, Grundstiicks-
beschaffenheit, planungsrechtliche Aspekte und Er-
werb gegenlibergestellt. Nach umfangreichen Diskus-
sionen wurde in 6ffentlicher Sitzung der Standort Fir-
stacker mehrheitlich beschlossen.

Seite 104 von 118




Anlage 01.1 zur erneuten Auslegung

Balinden
GroBe Kreisstadt

Lfd.

Anregungen

tadt Ballngan
mﬁarm u. Planungsrech

21, Juni 2024

i Fiellox S talimes
A (5de L\\:L‘njﬁj"‘»c se LL——TL) Loe

Flicibasa

P

C'Lr\,\,t_
2C S

[SREN

o

= ;frl.’é.a?.»{r'

o7

Gffentlichkeit / Stellungnahme 1
Schreiben vom 21.09.2018

Schon vor Jahren lehnte der Orischeftsrat Frommern den Standort [Firstacker” als
Gewerbegebiet ab — wegen der starken Beeintrachligung von Landsehaft und Ortsbiid.
Ein neuerlicher Versuch der Stadt Balingen im Jahr 2014, obige Enwcneldung 2u revidieren,
endele im Stadium des : Als g des
Bebauungsplanverfahrens wurden in ,Balingen aktuell'(Bericht der Omehﬁlmalusltzung vom
21.01.20186) zwei Grlinde angegeben:

@) Hohe Erschiiefungskosten

b) im Teil der b
Wenn auch Ortsbild, Landschaft und (Erschlieflungs-) Kosten keine Rolle mehr zu spielen
scheinen, blelbt Immer noch das Vogelschutzgebiet mit der Frage: Warum war dieses eine

fir ein iet, nicht aber fir ein Groftklinikum?

Kann man sich fir e noch etwas ur als
ein Rund- urn-dle—Uhr Elelrueb mit optischen und akustische i n,
Hubschrauberlérm)?

Durch die Lage am Eingang des engen Eyachtales mit beidseits ca. 300 - 400 m aufragenden
steilen Berghtingen werden gerade die Hubschrauberschallwellen durch multiple Echoeffekte
um ein vielfaches verstarkl (was sowchl fur die Vogel, als auch die Bewohner einen
signifikanten Stressanstieg bewirkt),

Won der Flaiche her gesehen, verweist die Stadt
1. Auf die Randlage

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Das Zentralklinikum, einschlieBlich der Standortsuche
und dessen Festlegung liegt in der Zustandigkeit des
Landkreises und des Kreistags. Im Grundsatzbe-
schluss des Kreistags am 11.12.2017 wurden drei
Standorte gepriift. Die Flachen Firstacker, Kelleregert
(beide auf Balinger Gemarkung) und Bisingen-Nord
wurden in den Bereichen Erreichbarkeit, Grund-
stlicksbeschaffenheit, planungsrechtliche Aspekte
und Erwerb gegeniibergestellt. Nach umfangreichen
Diskussionen wurde in 6ffentlicher Sitzung der Stand-
ort Firstacker mehrheitlich beschlossen.

Das Zentralklinikum, einschlief3lich der Standortsuche
und dessen Festlegung liegt in der Zustandigkeit des
Landkreises und des Kreistags. Im Grundsatzbe-
schluss des Kreistags am 11.12.2017 wurden drei
Standorte gepruft. Die Flachen Firstacker, Kelleregert
(beide auf Balinger Gemarkung) und Bisingen-Nord
wurden in den Bereichen Erreichbarkeit, Grundstiicks-
beschaffenheit, planungsrechtliche Aspekte und Er-
werb gegenubergestellt. In der tabellarischen Zusam-
menstellung waren alle drei Standorte in der Punkte-
zahl ahnlich. Nach umfangreichen Diskussionen
wurde in offentlicher Sitzung der Standort Firstacker
mehrheitlich beschlossen. AnschlieRend konnten die
bendtigten Flachen durch den Zollernalbkreis aufge-
kauft werden. Es wurde ein Wettbewerb durchgefiihrt,
welcher vom Buro Nickl und Partner aus Miinchen ge-
wonnen wurde und eine Forderzusage fur den Stand-
ort Firstacker wurde durch das Sozialministerium aus-
gesprochen.
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;_ 2. Aufdie relativ zum gesamten Schutzgebiet geringen Grole.
Beide Argumente sind nicht stichhaltig.
Zu 1: Wihrend grofle Teile des Ve gebietes YWaldareale ei ., untersche
sich Firstécker gerade darin, dass Felder und Obstbaumwiesen einen andersartigen unc
Gesamtgeflge dadurch wlchbgen ,erganzenden” Biotopbaustein darsiellen,
Mit anderen Worten: M wire es lich ein weniger schwerwiegender
griff, wenn ein ,zenlrales® Stiick der Waldfigche aus dem Schutzgebiet eninommen wirde.
Mit der Betonung der ,Randiage” wird implizit eine gewisse Unnétigheit unterstell,
dlases Areal dem Vogelschutzgeblet angegliedert wurde, d.h. die ‘wissenschattliche fundi
Ub die zur wng des Schut fuhrte, wird won Leuten in Fr
gpele[lt due meshezug\ll:h bestenfalls geringe KtJrnpelenz besitzen
Zu 2 Auch diese Betrachlungsweise ist Ausdruck elner Missachiung des gegebe
Schutzareals im Sinne von: Kann ja so lange geschitzt bleiben, bis sich ein an
Verwendungszweck findet,
Hierin zeigt sich eine Grundhalt jene R die den betre
(darum handelt es sich bei einem Schutzgebiet) hinter anderen interessen zuruckzustelien
Die glabale Natmefswrung beruht genau auf mesem Pnnz\p
Mit welcher L i soll werden, Wenn er vor
eigenen Haustir jederzeit derart relativierbar iet, dass selbst von einer (bergeordn:
Behsrde (Regierungsprasidium) ergangene Ablehnungen ignoriert werden.
Die Flache des Vogelschutzgebietes innerhalb der des
2,9 ha angegeben (Balingen aktuell Nr. 28). Anhand des auf S, 2 abgebildeten Geltu;
bereichs emechne ich eine Flache von ca. 4 ha. Sollte es sich tatséchlich bei den 2.8 ha
einen falschlich zu niedrigen Wert handeln, wire das ein schwerwiegender Formfehler,
die RechtméRigkeit des Auftellungsbeschiulles in Frage stellen wurde.
Dass ein grofler Tei des g auf Vg i
war allen daran betelligten Gremlen (Kreistag ete.) bekannt,
Verschwiegen, und daher fir d\e meisten Rate nicht erkenntlich, wurde die st
Beeintrichtigung des fast unmi g Fi T718-341.
Aus diesem Grund wurden schon vor Jahren intendierte StrafienbaumaBinahmen im Ber
der Ortsausfahrt ven Dirrwangen auf die B 463 von Seiten des Regierungsprésidi
Tublngen abgelehnt. Doch genau das ist nun aufgrund des Zu  erwaner
Das bedeutet, dass lich zur Vog noch eln betrichtliches F
Areal zerstét wird, Dies geschieht einerseits direkt durch Stralenbau-
Abwassertechnische Malinahmen,
Andersrseits  entsteht ein flachenm#Big nicht zu guantifizierender Schaden d
Zerscrmevdung der beﬂen (\(ogelschulz und FFH-} Gebiete, die gegenwdrfig einen

bilden.

Stellt man sich nun die Frage, wozu ein so immenser zerstirerischer Eingriff in ein wertw
Maturareal in Kauf genommen werden soll, wo doch zwel deutich geeigne
Standonalternativen zur Verfugung stehen, bleibt nur ein einziger Aspeln
Micht etwa die Verkehrsanbindung, cenn auch in dieser Hinsicht sm:l me beiden and:
méglichen Standorie Uberlegen (bei einer bisher mehrmals jahrlich aufretenden Sperrung
B462 mit Umled des g Verkehrs durch F und D gen, solte
méglichst nlcht notfallmakig ins Firs ~-K haus” eingeliefer! werden mussen...
Auch nicht die zentrale Lage im Zollernalbkreis (das ware Bisingen).
Allein die Gemarkungsgrenze zwischen Albstadt und Balingen (wobei die Existenz
Hechingen aufleracht gelassen wird).

Lfd.

Nr. Anregungen
Diese Gemarkungsgrenze wird derart Uber-bewertet, dass noch Grenzverschiebunger

her Trost” sind, um dne Ebmger Blrgerinnen und Birger fir

realen Verlust ihres hauses fiktiv zu
Imaginarer Mutzen und tats#ichlicher Skologischer stehen in L tiic
Missverhélinis zueinander, weshalb ich den Krankenhausbau auf Firstécker ablehne.

Das Zentralklinikum, einschlief3lich der Standortsuche
und dessen Festlegung liegt in der Zustandigkeit des
Landkreises und des Kreistags. Im Grundsatzbe-
schluss des Kreistags am 11.12.2017 wurden drei
Standorte gepruft. Die Flachen Firstacker, Kelleregert
(beide auf Balinger Gemarkung) und Bisingen-Nord
wurden in den Bereichen Erreichbarkeit, Grund-
stiicksheschaffenheit, planungsrechtliche Aspekte
und Erwerb gegeniibergestellt. In der tabellarischen
Zusammenstellung waren alle drei Standorte in der
Punktezahl ahnlich und grundsétzlich geeignet. Nach

- umfassenden Diskussionen wurde in o6ffentlicher Sit-

zung der Standort Firstacker mehrheitlich beschlos-
sen. AnschlieBend konnten die bendtigten Flachen
durch den Zollernalbkreis aufgekauft werden. Es
wurde ein Wettbewerb durchgefiihrt, welcher vom
Buro Nickl und Partner aus Miinchen gewonnen
wurde und eine Férderzusage fiir den Standort Fir-
stacker wurde durch das Sozialministerium ausge-
sprochen. Auf die Drucksache KT-Nr. 07/2025 des
Landratsamtes Zollernalbkreis und die Beschlussfas-
sung des Kreistags vom 19.05.2025 wird verwiesen.
Am Standort Firstacker kann der Zollernalbkreis eine
zukunftssichere Neuaufstellung des Zollernalbklini-
kums umsetzen und eine Sicherung qualitativ hoch-
wertiger medizinischer Versorgung im Zollernalbkreis
gewahrleisten. ,Das Zentralklinikum ist die strategi-
sche Antwort auf eine Entwicklung und zugleich Vo-
raussetzung, um den Versorgungsauftrag in der Regi-
ona kunftig weiterhin zu erfiillen’, so der Landkreis in
seiner Drucksache.

Ein moglicher Gemarkungstausch ist nicht Bestandteil
der Bauleitplanverfahren.
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Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

30

Offentlichkeit / Stellungnahme 6
Schreiben vom 20.06.2024

Vorbemerkung:

Fir den Bau eines Zentralklinikums im Zollernalb-
kreis wurden bezuglich dreier Standorte im Vorfeld
einer Abstimmung des Kreisrats (2017) Evaluie-
rungserhebungen durchgefiihrt. Am besten schnitt

Das Zentralklinikum, einschlief3lich der Standortsuche
und dessen Festlegung liegt in der Zustandigkeit des
Landkreises und des Kreistags. Im Grundsatzbe-
schluss des Kreistags am 11.12.2017 wurden drei
Standorte gepruft. Die Flachen Firstacker, Kelleregert

Das Zentralklinikum, einschlie3lich der Standortsuche
und dessen Festlegung liegt in der Zustandigkeit des
Landkreises und des Kreistags. Im Grundsatzbe-
schluss des Kreistags am 11.12.2017 wurden drei
Standorte geprft. Die Flachen Firstacker, Kelleregert
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dabei der Standort ,Kelleregert® bei Balingen-Weils-
tetten ab. Dementsprechend gab der Verwaltungs-
und Finanzausschuss des Kreistages die Empfeh-
lung, fur ,Kelleregert® zu votieren.

JFirstdcker* und ,Bisingen-Nord® lagen — laut Evalu-
ierung — mit gleicher Punktzahl auf dem 2. Platz.
Das war allerdings nur mdéglich, weil im Evaluie-
rungsbogen tberhaupt nicht gepriift wurde; dort er-
scheint das Wort ,Hubschrauber” — quasi als Rand-
bemerkung — nur ein einziges Mal im Zusammen-
hang mit der Feststellung, dass bei ,Bisingen-Nord*
schon die Genehmigung flr einen Hubschrauber-
landeplatz vorliege.

Wenn man sich vor Augen hélt, dass ein mdglicher
Hubschrauberlandeplatz fur Firstacker aufgrund der
gegebenen Topographie an maximal ungeeigneter
Stelle und auch noch im Zusammenhang mit einem
europaischen Vogelschutzgebiet realisiert werden
soll, reicht allein schon dieser Aspekt aus, dass
LBisingen-Nort“ auf den 2. Platz, ,Firstacker” hinge-
gen auf den 3. Und letzten Platz gesetzt hatte wer-
den missen!

Dies bedeutet, dass gegenuber ,Firstacker” zwei
besser geeignete Standorte (,Kelleregert® und
LBisingen-Nord“) fir den Bau eines Klinikums exis-
tieren.

(beide auf Balinger Gemarkung) und Bisingen-Nord
wurden in den Bereichen Erreichbarkeit, Grund-
stiicksheschaffenheit, planungsrechtliche Aspekte
und Erwerb gegeniibergestellt. In der tabellarischen
Zusammenstellung waren alle drei Standorte in der
Punktezahl &hnlich und grundsétzlich geeignet. Auf
die Ausfuhrungen in dieser Tabelle zur Alternativen-
prifung und die Beschlusslage wird verwiesen. Uber
40 Informationsveranstaltungen zum neuen Zentralkli-
nikum wurden durch den Kreis durchgefiihrt. Das
Plangebiet befindet sich im Eigentum des Landkrei-
ses bzw. der Stadt Balingen. Eine Forderzusage fiir
den Standort Firstécker liegt laut Kreis vor.

Der geplante Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach
des Klinikums wird in einem separaten Genehmi-
gungsverfahren durch das Referat 46.2 Luftverkehr
und Luftsicherheit des Regierungsprasidiums Stutt-
gart beurteilt. Auf die vorstehenden Ausfiihrungen
zum Hubschrauberlandeplatz wird verwiesen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

(beide auf Balinger Gemarkung) und Bisingen-Nord
wurden in den Bereichen Erreichbarkeit, Grundstiicks-
beschaffenheit, planungsrechtliche Aspekte und Er-
werb gegenubergestellt. In der tabellarischen Zusam-
menstellung waren alle drei Standorte in der Punkte-
zahl &hnlich. Nach umfangreichen Diskussionen
wurde in Offentlicher Sitzung der Standort Firstacker
mehrheitlich beschlossen. AnschlieRend konnten die
bendtigten Flachen durch den Zollernalbkreis aufge-
kauft werden. Es wurde ein Wettbewerb durchgefihrt,
welcher vom Buro Nickl und Partner aus Miinchen ge-
wonnen wurde und eine Forderzusage fir den Stand-
ort Firstacker wurde durch das Sozialministerium aus-
gesprochen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Der geplante Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach
des Klinikums wird in einem separaten Genehmi-
gungsverfahren durch das Referat 46.2 Luftverkehr
und Luftsicherheit des Regierungsprasidiums Stuttgart
beurteilt.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Der geplante Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach
des Klinikums wird in einem separaten Genehmi-
gungsverfahren durch das Referat 46.2 Luftverkehr
und Luftsicherheit des Regierungsprasidiums Stuttgart
beurteilt.

Auf die vorliegende Alternativenprifung, den Umwelt-

bericht zur Flachennutzungsplananderung, die Vorein-
schatzung zur Natura-2000-Vertraglichkeit und auf die
Bebauungsplanverfahren (Parallelverfahren) ,Zentral-

klinikum Zollernalb/Firstacker und ,Kreisverkehr Ebin-
ger Strale Sud/Heckacker® wird verwiesen.
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Konkrete Einwande:
1. Aufstellungsbeschluss fur den Bau eines Kili-
nikums auf Firstacker:

Neben dem massiven Eingriff in die Landschaft des = Die Meinung wird zur Kenntnis genommen. Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

sich an dieser Stelle verengenden Eyach-Tales und Der geplante Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach
in den Verbund von européischem Vogelschutzge- des Klinikums wird in einem separaten Genehmi-

biet und FFH-Gebiet (letzteres wird im Aufstellungs- gungsverfahren durch das Referat 46.2 Luftverkehr
beschluss — trotz mehrfacher Hinweise, unter ande- und Luftsicherheit des Regierungsprasidiums Stuttgart
rem im Zusammenhang mit der frithzeitigen Offent- beurteilt.

lichkeitsbeteiligung aus dem Jahr 2018 — mit kei-
nem Wort erwéhnt) ist ein Hubschrauberlandeplatz
an der beabsichtigten Stelle abzulehnen, da sich
aufgrund der Position zwischen steil aufragenden
Bergwéanden eine Amplitudenvermehrung der
Schallwellen ergibt, die sich durch Echoeffekte fur
die auf der Talsohle befindlichen Bewohner der
Heinzengasse noch weiter verstarkt.

Daher ergeht unsererseits die Forderung, dass zu- = Die Meinung wird zur Kenntnis genommen. Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

erst die Eignung des Krankenhausstandorts auf ei-  Der geplante Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach = Der geplante Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach
nen Hubschrauberlandeplatz hin evaluiert wird — des Klinikums wird in einem separaten Genehmi- des Klinikums wird in einem separaten Genehmi-

mit dem Fokus auf dessen Larmauswirkungen — gungsverfahren durch das Referat 46.2 Luftverkehr gungsverfahren durch das Referat 46.2 Luftverkehr
und erst anschlieRend die Entscheidung folgt, ob und Luftsicherheit des Regierungsprasidiums Stutt- und Luftsicherheit des Regierungsprasidiums Stuttgart
der Standort Giberhaupt infrage kommen kann; mit  gart beurteilt. beurteilt.

anderen Worten fordern wir, den bestehenden Auf-
stellungsbeschluss bis zu dieser Prufung ruhen zu
lassen.

Als Bewohner der Heinzengasse wenden wir uns —  Verweis auf Erlauterungsbericht zum tbergeordneten = Ein detallliertes Entwasserungskonzept wird im Rah-

aufgrund unserer direkten Betroffenheit — insbeson- = Regenwasser (Planstatt Senner v. 23.07.2024). Im men des Bebauungsplanverfahrens erstellt.
dere gegen die in punkto Hochwasserschutz vollig ~ Bebauungsplan wird eine Einleitungsbeschrankung

unverantwortliche Abwasserplanung fir das Klini- festgesetzt. Auf die Ausfihrungen zur Entwésserung,

kums-Areal, wodurch fur die Heinzengasse mit zum geplanten Regeniberlaufbecken sowie auf das

schwerwiegenden Uberflutungen zu rechnen ist (A Bebauungsplanverfahren ,Heinzengasse' wird verwie-

bis F): sen. Die Uberflutungsgefahr steigt durch den vorlie-

genden Bebauungsplanentwurf nicht. Durch verschie-
dene MalRnahmen soll insgesamt eine Verbesserung
erreicht werden.

A) Aus der Starkregenrisikoanalyse (Anlage 6 des  Zu A) Ein detailliertes Entwasserungskonzept wird im Rah-
Aufstellungsbeschlusses) wird ersichtlich: Kenntnisnahme men des Bebauungsplanverfahrens erstellt.
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a) Die grofRen Auswirkungen von Starkregenereig-
nissen auf das Gebiet Firstéacker und damit dessen
mangelhafte Eignung fiir den Bau eines Kranken-
hauses. Die Analyse zeigt, dass sich bei einem
Starkregenereignis das von den Hangen der Berge
abflieBende Wasser im unteren Bereich des Klini-
kareals sammelt;

b) Die extrem grof3en Auswirkungen von Starkrege-
nereignissen auf die Heinzengasse (Uberflutungs-
héhen bis Giber 1 m beispielsweise im Hofareal der
Heinzengasse 10 und 12). Das auf dem Firstécker-
Areal kumulierte Wasser durchlief3t die Ebinger
StralRe und ergief3t sich anschlieRend in die Hein-
zengasse. Am 7.5.2023 ereignete sich genau auf
diesem Wege eine schwere Uberschwemmung der
Heinzengasse, im Zuge derer 16 Bewohner evaku-
iert werden mussten.

Seitens der Stadt Balingen wurde kein Bericht zu
diesem Ereignis erstellt — wohl auch aufgrund des-
sen, dass ein assoziativer Zusammenhang zwi-
schen der Uberschwemmungs-Thematik und der
Ursache daflr, namlich dem sich Ansammeln der
Wassermassen auf dem fur das Krankenhaus vor-
gesehenen Areal (,Firstacker”) vermeiden werden
sollte.

Ein derartiger Umgang mit unliebsamen Realitaten
ist absolut inakzeptabel.

Nachdem die — an die Stadtverwaltung und den
Technischen Ausschuss (im Januar 2024) gerich-
tete — Aufforderung, die Fakten der Uberschwem-
mungskatastrophe vom 7.5.2023 in einem offiziel-
len Bericht aufzufiihren, bisher unbeantwortet blieb,
ergeht hiermit die erneute Aufforderung, diesbeziig-
lich einen Bericht zu erstellen, der dann Teil der
beiden Bebauungsplanverfahren (1. Klinikum und
2. Kreisverkehr Ebinger Stra3e Siid) auf Firstacker
sein muss.

Starkregenereignisse sind extreme Wetterereignisse,
die lokal sehr begrenzt (kleinraumig) auftreten und in
kurzer Zeit sehr groRe Niederschlagsmengen verur-
sachen. Die Infrastruktur in den Stadten und Gemein-
den ist zunachst nicht auf diese Extremwetterereig-
nisse ausgelegt.

Fir das Klinikum wird eine Entwasserungsplanung
durch das Biiro Senner GmbH aus Uberlingen erstellt.
Auf die Ausfiihrungen zur Schwammstadtplanung
wird verwiesen. Die Entwésserung (Regen- und
Schmutzwasser) wird neu konzipiert. Durch Rickhal-
tung auf dem Klinikgelande im Rahmen eines 6kologi-
schen Schwammstadtkonzepts, Einleitungsbeschran-
kungen, eine entsprechende Dimensionierung der Ka-
nale und Rickhaltung wird angestrebt, die Situation
bei Starkregen in Dirrwangen zu verbessern. Eine
Verschlechterung aufgrund der Uberplanung und Be-
bauung soll ausgeschlossen werden.

Dariiber hinaus wird auf die Ausfihrungen im Abwa-
gungsprotokoll zum Bebauungsplanverfahren ,Hein-
zengasse' verwiesen.

Ein detailliertes Entwasserungskonzept wird im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens erstellt.

Ein detailliertes Entwasserungskonzept wird im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens erstellt.
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B) Im Text des Aufstellungsbeschlusses wird ver-
mittelt, dass trotz der Bebauung und Versiegelung
im Bereich des Klinkareals eine Verringerung der
Uberflutungsgefahr bei Starkregen angestrebt
werde; solches ist jedoch weder plausibel noch er-
schlief3t es sich aus dem beigefluigten Kartenmate-
rial — nirgends ist darin etwas von Retentionsbau-
werken ersichtlich. Zudem steht die begrenzte
GrofR3e des Klinikareals der Errichtung suffizienter
Schutzbauten entgegen

Somit ist davon auszugehen, dass sich die Uberflu-
tungsgefahr fir die Heinzengasse durch die massi-
ven Versiegelungen auf einem bisher aus Acker-
land bestehenden ca. 10 ha groRen Areal signifi-
kant erhoht.

C) Neben der (oben geschilderten) Uberschwem-
mung via Ebinger Stral3e besteht fiir die Heinzen-
gasse — traditionell — eine Uberflutungsgefahr sei-
tens der Eyach. Dorthin soll von der Heinzengasse
her betrachtet stromaufwérts gelegen (Anlage 8
des Aufstellungsbeschlusses)) das sich auf dem
Klinikareal sammelnde Oberflachenwasser einge-
leitet werden.

Das bedeutet, dass bei Starkregenereignissen
durch einen neuen kraftigen Zufluss von Firstacker
her der Pegelstand der Eyach unmittelbar vor der
Heinzengasse erhdht wird, was bei Eyach-Hoch-
wasser zu noch drastischeren Uberschwemmungen
im Bereich der Heinzengasse fuhren wird.

D) Zu all dem soll direkt an das letzte Wohngrund-
stiick der Heinzengasse anschlieBend und (gemaf
LUBW-Hochwasserkarte) im Uberflutungsgebiet
der Eyach liegend, Regenuberlaufbecken senkrecht
zur FlieRrichtung der Eyach entstehen, welches —
durch seine wallartige Aufdeichung — den Fluss-
querschnitt der Eyach bei Hochwasser einengt,
dadurch partiell aufstaut und einen Pegelanstieg
mit entsprechend gravierenden Uberschwem-
mungsauswirkungen verursacht.

Zu B)

Gemafl Hochwassergefahrenkarten liegen die Ge-
baude der Heinzengasse auRerhalb des Uber-
schwemmungsbereichs der Eyach. Selbst bei HQ-ext-
rem sind Wohngebaude gemaR Datengrundlagen
nicht vom Hochwasser der Eyach betroffen. Durch die
Umleitung des im Bereich Firstacker anfallenden
Oberflachenwassers kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Uberflutungsgefahr in der Heinzen-
gasse im Falle eines Starkregenereignisses sogar
sinkt. Gleichzeitig wird das anfallende Oberflachen-
wasser durch Retentionsflachen (z.B. Dachbegri-
nung) erst verzégert in die Eyach eingeleitet.

Zu C)

Kenntnisnahme. Das Standort des Regeniberlaufbe-
cken bzw. seine planungsrechtliche Zulassigkeit wird
Bestandteil des Bebauungsplans ,Heinzengasse®.

Zu D)

Kenntnisnahme.

Das Regenuberlaufbecken Heinzengasse ist nicht In-
halt der vorliegenden Planung. Auf das Bebauungs-
planverfahren Heinzengasse wird verwiesen.

Ein detailliertes Entwasserungskonzept wird im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens erstellt.

Ein detailliertes Entwasserungskonzept wird im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens erstellt.

Wird im Bebauungsplanverfahren ,Heinzengasse* be-
handelt.
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E) Auf der dem geplanten Regeniiberlaufbecken
(RUB) gegeniiberliegenden Eyachseite befindet
sich ein abrutschungsgefahrdeter Prallhang (aus
Opalinuston), der durch die beschriebene Quer-
schnittsverengung bei Eyach-Hochwasser noch
starkeren Erosionskréaften ausgesetzt ist. Im Falle
des Abrutschens jenes Hanges in die Eyach — was
die Positionierung des RUB an dieser Stelle gera-
dezu provoziert — kann eine temporéare Aufstauung
entstehen, die dann (bei entsprechendem Wasser-
druck) aufbricht und schlagartig eine — weit tiber die
Heinzengasse hinauswirkenden — Flutwelle verur-
sacht.

Beim katastrophalen Eyach-Hochwasser im Jahr
1895 ist exakt an dieser Stelle der nach Laufen fuh-
rende Weg durch einen Hangrutsch in den Fluten
der Eyach versunken. Die Wiederholung eines sol-
chen Hangrutsches wird durch die absolut ungeeig-
nete Lage des RUB herbeigefiihrt.

F) Auch von den zum RUB fiihrenden Rohren im
Verlauf der Heinzengasse geht eine Uberflutungs-
gefahr aus, da diese als Stauraumkanal mit mini-
malem Gefélle (ca. 2 Promille) konzipiert sind und
sich komplett fiillen, bevor sich das RUB in die
Eyach entleert.

Das bedeutet, dass sich bei starkem Wasserzufluss
aus der Ebinger Stral3e — vor einer regularen Ent-
leerung des RUB — die Wassermassen Uber die in
der Heinzengasse befindlichen Schachte entlasten
und so eine Uberflutung von Hausern im hinteren
ebenen Teil der Heinzengasse verursachen, die
bisher seitens der Starkregenrisikoanalyse (Anlage
06 des Aufstellungsbeschlusses) noch keine er-
sichtliche Gefahrdung aufweisen.

G) Das geplante RUB befindet sich im FFH-Gebiet,
ebenso wie die beiden Abwasserleitungen: sowohl
die zum RUB fiilhrende Mischwasserleitung, wie
auch die zur Eyach fihrende Oberflachenwasserlei-

Zu E)
Kenntnisnahme. S. D)

ZuF)

Kenntnisnahme. Das Regeniiberlaufbecken soll durch
den Bebauungsplan ,Heinzengasse* liberplant wer-
den. Auf die entsprechende Vorlage und den Bebau-
ungsplanentwurf wird verwiesen.

Zu G)

Kenntnisnahme. Verweis auf das Bebauungsplanver-
fahren ,Heinzengasse* und die darin enthaltenen Aus-
fuhrungen und Anlagen zur Alternativenpriifung.

Wird im Bebauungsplanverfahren ,Heinzengasse” be-
handelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren ,Heinzengasse* be-
handelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren ,Heinzengasse“ be-
handelt.
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tung. Trotz der mit dem Bau dieser Leitungen ein-
hergehenden Zerstérung von FFH-Arealen bleibt
die FFH-Betroffenheit im Text des Aufstellungsbe-
schlusses voéllig unerwahnt. Das verwundert umso
mebhr, als diese Tatsache der Stadt Balingen im
Verlauf der letzten Jahre immer wieder zur Kennt-
nis gebracht wurde.

Anstatt der absolut inakzeptablen oben beschriebe-
nen RUB-Planung gibt es (mindestens) 2 weitere,
deutlich besser geeignete und wirtschaftlicher Alter-
nativen fiir einen RUB-Standort im Verlauf der E-
binger StraRe (an der Einmiindung der Heinzen-
gasse und an der Einmindung der Franziskaner-
straRe), deren Realisierung ohne FFH-Eingriff und
ohne Erhdhung der Hochwassergefahr seitens der
Eyach oder der Heinzengassen-Kanalisation ein-
herginge.

Anstatt der absolut inakzeptablen oben beschriebe-
nen RUB-Planung gibt es (mindestens) 2 weitere,
deutlich besser geeignete und wirtschaftlichere Al-
ternativen fur ein RUB-Standort im Verlauf der E-
binger StralRe (an der Einmindung der Heinzen-
gasse und an der Einmindung der Franziskaner-
straRe), deren Realisierung ohne FFH-Eingriff und
ohne Erhdhung der Hochwassergefahr seitens der
Eyach oder der Heinzengassen-Kanalisation ein-
herginge.

Konkrete Einwande gegen:

2. Aufstellungsbeschluss fur den Bau eines
»Kreisverkehrs Ebinger StraBe Siid“

Im Vorfeld wurde die Eignung des Standortes Fir-
stacker fir ein Klinikum unter anderem mit der gu-
ten verkehrstechnischen Anbindung begriindet.
Man behauptete, das Klinikum sei direkt ber den
bestehenden Anschluss von der Ebinger Stralle
aus erreichbar.

Wie aufgrund der vorliegenden Planung offensicht-
lich wird, war diese Aussage unzutreffend: tatsach-

Wird im Bebauungsplanverfahren ,Kreisverkehr Ebin-
ger StralRe Sud (ErschlieBung Zentralklinikum/Heck-
acker)” behandelt. Baumafinahmen an der Bundes-
stralRe B 463 liegen in der Planungshoheit des Bun-
des bzw. des Regierungsprasidiums (Planfeststel-
lungsverfahren.

Wird im Bebauungsplanverfahren ,Heinzengasse* be-
handelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren ,Kreisverkehr Ebin-
ger Stral3e Sud (Erschliel3ung Zentralklinikum/Heck-
acker)“ behandelt.
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lich sind immense StralRenbaumalnahmen erfor-
derlich, um ein Klinikum auf Firstéacker zu realisie-
ren.

Ware die jetzt erst manifest gewordene — mit ande-
ren Worten: bisher verschwiegene — Realitat der
komplizierten und horrend teuren Verkehrsanbin-
dung in die Evaluierung mit eingeflossen, hatte
auch in dieser Hinsicht Firstéacker weit hinter den
beiden anderen Standorten ,Kelleregert® und ,Bisin-
gen-Nord“ den letzten Platz belegt.

Die Verkehrsplanungen allein hatten schon Anlass
genug sein mussen, von einem Klinikstandort auf
Firstacker Abstand zu nehmen.

Durch die flachenmaRig unverhéaltnismafRig umfang-
reiche Versiegelung von bisherigen Griinflachen mit
asphaltierten StraBen resultiert bei Starkregen ein
deutlich gréBerer Anfall von Oberflachenwasser mit
der oben beschriebenen (A bis F) drastischen Zu-
nahme von Uberflutungsgefahren fiir die Heinzen-
gasse.

Im Aufstellungsbeschluss kann die Eintragung in
der Anlage 8 aufgrund der fachlich gefuihrten Dis-
kussionen in den vergangenen Jahren betreffs des
,RUB Heinzengasse® nicht mehr als kleiner bedau-
erlicher Schreibfehler abgetan werden: selbst kun-
dige Kreise bei den Stadtwerken gehen inzwischen
davon aus, dass in der Heinzengasse — als Konse-
quenz des Uberflutungsereignisses vom 7.5.2023 —
ein Retentionsbecken zum Hochwasserschutz ge-
baut werde, was — expressis verbis — der Aufstel-
lungsbeschluss bestatigt: dort steht: ,geplantes
Ruckhaltebecken®.

Daher an dieser Stelle zum vielfach wiederholten
Male die Definitionserklarung:

Ein Regeniiberlaufbecken (RUB) dient der Vermin-
derung des Fakalieneintrags ins FlieBgewasser bei
Starkregenereignissen — also der Verbesserung der

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Auf die Ausfiihrungen zu Starkregenereignissen wird
verwiesen.

Kenntnisnahme. Das Regeniiberlaufbecken wird Be-
standteil des Bebauungsplanverfahrens ,Heinzen-
gasse”.

Wird im Bebauungsplanverfahren ,Heinzengasse” be-
handelt. Verweis auf Erlauterungsbericht zum tberge-
ordneten Regenwasser (Planstatt Senner v.
23.07.2024).

Wird im Bebauungsplanverfahren ,Kreisverkehr Ebin-
ger StralRe Sud (ErschlielBung Zentralklinikum/Heck-
acker)“ behandelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren ,Heinzengasse* be-
handelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren ,Heinzengasse* be-
handelt.
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(6kologischen) Gewasserqualitat. Ein RUB ist ein
Bauwerk das ein Volumen von mehreren hundert
Kubikmetern besitzt (beispielsweise 300 m?3) und
wird am Ende eines langeren Kanalisations-Verlau-
fes (von Mischwasser-Leitungen) platziert. Bei ei-
nem RUB soll der GroRteil des Wassers — wie der
Name sagt — Uberlaufen.

Ein Retentionsbecken bzw. Regenruckhaltebecken
(RRB) bzw. Riickhaltebecken dient dem Hochwas-
serschutz von besiedeltem Gebiet bei Starkregene-
reignissen und ist zu diesem Zweck dem besiedel-
ten Gebiet vorgelagert; wollte man die Heinzen-
gasse bei Starkregenereignissen schiitzen, wére
beispielsweise ein Riickhaltebecken im Bereich von
Firstacker geboten.

Ein Rickhaltebecken (RRB) besitzt gegeniber ei-
nem RUB ein ungeféahr 500-1000 mal groReres Vo-
lumen, um entsprechend umfangreiche Wasser-
massen (kurz bis mittelfristig) speichern zu kénnen,
beispielsweise 150.000 m3.

Insofern ist die in beiden Aufstellungsbeschliissen
(1. Far das Klinikum, 2. Fir den Kreisverkehr Ebin-
ger StralRe Sud) in Anlage 8 erfolgte Bezeichnung
~geplantes Riickhaltebecken” eine fundamentale Ir-
refuhrung der mit den Aufstellungsbeschliissen be-
fassten Gremien und der Offentlichkeit.

Diese Irrefihrung gilt es in aller Form zu Kkorrigie-
ren, was eine Neukonzeption der Aufstellungsbe-
schlusse erfordert, worin die zu erfolgende Berichti-
gung mit dem expliziten Hinweis auf die gemachte
Falschaussage zu versehen ist.

Neben der geschilderten Problematik bei Starkre-
genereignissen fallen auch die LArmemissionen
durch die neue StralBenplanung fir die Bewohner
der Heinzengasse ins Gewicht, da das komplette B

Dem Hinweis wurde entsprechen. Das Wort ,Rickhal-
tebecken® in Anlage 8 des Aufstellungsbeschlusses
wird in ,Uberlaufbecken® korrigiert.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Das ,Eyach-Viadukt” (Briicke uber die Eyach im Ver-
lauf der B 463) soll geméaR Pressemeldung des Re-
gierungsprasidiums Tubingen bis zum Jahr 2030 er-
neuert werden. Die daraus eventuell entstehenden

Wird im Bebauungsplanverfahren ,Heinzengasse" be-
handelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren ,Heinzengasse” be-
handelt.

Wird im Bebauungsplanverfahren ,Heinzengasse* be-

handelt.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.
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463-Eyach-Viadukt nach Westen — in Richtung der
Heinzengasse hin — verlagert werden soll.

Auch das greift massiv in die unter dem Viadukt lie-
genden FFH-Gebiete ein. Die FFH-Gebiets-Zersto-
rung summiert sich infolgedessen durch gleich 6
dort lokalisierte Baumafinahmen:

1. Das neue Eyach Viadukt;

2. Das Regenuberlaufbecken;

3. Die zum RUB filhrende Mischwasser-Leitung;

4. Die zur Eyach fiilhrende Oberflachenwasser-Lei-
tung;

5. Die Verlegung der Uberland-Stromleitungen in
Erdkabel;

6. Die (auf Anlage 4 ersichtliche) Bebauung eines
Flursticks am Ende der Heckéckerstrafl3e

Erstaunlich — oder vielmehr bezeichnend fir das
gesamte intransparente Verfahren, in welchem die
verschiedenen No-Go's fur die Realisierung des
Klinikums auf Firstacker bestméglich verschwiegen
werden — ist auch hier die komplette Nichterwéah-
nung der diversen FFH-Betroffenheiten in den bei-
den Aufstellungsbeschliissen.

Zusammenfassung der Einwendungen gegen 1.
[Klinikum] und 2. [Kreisverkehr/Anschluss an
die B463]:

Angesichts der massiven dkologischen Auswirkun-
gen, der Erhdhung der Uberschwemmungsgefahr,
der vermeidbaren Larmemissionen (verursacht
durch die ungtinstige Lage des Hubschrauberlan-
deplatzes im Talkessel) erweist sich der Standort
Firstacker fur den Bau eines Klinikums als in jeder
Hinsicht ungeeignet.

Larmemissionen sowie die Untersuchung der Auswir-
kungen auf das FFH-Gebiet sind Bestandteil des
Planfeststellungsverfahren, welches durch das Regie-
rungsprasidium Tlbingen durchzufihren ist.

Die Planungen und ErschlieSungsarbeiten werden
aufeinander abgestimmt, was aber zunéchst nicht
Aufgabe dieses Bebauungsplanverfahrens ist. Bei
komplexen GroRprojekten sind umfangreiche weitere
Planungen, Abstimmungen und Genehmigungen not-
wendig. Der vorliegende Bebauungsplan schafft
Rechtssicherheit und Rechtsklarheit in Bezug auf die
weiteren Planungen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen. Der Ge-
meinderat wéagt die verschiedenen privaten und 6f-
fentlichen Belange untereinander und gegeneinander
ab, beschlief3t den vorliegenden Bebauungsplanent-
wurf, um die planungsrechtlichen und bauordnungs-
rechtlichen Voraussetzungen fiir den Bau des Zentral-
klinikums am Standort Firstacker zu schaffen.

Das sog. ,Eyach-Viadukt* (Briicke Uber die Eyach im
Verlauf der B 463) soll gemafR Pressemeldung des
Regierungsprasidiums Tubingen bis zum Jahr 2030
erneuert werden. Die daraus eventuell entstehenden
Larmemissionen sowie die Untersuchung der Auswir-
kungen auf das FFH-Gebiet sind Bestandteil des
Planfeststellungsverfahren, welches durch das Regie-
rungsprasidium Tubingen durchzufiihren ist.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.

Die Meinung wird zur Kenntnis genommen.
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Aufgrund der (schon seit der Burgerbeteiligung
2018 bekannten) vielen Schwachpunkte und Kont-
raindikationen im Bereich Firstécker und der im
Vergleich zu den Standorten ,Kelleregert und
,Bisingen-Nord“ deutlich hdheren Kosten fir ,Fir-
stacker” (unter anderem fir die Aufwandige Ver-
kehrsanbindung) muss daher dringendst die bisher
vollig versdumte ernsthafte und substantielle Alter-
nativen-Prufung — unter Beriicksichtigung aller bis-
her vorgebrachten und zutage getretenen Argu-
mente — fiir die Bestimmung des geeignetsten Klin-
kums-Standorts nachgeholt werden und erst nach
dem Ergebnis der Alternativen-Prifung das Bebau-
ungsplanverfahren fur den dann am besten befun-
denen Standort eingeleitet werden.

Das Zentralklinikum, einschlief3lich der Standortsuche
und dessen Festlegung liegt in der Zustandigkeit des
Landkreises und des Kreistags. Im Grundsatzbe-
schluss des Kreistags am 11.12.2017 wurden drei
Standorte gepruft. Die Flachen Firstacker, Kelleregert
(beide auf Balinger Gemarkung) und Bisingen-Nord
wurden in den Bereichen Erreichbarkeit, Grund-
stiicksbeschaffenheit, planungsrechtliche Aspekte
und Erwerb gegentiibergestellt. In der tabellarischen
Zusammenstellung waren alle drei Standorte in der
Punktezahl ahnlich und grundsétzlich geeignet. Nach
umfangreichen Diskussionen wurde in &ffentlicher Sit-
zung der Standort Firstacker mehrheitlich beschlos-
sen. AnschlieBend konnten die bendtigten Flachen
durch den Zollernalbkreis aufgekauft werden. Planun-
gen fir das Areal liegen bereits vor (Biro Nickl und
Partner, Miinchen, Biiro Senner etc.). Auf die Vor-
lage/Drucksache des Landratsamtes KT_Nr. 07/2025,
Sitzung des Kreistages vom 19.05.2025, wird verwie-
sen. Eine Forderzusage fiir den Standort Firstéacker
wurde durch das Sozialministerium ausgesprochen.

Das Zentralklinikum, einschlieRlich der Standortsuche
und dessen Festlegung liegt in der Zustandigkeit des
Landkreises und des Kreistags. Im Grundsatzbe-
schluss des Kreistags am 11.12.2017 wurden drei
Standorte gepruft. Die Flachen Firstacker, Kelleregert
(beide auf Balinger Gemarkung) und Bisingen-Nord
wurden in den Bereichen Erreichbarkeit, Grundstiicks-
beschaffenheit, planungsrechtliche Aspekte und Er-
werb gegenibergestellt. In der tabellarischen Zusam-
menstellung waren alle drei Standorte in der Punkte-
zahl &hnlich. Nach umfangreichen Diskussionen
wurde in offentlicher Sitzung der Standort Firstacker
mehrheitlich beschlossen. Anschlieend konnten die
bendtigten Flachen durch den Zollernalbkreis aufge-
kauft werden. Es wurde ein Wettbewerb durchgefihrt,
welcher vom Buro Nickl und Partner aus Miinchen ge-
wonnen wurde und eine Forderzusage fir den Stand-
ort Firstacker wurde durch das Sozialministerium aus-
gesprochen.
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Offentlichkeit / Stellungnahme 7
Schreiben vom 22.05.2024

Einwand Entwidmung Feldwege

Wie aus Anlage 07 hervorgeht, werden die landwirt-
schaftlichen Wege Flst.Nr.3829/1 und 3840/1 ent-
widmet, obwohl noch keine neue Wegeplanung vor-
liegt, wie die Gebiete Finsterwiesen, Spiel3et, Ge-
wand und Unterschachen erreicht werden kénnen.

Die ErschlieBung der bisher Gber das Klinikareal
(Wege FIst.Nr.3829/1 und 3840/1 bzw. Servituten)
erschlossenen landwirtschaftlichen Grundstucke ist
gewabhrleistet. Der Bebauungsplan weist im Klinika-
real randlich ein Geh- und Fahrrecht mit 3,50 m zu-
gunsten der der bisher Giber die entwidmeten Wege
erschlossenen Grundstiicke aus. Es handelt ich tber-
wiegend um extensiv bewirtschaftete Flachen. Der
Weg kann nach der vorliegenden Planung des Krei-
ses gleichzeitig als Feuerwehrumfahrt genutzt wer-
den.

Die ErschlieRung einzelner landwirtschaftlicher Grund-
stticke wird im Bebauungsplanverfahren behandelt.
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Anlage 01.1 zur erneuten Auslegung

Balingan

Starkregenrisikoanalyse, Geplante Entwéasse-
rung

Anlage 06 - 08

Der Finsterwiesengraben, der bei starkem Regen Verweis auf Erlauterungsbericht zum tbergeordneten  Ein detailliertes Entwasserungskonzept wird im Rah-
ofters Hochwasser fiihrt, und dann Gber die Grund- = Regenwasser (Planstatt Senner v. 23.07.2024) sowie = men des Bebauungsplanverfahrens erstellt.

stucke zur Schalksburgstralle - Kreuzackerstraf3e -  auf die vorstehenden Ausfiihrungen zu Starkregen
Ebingerstralle zur Heinzengasse abflief3t, kann bei = und zum Schwammstadtkonzept.
Flursticknummer 3762 Finsterwiesen entlastet wer-
den. Das Gefalle reicht, um in Richtung Flurstiick-
nummer 3853 Firstacker abzuflieRen. Die Entlas-
tung wirde man uber die Kanalfiihrung Anlage 08
Heckackerstrae herbeifiihren.

Balingen, 27.06.2025

Sabine Stengel

Amtsleitung

Amt fir Bau- und Planungsrecht
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